
• Bundesnetzagentur 

Beschlusskamme 3 
BK 3c-10/042 

Beschluss 

2. Teilentscheidung 

In dem Verwaltungsverfahren 

der Deutschen Telek ,m AG, Friedrich~Ebert·Allee 140, 53113 Bonn, 
vertreten durch den orstand, 

und 

der EWE TEL GmbH Cloppenburger Straße 310, 26133 Oldenburg, 
vertreten durch die eschäftsführung, 

AntragslelJerin , 

Antragsgegnerin, 

wegen Anordnung d r Entgelte für den Zugang zu Kabelverzweigern/Multifunktionsgehäusen 
und Leerrohren gern "ß § 25 TKG (2. Teilentscheidung), 

- Verfahrensbevoll ächtigte: 

der Antragstellerin: 

der Antragsgegneri 

Rechtsanwälte Dolde Mayen & Partner 
Mildred-Scheel-Straße 1 
53175 Bonn 

JUCONOMY Rechtsanwälte 
Graf-Recke-Straße 82 
40239 DOsseidorf -

hat die Beschlussk mmer 3 der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation , 
Post und Eisenbah en, Tulpenfeld 4, 53113 Bonn, 

durch 
den Vorsitzenden E nst-Ferdinand Wilmsmann, 
den Beisitzer Matth as Wieners und 
den Beisitzer Dipl.-H:: fm . Axel Schug 

beschlossen: 

öffentliche Fassung für die Antragsgegnerin 
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1. Entgelte für d n Zugang im Multifunktionsgehäuse: 

1.1 Angebotsphase 
(Phase vom J uftra9seingang des Carriers bis zur Bestellbestätigung durch die 
Telekom bzw. bis zur Abgabe des Alternativangebotes durch die Telekom an den 
Carrier) 

1.1.1 Bereitste lungsentgelt für die Projektie rung im Rahmen gern. Preisliste .Montage 
der Angebotspr..ase nach Aufwand" der 

] 

Deutschen Telekom, 
Stand 01 .01.2008 

1.1.2 Bereitst lIungsentgelt für die Auftragsabwicklung und 99,65 € 
Fakturierung i Rahmen der Angebolsphase 

1.2. Bereitstel ungsphase 

1.2.1 Bereitste lungsentgelt für den Zugang im MFG gern. Preisliste .Montage 
nach Aufwand" der 

Deutschen Telekom, 
Stand 01.01.2008 

1.2.2 Bereitst lIungsentgelt für die Auftragsabwicklung und 
Faktu.~ierung ir Rahmen der BereilsleUungsphase 

1.3. Uberlassungsphase 

81,22 € 

1.3.1 Monatliches 
Überlassungs nlgelt für den 
Einbauplatz 

KUNDE hat für die KoUokation im MFG ein laufendes 
monatJiches Entgelt zu entriChten. Der Betrag ist 
abhängig von der Anzahl der Nutzer im MFG Die 
Anzahl der Nutzer bestimmt sich nach Anzahl der 
KoUokationsptätze bzw. eingebauten DSLAM. Soweit 
ein OSLAM die maximale Leistungsaufnahme für eine 
KoUokationsplatz von 250 W (Ziffe r 1.1.2 der Anlage 1 
des Vertrages über die Kollokation im MFG) 
überschreitet zählt er doppelt. Für den Fall der 
Bereitstellung einer virtuellen Kollokation ist diese 
gemeinsam mit der Nutzung des MFG, an der die 
virtuelle KoJJkation angebunden ist. zu betrachten. Pro 
Nutzung beträg t das Entgelt 11 3,94 € geteilt durch die 
Anzahl der Nulzer. 

1.3.2 Jährlic es Entgel t für die laufende Bestandsführung und 
Faklurierung 

60,56 € 

1.3.3 E tgett 
Stromverb ra eh im 
Deutschen T lekorn 

für den 
MFG der 

Es gilt das jeweils genehmigte Entgelt für 
Kollokationsstrom, letztmalig genehmigt mit Beschluss 
vom 30. 11.2009 (Az.: BK 3a-09/065). 

1.4. Kündig ngsphase 

1.4. 1 Kündi ung des Zugangs im MFG 

1.4.2 Bereil teIlungsenigeIt für die Auftragsabwicklung und 
Fakturierung im Rahmen der Kündigungsphase 

gem. Preisliste "Montage 
nach AufwandM der 

Deutschen Telekom, 
Stand 01.01 .2008 

81 ,22 € 

2. Entgelte tür den Zugang zu Kabelkanälen zwischen dem Kabelverzweiger und 
dem Haupt erteiler bzw. zwischen Kabelverzweigern: 

öffentliche Fassung für die Antragsgegnerin 
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2.1 Angebotsphase 
(Phase vom Au ragseingang des Carriers bis zur Bestel/bestätigung durch die 
Telekom bzw. bi zur Abgabe des Alternativangebotes durch die Telekom an den 
Carrier) 

2.1 .1 BereitsteUu gsentgelt für die Auftragsabwicklung und 
Fakturierung im ahmen der Angebotsphase 

2.1.2 Bereitstellu gsentgelt für die Kapazitälsprüfung vor Ort. 
einmalig je Rohr eter 

99,65 € 

0 ,54 € 

2.1.3 BereitsteJlu gsentgelt für die Projektierung im Rahmen gem. Preisliste "Montage 
der Angebolsp; ase ink!. Lageplan und technischer nach Aufwand" der 
Dokumentation Deutschen Telekom, 

2.2. Bereitstelh.,ngsphase 

2.2. 1 BereitsteULngsentgelt für die Auftragsabwicklung und 
Fakturierung im jRahmen der Bereitstellungsphase 

2.2.2 Bereitstellungsentgelt für die Projektierung im Rahmen 
der Bereitstellu gsphase inkl. technischer Dokumenta tion 

2.3. Überlassu gsphase 

2.3. 1 Verwal tu gskosten, monatlich je MFG 

2.3.2 Überlas ung eines Viertels eines Kabelkanalrohrs in 
einem Mehrfac rohr, monatlich je Rohrmeter 

2.3.3 Technis her Sicherheitsservice beim Einziehen der 
Glasfaser dur den Carrier 

2.3.4 Techni eher Sicherheitsservice zum Zugang zum 
Viertelrohr bei Entstörung der Glasfaser des Carriers 

2.3.5 Bereits lIungsentgel t für das Einziehen der Glasfaser 
zwischen Ko lokalionsfläche und letztem Kabelschacht auf 
öffentlichem f rund , einmalig 

2.4. KÜndig ~.ng 
2.4.1 BereitteIlUngSentgelt für die Auftragsabwicklung und 
Fakturierung im Rahmen der Kündigungsphase 

2.4.2 Kündig ngsabwicklung ink!. technischer Dokumentation, 
einmalig 

2.4.3 Tech ischer Sicherheitsservice beim Ausziehen der 
Glasfaser d reh den Carrier 

öffentliche Fassung tor die Antragsgegnerin 

Stand 01 .01 .2008 

81,22€ 

gern. Preisliste "Montage 
nach Aufwand" der 

Deutschen Telekom, 
Stand 01.01 .2008 

13,32 € 

0,12 € 

gern. Preisliste ~Montage 
nach Aufwand" der 

Deutschen Telekom, 
Stand 01.01 .2008 

gern. Preisliste "Montage 
nach Aufwand" der 

Deutschen Telekom, 
Stand 01 .01 .2008 

gern. Preisliste "Montage 
nach Aufwand" der 

Deutschen Telekom, 
Stand 01.01.2008" 

81,22 € 

gern. Preisliste "Montage 
nach Aufwand" der 

Deutschen Telekom. 
Stand 01.01.2008 

gern. Preisliste ~Montage 
nach Aufwand" der 

Deutschen Telekom, 
Stand 01 .01 .2008 
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3. Die Entgelte ge äß Ziffer 1.1 .1. 1.2.1 . 1.4.1,2.1.3, 2.2.2, 2.3.3. 2.3.4, 2.3.5,2.4.2 
und 2.4.3 werder befristet bis zum 30.11.2010 und die übrigen Entgelte bis zum 
30.06.2011 angeFrdnel. 

4. In der Anlage 1 ~Vertrag über die Kollokation im MFG) und in der Anlage 2 (Vertrag 
über den ZU9r9 zu Kabelkanalanlagen) des Beschlusses BK 3d-09/077 vom 
26.02.2010 wer en jeweils in Ziffer 3 des Hauptteils nach Absatz 1 folgende Absätze 
eingefügt: 

"Monatliche E'?tgelte sind, beginnend mit dem Tage der betriebsfähigen 
Bereitstellung, für den Rest des Monats anteilig zu zahlen. Danach sind diese 
Entgelte monatqch im Voraus zu zahlen. Ist kein volles Monatsentgeft zu entrichten, 
wird jeder Tag T.it 1/30 des monatlichen Entgeltes berechnet. 

Jährliche Entgece sind im Voraus zu zahlen. 

Die sonstigen ~Orderungen sind nach Erbringung der Leistung (Bereitstellung) zu 
zahlen. " 

5. Im Falle einer tornierung gemäß Ziffer 3.2.6 der Anjage 1 des Vertrages über die 
Kollokation im FG bzw. Ziffer 4.2.5 der Anlage 1 des Vertrages über den Zugang zu 
Kabelkanalanlagen (Anlagen 1 bzw. 2 des Beschlusses BK 3d-09/0?? vom 
26.02.2010) t:. t die Antragsgegnerin verpflichtet, die bis zum Zeitpunkt der 
Stornierung e tstanden Aufwendungen für die Bestellbearbeitung und Bereitstellung 
der Antragste lerin zu erstatten. Die Bearbeitungspauschalen sind mit Beginn der 
jeweiligen Be, rbeitungsPhase vollständig zu zahlen. 

6. Die Antrags~egnerin ist verpflichtet, der Antragstellerin den Aufwand für das 
Nachweisverfphren der ersten Stufe zu erstatten, soweit das Nachweisvertahren 
nicht wegen j lnes Fehlers bei der Bestellbearbeitung durchgeführt wurde. 

Die Kosten des Vertahrens der Stufe 2, d.h. den Aufwand der unabh~ngjgen Stelle 
und der Deu~sche Telekom bzw. EWETel, trägt der vor der unabhängigen Stelle 
unterJiegend1 Vertrags partner. 

7. In Ziffer 3.2~ Satz 2 der Anlage 1 des Vertrages über die Kollokation im MFG 
(Anlage 1 d~ Beschlusses BK 3d-og/on vom 26.02.2010) werden die Wörter Hoder 
die Vermiet,l'ng zweier unbeschalteter GlasfasernH gestrichen. In Ziffer ?.4 des 
Hauptteils d s Vertrags über den Zugang zu Kabelkananalkapazitäten (Anlage 2 des 
Beschlusse BK 3d-09/0?? vom 26.02.2010) wird der letzte Satz gestrichen. 

8. Im Übrigen erden die Anträge der Antragstellerin abgelehnt. 

I. Sachverhalt 

In einer 1. Teile1tscheidung gern. § 25 TKG vom 26.02.2010 (BK3d-09/077) hat die 
Bes?hl~sskamme~1 auf Antrag der Antragsgegnerin die konkreten technischen und 
betrieblichen. Modflität~n fe~tgelegt,. zu denen die Antragstellerin der Antragsgegnerin 
Zugang zu Ihren Murllfunktronsgehäusen (MFG) und Kabelleerrohren gewähren muss. 
Danach kann di Antragsgegnerin ihre eigene aktive Übertragungstechnik für die 
Realisierung von . rei tbandanschlüssen, die sog. DSLAM, in die Multifunktionsgehäuse der 
Antragstellerin einpauen. 

Ferner muss die Antragstellerin der Antragsgegnerin ermöglichen, eigene Glasfaser in die 
Kabelkanalanlage einzuziehen und hierzu diese Kaberkanalanlagen zu betreten. 

öffentliche Fassung für die Antragsgegnerin 
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Die Festlegung der fyr diese Zugangsleistungen von der Antragsgegnerin an die 
Antragstellerin zu entric~lenden Entgelte sind in der 1. Teitentscheidung einer gesonderten 
AnOrdnUngSentscheidunp vorbehalten worden. 

Mit Schreiben vom 1 ~02.20 10 hat die Antragstellerin die Entgelte für die in der 1. 
Teilentscheidung gern . 25 TKG angeordneten Zugangsleistungen sowie einige ergänzende 
Nebenbestimmungen eantragt. Bereits mit Schreiben vom 15.01.2010 hatte sie die 
Anordnung der gleiche Entgelte für die mit der 1. Teilentscheidung BK 3d-09/051 vom 
04.12.2009 zugunste~ der Vodafone AG & Co. KG entsprechend angeordneten 
Zugangsleistungen, au, die sie im hiesigen Verfahren Bezug nimmt, beantragt. 

Im Verlauf des Verfa~rens hat die Antragstellerin in mehreren Schreiben auf schriftliche 
Fragen der Beschiusikammer geantwortet sowie auf entsprechende Anforderungen der 
Beschlusskammer zusttzliche Unterlagen übersandt. 

Zur Begründung ihres rntrags trägt sie im Wesentlichen Folgendes vor: 

Das beantragte Mietertgelt für die Kollokation im Multifunktionsgehäuse (MFG) sowie das 
Abstellen auf die Nutzer anstelle eines Einmalentgeltes pro Höheneinheit und 
Fernmeldebucht sei erursachungsgerecht. Die Verteilung der Kosten nach aufgebauten 
DSLAM sei nicht zu beanstanden. Eine Bezugnahme auf die HÖheneinheiten sei nicht 
verursachungsgerech , weil diese nicht den limitierenden Faktor des MFG darstellten, 
sondern die WärmevEE'ustleistung des MFG und der Platz der Fernmeldetechnik. Außerdem 
würde nur ein k leiner /~eil der Investitionen des MFG auf die Höheneinheit (SU) entfallen. Die 
anteilige Nutzung der Fernmeldebucht einschließlich der Stromversorgung, des Luft-Luft­
Wärmetauschers sO~! ie der Leerkapazität sei unabhängig von den genutzten SU-Einheiten. 
Jeder Kunde benötig unabhängig von der Größe des DSLAM einen Endverschluss und ein 
Glasfaseranschaltfel . Oie Antragstellerin würde durch eine Abrechnung je genutzter SU 
doppelt benachteilig I weil sie größere DSLAM verwende und U.U. zum Austausch ihrer 
Technik verpftichtet ei. Das Abstellen auf belegte Höheneinheiten würde eine Prognose 
über die Kollokalio s-Nachfrage bedingen, die nur schwer möglich sei. Das beantragte 
Abrechnungsmodel verursache auch den geringsten Abrechnungsaufwand. Eine 
Abrechnung in Abh 'ngigkeit von den genutzten SU würde die Implementierung weiterer 
Funktionalität in de Abrechnungssystem der Antragstellerin erfordern . Weiter würden sich 
bei einer solchen rechnung die Prozesszeiten für die Abrechnung erhöhen. Die Kosten 
der Leerkapazitäten im MFG müssten von allen Nutzern zu gleichen Teilen getragen werden. 
Ein einheitliches E~ tge lt für die physische und virtuelle Kollokation sei geboten, weil es 
alleine vom ZeilpuDkt der BesteUung abhänge, welche Form der Kollokation in Anspruch 
genommen werde. ! 

D~e beantragten ~n ge~~e für den Zugang z.u den Kabelleerrohren seien ebenfalls berechtigt. 

DIe Antragstellenn musse vor der Bereitstellung der Kabelkanalkapazität zu Recht die 
Dur~hg~ngig.keit ~f r Roh~e prüf~n. Dazu sei die Auskundung erforderlich, weil nur so 
v~rlass.~lch ~Ie fre l~ K~pazltät ermittelt werden könne. Carrier und Kabelnetzbetreiber hätten 
~Issbrauchhch Ka~el In u~genutzte Kabelkanalanlagen gelegl. Durch bauliche Maßnahmen 
Im Umfeld der K~belschächte und -kanäle könne es zu Schädigungen kommen. Die 
Muffenplätze müs~t,en ermittelt werden, weil diese nicht im IV-System erfasst würden. Die 
Kalibrierung sei ecorderlich, ~eil die Durchgängjgkeit durch Einwuchs von Wurzelwerk, 
Na~erfraß , Baum~ß~ahmen Dritter oder Setzung des Erdreichs beeinträchtigt sein könnte. 
Beim Versuch de5 Einzugs von Glasfasern in beschädigte Rohre drohe eine Beschädigung 
und damit zerstö,run.g der Glasfasern. Der Anteil der beschädigten Kanäle liege weit 
oberhalb von 1 biS 2 %. der Fälle. Ohne eine Änderung des angeordneten 
Bere~lstellungsreglmes .~~sse die Antragstellerin . ~ie Durchgängi~keit sicherstellen. Bei 
Bereltstettung peschadlgter Kabelkanalkapazltat drohe Ihr ansonsten ein 
Scha.densersatza?Spru.ch oder eine Kündigung des Mieters. Die Parallele zur TAl­
Ber~l tstellu~g Ira e nicht, denn für die Prüfung und Wiederherstellung der Endleitung 
bedurfe dIe An ragslelJerin der Mitwirkung Dritter, dagegen habe sie über die 
Kabelkanalanlage die alleinige Verfügungsgewalt. 

öffentriche Fassung für die Anlragsgegnerin 
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Sie habe die Wahl, 0 sie pauschale Entgelte oder eine Abrechnung nach Aufwand 

beantrage. I . . . . 
Die beantragten Entgel\e nach Aufwand selen mcht zu beanstanden . Es handele sIch hier 
zudem um neue produ~e, die sehr heterogen seien und für die die Antragstellerin noch nicht 
über hinreichende E ahrung für eine Pauschalierung verfüge. Erkenntnisse aus 
Kooperationen kö~nten nich~ üb.ertra.~en werden. Die 8er.eitstellun~ der Kabelk~n.alkapazität 
hing von den Bedmgu I gen Im Jeweiligen Anschlussbererch ab, die bundesweIt Inhomogen 
seien. So seien in grö~eren Städten als Würzburg die Anschlussbereiche deullich größer 
und die Planungsarbeiten komplexer. In Großstädten sei auch die Abstimmung mit den 
Kommunen, wann Arb~iten durchgeführt werden dürfen, aufwendiger. Der Leistungsumfang 
für die ZugangsleistunjJ sei durch die erste Teilanordnung auch gegenüber der Kooperation 
verändert worden. fie Pflicht zur Aufstellung zusätzlicher NebensteIler sei neu 
hinzugekommen. 

Der Antrag auf A ordnung der entgeltrelevanten Regelungen sei zulässig, die 
Beschlusskammer ~abe der Antragstellerin in der ersten Teilentscheidung ein 
entsprechendes Antragsrecht ausdrücklich eingeräumt. Die beantragte Regelung zu den 
Preisen sei begrüncl,6t, weil die angeordnete Regelung unvollständig sei und sie der 
Regelung des Kollo~ations-Standardangebotes entspreche. Die beantragte Regelung der 
Zahlungsbedingunger. sei angemessen und billig, sie entspreche der Regelung des 
KOIIOkations-Standarrangebotes. Die beantragte Regelung zur Sicherheitsleistung 
entspreche der Regerung im ATM-Standardangebot. 

Die beantragte Mind~stüberiaSSUngsdaUer diene der fairen Verteilung der Risiken zwischen 
der Antragstellerin u d den Nachfragern. Sie sei zur Begrenzung der Investitionsrisiken der 
Antragstellerin erfor errich. Sie trage ansonsten das Leerstandsrisiko und sie erhalte ohne 
eine hinreichend la~ge Bindungsdauer ihre Investitionen nicht zurück. Insbesondere müsse 
sie ggf. im MFG lnen Umbau vornehmen, nachträglich einen Luft-Luft-Wärmetauscher 
einbauen, Technik austauschen und in neue Technik investieren. Die Preissyslemalik 
ermögliche einen s ne lien Einstieg, deshalb müsse sichergestellt werden, dass der Zugang 
nicht nur kurz ge utzl werde. Die Bindungsdauer solle die Blockierung der knappen 
Ressource des ve ügbaren Einbauplatzes verhindern. Der angeordnete Verfall könne 
wegen der Sechsm natsfrist eine strategische Blockierung von Ressourcen nicht verhindern. 
Die Mindestbindun sdauer sei auch deutlich kürzer als die Abschreibungsdauer. 

Die Antragstelleri . sei durch die erste TeiJentscheidung zur Beantragung von 
Stornierungsentgel en ermächtigt worden. Die Stomierungsentgelte unterlägen nicht der 
Genehmigungspfli t und seien deshalb nach dem Billigkeits maßstab des 
Anordnungsve"!'ah I ns zu beurteilen. Die beantr.agt~n Entgelte seien nach . dem Stand der 
Auftr~gsbearbeltUf)9 entsprechend der untersch iedlichen Auf>Nendungen differenziert. Das 
Storn~erungsentgelt falle nicht kumulativ zum Entgelt für die Angebotsphase an. Bei einer 
Siornierung nach der Bestellbestätigung durch die Antragsgegnerin bestehe bei der 
Antrag~tellerin ein En:üll~ngsinteresse ... En.tspr~chen~. seien bei einer späten Terminierung 
a~ch. die. Kosten f~r die Uberlassung fur die Mlndestuberlassungsdauer zu berücksichtigen. 
H.~nslchth.ch de~. ngesetzten Bereitstel~ungs~ntgeltes im Falle einer späten Stornierung 
kame eine R~c ~rstattungsklausel mcht ,n Betracht, wejl die Antragstellerin alle 
Aufwe~dung~n In diesem Fal! schon erbracht habe. Die Begrenzung der Rückerstattung im 
Falle erner vIrtuellien Kollokation auf zwei Jahre sei angesichts der hohen Anzahl an MFG­
Gehäusen angelssen. 

In der . ersten Teilentscheidung sei keine Regelung zur Kostentragung für das 
Nachwe.lsverfahr n getroffen worden. Deshalb werde eine Ergänzung entsprechend des 
K.ollokatlons-Slan a~dangeb~tes beantrag~. Die Kosten des Nachweisverfahrens untenägen 
mcht der Genehmigungspflicht und selen deshalb nach dem Billigkeitsmaßstab des 
Anordnungsverfa rens zu beurteilen. 

öffentliche Fassung für die Anlragsgegnerin 
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Oie Antragstellenn beanyagt 

I. Entgelte für den z r gang im MFG 

Oie Entgelte für qen Zugang im MFG werden ~.nterschieden in Entgelte der 
Angebotsphase, d r Bereitstellungsphase, der Uberlassungsphase und der 
Kündigungsphase. 

1. Angebotsphase (Phase vom Auftragseingang des Carriers bis zur 
Bestellbestätigurg durch die Telekom bzw. bis zur Abgabe des 
Alternativangebptes durch die Telekom an den Carrier) 

1.1 Bereitstellurtgsentgelt tür die Projektierung im Rahmen der Angebotsphase 

Oie prOjektiJ rUng im Rahmen der Angebotserstellung für den Zugang im MFG 
erfolgt nach1 Aufwand. Die Arbeiten werden nach der Preisliste "Montage nach 
Aufwand" g~mäß den Positionen 1 bis 3 in Rechnun.9 gestellt. Fremdrec~nungen 
Dritter werden durchgereicht (z. B. Genehmigungsverfahren mit den 
Straßenba~~stträgern) . 

1,2 BereitstellJngsentgelt für die Auftragsabwicklung und Fakturierung im 
Rahmen di r Angebotsphase 

Für die Au tragsabwicklung und Fakturierung des Alternativangebotes bzw. der 
Bestellbest ·tigung beträgt die Bearbeitungspauschale je Zugang im MFG 199,29 

EUR I 
2. Bereitstellungsphase 

2.1 Bereitstel ~UngSentgelt tür den Zugang im MFG 

KUNDE h~t für die erstmalige Herrichtung und Erweiterung des Zugangs im MFG 
ein einma Iges Entgelt zu entrichten. Die erstmalige Herrichtung des Zugangs im 
MFG für ie Feinprojektierung, Baubegleitung und Abnahme der Baumaßnahme 
werden 9 m. PreiSliste ~Montage nach Aufwand" gemäß den Positionen 1 bis 3 in 
Rechnun gesteUt. Frerndrechnungen von Dritten werden durchgereicht. 

2.2 Bereitste lungsentgelt für sonstige Montageleistungen 

Sonstige Montageleistungen, gg1. für glasfaserspezifische Montagepositionen im 
Zusamm nhang mit der Bereitstellung von Glasfasern aus dem Vertrag über den 
"Zugang ur unbeschalteten Glasfaser", werden gern. Preisliste "Montage nach 
Aufwand gemäß den Positionen 1 bis 3 in Rechnung gestellt. 

Mit dies~r Preisposition werden auch Tätigkeiten für die ggf. erforderliche 
Ermittlun der nicht genutzten Strom- oder Abwärmeleistung zur Umverteilung von 
Ressour . en im MFG zur Realisierung neuer Zugangsbegehren abgerechnet. Alle 
Kosten beauftragter Fremdleistungen, behördlicher Genehmigungen und 
Gutacht, n werden durchgereicht. 

2.3 Bereitstbllungsentgelt für die Auftragsabwicklung und Fakturierung im 
R.~h~e1. der Bereit~tellungSPhase 
Fur dle.f'-uftragsabwlcklung und Fakturierung der Bereitstellungsphase beträgt die 
BearbetfungspauSChale je erstmaliger Herrichlung des Zugangs im MFG 162,44 
EUR, rfern ein Alternalivangebot erstellt wurde bzw. eine Kündigung des 
zugang, im MFG vorliegt. 

3. Überlassungsphase 

3.1 Monatliches Überlassungsentgelt für den Einbauplatz 

KUf'!0~ hat für den ~ugang im MFG ein laufendes monatliches Entgelt zu 
entnch:J;n. D~r Betrag Ist abhängig von der Anzahl der Nutzer. Die Anzahl der 

Nutzer ntsprlcht den Einbaup/ätzen im MFG, wobeiin den Oberwlegenden fäJJen 

öffentliche Fassung für die Anlragsgegnerin 
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Telekom der 1. Nutzer ist. Für den ersten Nutzer beträgt das Entgelt 173,32 EUR 
am MFG-Stan ort. Für den Fall eines neu zu errichtenden Nebenstel1er-MFG gitt 
dieser nicht asneuer MFG-Standort. Der erste Nutzer in diesem NebensteIler· 
MFG ist so il als weiterer Nutzer (z.B. fünfter Nutzer) neben den bereits 
vorhandenen Nulzern am MFG-Slandort zu betrachten und nicht als erster/ein 
Nutzer im neu errichteten NebensteJler-MFG. 

Ein Nutzer im MFG: der Nutzer trägt 100% 

Zwei Nutzer: f' der Nutzer trägt jeweils 50% 

Drei Nutzer: j der Nutzer trägt jeweils 33,3% 

Vier Nutzer: j der Nutzer trägt jeweils 25% 

:~n:Nutzer j[ der Nutzer trägt jeweils 20% 

3.2 Jährliches Ei tgelt für die laufende Bestandsführung und Fakturierung 

Für die lau~nde Bestandsführung und Fakturierung der monatlichen Entgelte 
beträgt die B arbeitungspauschale je Zugang im MFG und Jahr 60,56 EUR. 

3.3 Entgelt für en Stromverbrauch im M FG der Deutschen Telekom 

Für die Ab~echnung der laufenden Stromverbrauchskosten gilt das jeweils 
genehmigte Intgelt für den Kollokalionsstrom. 

4. KÜndigUngsPhi~e 

4.1 KündigUng.r.es Zugangs im MFG 

Wird durch ~UNDE ein Zugang im MFG gekündigt, so wird ein einmaliges Entgelt 
für die Leirtungen der Telekom für die Bearbeitung der Kündigung in den 
bestandsfütyenden IV-Systemen der Deutschen Telekom einschließlich der 
Dokumental,ion der Rückgabe gern. Preisliste "Montage nach Aufwand" gemäß 
den Positionen 1 bis 3 fällig . Alle Kosten beauftragter Fremdleistungen, 
behörd-' lic hj;:!r Genehmigungen und Gutachten werden durchgereicht. 

4.2 Bereitste ll ngsentgelt für die Auftragsabwicklung und Fakturierung im 
Rahmen d r Kündigungsphase 

Für die J. uftragsabwicklung und Fakturierung der Kündigung beträgt die 
Bearbeitun . spauschale je Kündigung des Zugangs im MFG 162,44 EUR. 

Preisliste Zu ga 9 zu Kabelkanälen zwischen dem Kabelverzweiger und dem 11. 
Ha uptverteiler bzw. ~wischen Kabelverzweigern 

Preise sind de Die 
ge setzliche Umsatzs 

Lid. Besehre 
Nr. 

1. Angebot 
Carriers 
bzw. bis 
Telekom 

1.1 Bereitst 
Fakturie 

1.2 Bereitst 
einmali 

Preisliste zu entnehmen. In den dort aufgeführten Preisen ist die 
euer nicht enthalten. 

bung Preis (netto, in EUR) 

phase (Phase vom Auftragseingang des 
is zur Bestellbeslätigung durch die Telekom 
ur Abgabe des Alternativangebotes durch die 

an den Carrier) 

lIungsentgelt für die Auftragsabwicklung und 199,29 
ung im Rahmen der Angebotsphase 

lIungsenlgelt für die Kapazitätsprüfung vor Ort, 0,97 
je Rohrmeter 

öffentliche Fassung für die Anlragsgegnerin 
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1.3 Bereitstellu 95entgelt für die Projektierung im Rahmen Gemäß den Positionen 
der Angebo sphase inkl. Lageplan und technischer 1 bis 3 der Preisliste 
DOkumentaiion "Montage nach 

Aufwand" 
Fremdrechnungen von 
Dritten werden 
durchgereicht 

2. Bereitste 11 ngsphase 

2.1 Bereitstell ngsentgelt für die AuftragsabwickJung und 162,44 
Fakturier u 9 im Rahmen der Bereitstellungsphase 

2.2 Bereitstel I ng5entgelt für die Projektierung im Rahmen Gemäß den Positionen 
der Berei t teIlungsphase ink!. technischer 1 bis 3 der Preisliste 
Dokurnen I !ion "Montage nach 

Aufwand" 

Fremdrechnungen von 
Dritten werden 
durchgereicht 

3. Uberlass ngsphase 

3.1 Verwaltu gskosten, monatlich je MFG 45,36 

3.2 lJberlass n9 eines Viertels eines Kabelkanalrohrs in 0,43 
einem M hrfachrohr, monatlich je Rohrmeter 

3.3 Technisc er Sicherheitsservice beim Einziehen der Gemäß den Positionen 
Glasfase durch den Carrier 1 bis 3 der Preisliste 

"Montage nach 
Aufwand~ 

Fremdrechnungen von 
Dritten werden 
durchgereicht 

3.4 Technis , her Sicherheitsserv;ce zum Zugang zum Gemäß den Positionen 
Viertelr h r bei Entstörung der Glasfaser des Carriers 1 bis 3 der Preisliste 

"Montage nach 
Aufwand" 
Fremdrechnungen von 
Dritten werden 
durchgereicht 

3.5 Bereits~ellungsentgelt für das Einziehen der Glasfaser Gemäß den Positionen 
ZWisch~n KOllokationsfläche und letztem Kabelschacht 1 bis 3 der Preisliste 
auf öffe Wchem Grund, einmalig "Montage nach 

Aufwand" 
Fremdrechnungen von 
Dritten werden 
durchgereicht 

4. Künd i ung 

4.1 Bereit teIlungsentgelt für die Auftragsabwicklung und 162,44 
Faktur erung im Rahmen der Kündigungsphase 

4.2 Kündi ungsabwicklung inkl. technischer Gemäß den Positionen 
Dokun entalion , einmalig 1 bis 3 der Preisliste 

"Montage nach 
Aufwand" 

öffentliche Fassung für die Antragsgegnerin 
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4.3 Technische Sicherheitsservice beim Ausziehen der 
Glasfaser durch den Carrier 

Fremdrechnungen von 
Dritten werden 
durchgereicht 

Gemäß den Positionen 
1 bis 3 der Preisliste 
"Montage nach 
Aufwand" 
Fremdrechnungen von 
Dritten werden 
durchgereicht 

111 . Entgeltrelevant Vertragsbestandteile für den Zugang im Multifunktionsgehäuse 

Es wird beantragt. en Vertrag über die Kollokation im Multifunktionsgehäuse (MFG) der 
Deutschen Teleko (Anlage 1 zum Beschluss BK 3d-09/077 vom 26.02.2010) wie folgt 
abzuändern und zu ergänzen: 

1. Preisverein 

Ziffer 2 des Vertra 

"2 Preise 

arung 

es über die Kollokation im MFG - Hauptteil wird wie folgt neu gefasst: 

2.1 Soweit Entg tte nicht genehmigungspflichtig sind, vereinbaren die Vertragspartner 
die in diese Vertrag genannten Preise. 

In den dort ufgeführten Entgelten ist die Umsatzsteuer nicht enthalten. 

2.2 Soweit Ent elte genehmigungspmchtig sind, hat HanseNet die jeweils geneh­
migten, va läufig genehmigten, teilgenehmigten oder angeordneten Entgelte 
jeweils für die Dauer der Rechtswirksamkeit der erteilten Genehmigung oder 
Anordnung zu zahlen. 

Die jeweils genehmigten und angeordneten Entgelte werden von der BNetzA in 
ihrem Amt blaU veröffentlicht. 

Sie könne ebenfalls im Extranet der Deutschen Telekom eingesehen werden. In 
den Entgel en ist die Umsatzsteuer nicht enthalten. 

Für die { wecke des § 35 Abs. 5 TKG, insbesondere zur Auslösung der 
Rechtsfolgen des § 35 Abs. 5 Satz 1 und 3 TKG (Rückwirkung), gelten die von der 
Deutsche1 Telekom jeweils beantragten Entgelte als vereinbart. 

D~e jeWeil1 beantragten Entgelte können im Extra.~et eingesehen werden. 

Die Deut~he Telekom wird HanseNet auf die Anderung der im Extranet einge­
ste!lten b antragten, genehmigten und angeordneten Entgelte schriftlich hin­
weisen . 

Die Deut che Telekom behält sich das Recht vor, neue Entgelte zu beantragen 
und ge~n die jeweilige Entgeltgenehmigung oder Anordnung gerichtJlch 
vorzugeh n, mit dem Ziel, die beantrag ten höheren Entgelte ganz oder teilweise 
rückwirke d durchzusetzen. 

Soweit anseNet die vereinbarten oder genehmigten Preise für nicht genehmi­
gungsfäh g hält , behält HanseNet sich vor, diese Posllion in einem behördlichen 
oder geri hUichen Verfahren zu vertreten. 

2.3 Endet ür ein Entgelt, für das eine Genehmigung erteilt oder ein 
Genehm gungsantrag gestellt oder das angeordnet wurde, die 
Genehm gungspflicht, so gjlt für einen Zeitraum von weiteren drei Monaten ab dem 
Wegfall der Genehmigungspflicht das genehmigte, teilgenehmigte oder 
angeord eie Entgelt als vereinbart. 

öffentliche Fassung für die Antragsgegoerin 
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Jeder Vertrag partner hat das Recht, innerhalb von drei Monaten nach dem 
Wegfall der Grnehmigungspflicht die Neuaushandlung der nach Ablauf der drei 
Monate geileren Preise zu verlangen. Wird innerhalb dieses Zeitraums von 
keinem der V rtragspartner die Neuaushandlung der Preise verlangt oder kommt 
es in diesem eitraum zu keiner Einigung, ist die Deutsche Telekom berechtigt, 
den Preis na9h billigem Ermessen zu bestimmen. Ist HanseNet mit dem von der 
Deutschen T~lekom bestimmten Preis nicht einverstanden, hat HanseNet das 
Recht, dieser Vertrag in Bezug auf die Leistung, für deren Entgelte die 
Genehmigunqspflichl entfallen ist, nebst den entsprechenden einzelnen 
LeistungSbeZf.8hUngen innerhalb von drei Monaten nach schriftlicher Ankündigung 
der bestimmt n neuen Preise außerordentlich zu kündigen. In diesem Fall gilt das 
genehmigte, eilgenehmigte oder angeordnete Entgelt bis zum Wirksamwerden der 
Kündigung fOlh. 

2.4 Wenn durchtehördliche oder gerichlliche Entscheidung festgestellt wird, dass ein 
Entgelt, für as eine Genehmigung erteilt oder ein Genehmigungsantrag gesterrt 
oder das ngeordnet wurde, nicht genehmigungspflichtig ist, gelten die 
Regelungen I~em . Ziffer 2.3 für den Zeitraum ab der betreffenden Entscheidung 
entsprechen/. . " 

2. Zahlungsbe ingungen 

Ziffer 3 des Vertra es Ober die Kollokation im MFG - Hauptteil wi rd wie folgt neu gefasst 

,,3 Zahlungsbedi gungen 

3.1 Die Entgelte erden zehn Kalendertage nach Zugang der Rechnung und 
rechnungsbe leitender Unterlagen fällig. 

Die Deutsc} Telekom wird die Rechnung in elektronischer Form gemäß der 
Vereinbarun zur Elektronischen Rechnung Format EDIFACT (ELFE) übermitteln. 

3.2 Monatliche Entgelte sind, beginnend mit dem Tage der betriebsfähigen 
Bereitstellun , für den Rest des Monats anteilig zu zahlen. Danach sind diese 
Entgelte mo~atlich im Voraus zu zahlen. Ist kein volles Monatsentgelt zu entrichten, 
wird jeder T g mit 1/30 des monatlichen Entgeltes berechnet. 

Jährliche En gelte sind im Voraus zu zahlen. 

Die sonstig n Forderungen sind nach Erbringung der Leistung (Bereitstellung) zu 
zahlen. 

3.3 Der Verzu tritt, sofern er nicht bereits mit einer Mahnung begründet wurde, 
30 Kalendertage nach Zugang der Rechnung ein. 

Kommt HaI /seNet mit den Zahlungen in Verzug, so wird folgender Schadenersa tz 
berechnet: 

" Verzug insen in Höhe von 8 % Ober dem im Verzugszeitraum geltenden 
Basiszinss tz gern. § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches, 

für jede Mahnung nach Eintritt des Verzuges in Höhe von 2,56 EUR, 

für jede nicht eingelösten Scheck oder jede nicht eingelöste Lastschrift sowie für 
jede zu Ockgereichte Lastschrift die hierfür entstandenen Kosten. 

Kommt H nseNet für zwei aufeinanderfolgende Monate mit der Bezahlung der 
fälligen Fo derungen oder in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate 
erstreckt, it der Bezahlung der fälligen Forderungen in Höhe eines Betrages, der 
den monat ichen Mietpreis für zwei Monate erreicht, in Verzug, so kann die Deutsche 
Telekom d 5 Vertragsverhältnis ohne Einhattung einer Kündigungsfrist kündigen. 

Die GeHen 
der Deutsc 

machung weiterer gesetzlicher Ansprüche wegen Zahlungsverzugs b!ejbt 
en Telekom vorbehalten. ~ 
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3. SicherheitsleiFtung 

Ziffer 5 des Vertrage~ über die Kollokation im MFG - Hauptteil wird wie folgt neu gefasst: 

,, 5 S iCherh eitS '~'btung 
5.1 Die Deutsche elekorn ist berechtigt, die Bereitstellung und Überlassung von unter 

diesem Vertrag erbrachten Leistungen, für welche Zahlung nach Leistungserbringung 
vorgesehen ist von einer Sicherheitsleistung in angemessener Höhe abhängig zu 
machen, so ,eit erhebliche Vorleistungen der Deutschen Telekom zur 
LeistungSerbrii9ung notwendig werden. 

Die Sicherheitr 'eistung ist von HanseNet durch eine unbefristete, unwiderrufliche, 
unbedingte, ~Chriftliche und selbstschuldnerische Bürgschaft eines in der 
Bund8srepUblif\i: Deutschland als Steuer· oder Zollbürge zugelassenen Kreditinstituts 
unter Verzicht auf die Einrede der Anfechtbarkeit, der Aufrechenbarkeit und der 
VorauskJage zerbringen. 

Die Deutsche I elekom ist berechtigt, die Sicherheitsleistung 

- je einzelner Bereitstellung oder 

in Gestalt iner für mehrere 

in enge zeitlichen Zusammenhang stehende Bereitstellungen 
zusammenge assten Gesamt-Sicherheitsleistung anzufordem. 

5.2 Eine Siche heitsleistung wird nicht erhoben, wenn HanseNet ihren 

Die Deutsch Telekom wird die Sicherheitsleistung unverzüglich nach Bezahlung der 
mit ihr jeweil zu sichernden Bereitstellungsentgelte zurückgeben. 

Zahlungsveq:l:'fIichtungen für alle Leistungen aus diesem Vertrag in den letzten 
Monaten vor lder jeweiligen Bestellung rechtzeitig (siehe Ziffer 3 dieses Vertrages) 
naChgekom1en ist. 

5.3 Die SiCherh~'ts reistung ist innerhalb von vier Wochen nach Zugang der schriftlichen 
Aufforderun zur Leistung der Sicherheit zu erbringen. 

Anderenfa lls ist die Deutsche Telekom berechtigt, die Leistungsbeziehung über 
Kollokation i MFG fristlos zu kündigen . 

5.4 HanseNel s~"t unverzügtich eine neue SicherheitsJeistung nach Ziffer 5 1, sobald die 
Deutsche Tf.lekom die gestellte Sicherheit wegen Zahlungsverzugs der HanseNet 
verwertet hj t. M 

4. Mindestvertragslaufzeit 

Ziffer 7.1 Satz 2 des Vertrages über die Kollokation im MFG - Hauptteil wird wie folgt neu 
gefasst 

5. 

"Die Kündi ung eines Einzelvertrages ist HanseNet jederzeit mit einer Frist von drei 
Monaten z m Monatsende möglich, erstmalig jedoch nach Ablauf von fünf Jahren 
nach Bereitftellung der jeweiligen Einzelleistung ." 

Stornieruhgsentgelt 

Folgende Ziffer .2.7 wird im Vertrag über die Kollokation im MFG - Anlage 1 ergänzt: 

~3 . 2. 7.1 Bei Storn ierung einer Bestellung vor Benennung eines verbindlichen 
Berei stellungstermins zahlt HanseNet ein StornierungsentgeJt in Höhe der 
Kost n der Angebotsphase gemäß den Preispositionen unter Ziffer 1 der 
Preis isle. 

3.2.7 .2 Hans Net zahlt für die Siornierung einer Bestellung, die bis zu sechs Wochen 
vor dem verbindlichen Bereitstellungslermin erfolgt oder bei der die Bestellung 
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keine virtuelle Kollokation 1 erforderlich macht, ein Stornierungsentgelt in Höhe 
der Koste der Angebotsphase und den Kosten der Bereitstellungsphase 
gemäß de Preispositionen unter Ziffer 1 und 2 der Preisliste. 

3.2.7.3 HanseNet zahlt für die Siornierung einer Bestellung, die später als sechs 
Wochen v r dem verbindlichen Bereitstellungslermin ertol9! und bei der die 
Bestellung eine virtuelle Kollokation erforderlich macht, einmalig einen Betrag, 
welcher si h aus dem Überlassungsentgert gemäß Ziffer 3.1 der Preisliste der 
vertraglich vereinbarten Mindestüberlassungszeit von fünf Jahren und den 
Kosten er Angebotsphase und der Bereilstellungsphase gemäß den 
Preisposil anen unter Ziffern 1 und 2 der Preisliste zusammensetzt. 

Sollte ein anderer Carrier oder die Deutsche Telekom die vi rtuelle Kollokation 
innerhalb eines Zeitraumes von zwei Jahren nach Stornierung der Bestellung 
durch HanseNet nutzen, erstattet die Deutsche Telekom das o.g. 
Stornjeru~gsentgelt anteilig. 

Nach BeritstellUng der Kollokation ist eine Stornierung ausgeschlossen. u 

6. Kosten des Nachweisverfahrens 

Ziffer 5 wird im ve~rag über die Kollokation im MFG - Anlage 1 wie folgt ergänzt 

"Der AUfwand·r der der Deutschen Telekom für das gesamte in Stufe 1 beschriebene 
Verfahren enltanden ist, wird HanseNet entsprechend der Preisliste "Montage nach 
Aufwand" der Deutschen Telekom gemäß den Positionen 1 bis 3 zuzüglich eines 
Bereitstellung entgelts für die Auftragsabwicklung und Fakturierung im Rahmen der 
Angebotspha e gemäß Ziffer 1.2 der Preisliste in Rechnung gestellt. 

Die Kosten ~s Verfahrens der Stufe 2, d.h. den Aufwand der unabhängigen Stelle 
und der Deu sehen Telekom, trägt der vor der unabhängigen Stelle unterliegende 
Vertragspart er. 

Die Kosten der unabhängigen Stelle werden auf Basis der geltenden Kostensätze 
des BundesrPinisteriums des Innern und des Bundesreisekostengesetzes ermittelt. 
Die Kosten ~~r Deutschen Telekom werden auf Basis der in der Preisliste "Montage 
nach Aufwa d" enthaltenen Aufwandsparameter erm ittelt. " 

IV. Entgeltrelev nte Vertrags bestandteile für den Zugang zu Kabe lkanälen 

Es wird beantr gt, den Vertrag zur Überlassung von Kabelkanalkapazitäten für 
Glasfaserkabel Anlage 2 zum Beschluss BK 3d-og/on vom 26.02.2010) wie folgt 
abzuändern und u ergänzen: 

1. PreisvereinbrrUng 

Ziffer 2 des Ve~rags zur Überlassung von Kabelkanalkapazitäten für Glasfaserkabel -
Hauptteil wird wie folgt neu gefasst: 

,,2 Preise 

2.2 Die jewei s genehmig ten und angeordneten Entgelte werden von der BNetzA in 
ihrem Am sblaU veröffentlicht. 

Sie könn~n ebenfalls im Extranet der Deutschen Telekom eingesehen werden. In 
den Entgf"ten ist die Umsatzsteuer nicht enthalten. 

Für die Zwecke des § 35 Abs. 5 TKG, insbesondere zur Auslösung der 
Reehtsfo gen des § ~5 A~s . 5 Satz 1 und 3 TKG (Rückwirkung), gelten die von der 
Deutsch n Telekom Jeweils beantragten Entgelte als vereinbart. 

1 Oer 8e~riff • Virtuell? K lokation" entspricht dem durch die BNetzA in der Teilenischeidung 1 verwandten Begriff fOr den 
Aufbau eines zusätzlIChe Nebenstel'·MFGs bei enlsprechen<ler Nach frage und wird im Folgenden ohne Aneftennung einer 
entsprechenden Rechts ich! zur Vereinfachung benul2:l. 
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Die jeweils bea tragten Entgelte können im Extranei eingesehen werden . 

Die Deutsche ~elekom wird HanseNet auf die Änderung der im Extranei einge­
stellten beantr19ten, genehmigten und angeordneten Entgelte schriftlich hinweisen. 

Die Deutsche Telekom behält sich das Recht vor, neue Entgelte zu beantragen und 
gegen die jevJ~ee ilige Entgeltgenehmigung oder Anordnung gerichtlich vorzugehen, 
mit dem Ziel , die beantragten höheren Entgelte ganz oder teilweise rückwirkend 
durchzuselze . 

Soweit Hans~Net die vereinbarten oder genehmigten Preise für nicht genehm i­
gungsfähig halt, behält HanseNet sich vor, diese Position in einem behördlichen 
oder geriChtli1hen Verfahren zu vertreten. 

Endet für ei Entgelt, für das eine Genehmigung erteilt oder ein Genehmi­
gungsantrag estellt oder das angeordnet wurde, die Genehmigungspflicht, so gilt 
für einen Z itraum von weiteren drei Monaten ab dem Wegfall der Geneh­
migungspflic t das genehmigte, teilgenehmigte oder angeordnete Entgelt als 
vereinbart . 

Jeder Vertra spartner hat das Recht, innerhalb von drei Monaten nach dem Wegfall 
der Geneh igungspf\\cht die Neuaushandlung der nach Ablauf der drei Monate 
geltenden p~eise zu verlangen. Wird innerhalb dieses Zeitraums von keinem der 
Vertragspart er die Neuaushandlung der Preise verlangt oder kommt es in diesem 
Zeitraum zu keiner Einigung, ist die Deutsche Telekom berechtigt , den Preis nach 
billigem Errpessen zu bestimmen . Ist HanseNet mit dem von der Deutschen 
Telekom ber;timmten Preis nicht einverstanden, hat HanseNet das Recht, diesen 
Vertrag in ~ezug auf die Leistung, für deren Entgelte die Genehmigungspflicht 
entfallen ist nebst den entsprechenden einzelnen Leistungsbeziehungen innerhalb 
von drei M nalen nach schriftlicher Ankündigung der bestimmten neuen Preise 
außerorden lich zu kündigen. In diesem Fan gilt das genehmigte, teilgenehmigte 
oder angeo dnele Entgelt bis zum Wirksamwerden der Kündigung forl. 

2.4 Wenn durc behördliche oder gerichtliche Entscheidung festgestellt wird , dass ein 
Entgelt, fü das eine Genehmigung erteilt oder ein Genehmigungsantrag gestellt 
oder das a geordnet wurde, nicht genehmigungspflichlig ist, gelten die Regelungen 
gern. Ziffer 2.3 für den Zeitraum ab der betreffenden Entscheidung entsprechend." 

2. Zahlungsbed ngungen 

Ziffer 3 des Ver rags zur Überlassung von Kabelkanalkapazitäten für Glasfaserkabel -
Hauptteil wird wi folgt neu gefasst: 

.3 

3.1 

Zahlungsttdingungen 

Die Entgt." e werden zehn Kalendertage nach Zugang der Rechnung und 
rechnung begleitender Unterlagen fällig. 

Die Deut che Te lekom wird die Rechnung in elektronischer Form gemäß der 
Vereinbar ng zur Elektronischen Rechnung Format EDIFACT (ELFE) übermitteln. 

3.2 Monatlich Entgelte sind, beginnend mit dem Tage der betriebsfähigen Bereit­
stellung, ür den Rest des Monats anteilig zu zahlen. Danach sind diese Entgelte 
monatlic im Voraus zu zahlen. Ist kein volles Monatsentgelt zu entrichten, wird 
jeder Tag mit 1/30 des monatlichen Entgeltes berechnet. 

Jährliche Entgelte sind im Voraus zu zahlen. 

Die sons igen Forderungen sind nach Erbringung der Leistung (Bereitstellung) zu 
zahlen. 

3.3 Der Ve ug tritt, sofern er nicht bereits mit einer Mahnung begründet wurde, 
30 KaIen erlage nach Zugang der Rechnung ein. 
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Kommt Hanse el mit den Zahlungen in Verzug, so wird folgender Schadenersatz 
berechnet: 

Verzugszi sen in Höhe von 8 % über dem im Verzugszeitraum geltenden 
Basiszinss tz gern. § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches, 

für jede M hnung nach Eintritt des Verzuges in Höhe von 2,56 EUR, 

für jeden icht eingelösten Scheck oder jede nicht eingelöste Lastschrift sowie 
für jede z rückgereich te Lastschri ft die hierfür entstandenen Kosten. 

Kommt Hans Net für zwei aufeinanderfoJgende Monate mit der Bezahlung der 
fälligen Ford rungen oder in einem Zeitraum, der sich über mehr als zwei Monate 
erstreckt, mit der Bezahlung der fälligen Forderungen in Höhe eines Betrages, der 
den monat]i hen Mietpreis für zwei Monate erreicht, in Verzug, so kann die 
Deutsche Te ekom das Vertragsverhä ltnis ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 
kündigen. 

Oie Gellend achung weiterer gesetzlicher Ansprüche wegen Zahlungsverzugs 
bleibt der Oe Ischen Telekom vorbehalten.~ 

3. Sicherheitsleis ung 

Ziffer 5 des Vertr gs zur Überlassung von Kabelkanalkapazilä ten für Glasfaserkabel -
Hauptteil wi rd wie olgt neu gefasst 

,,5 Sicherheitsl istung 

5.1 Die Deutsc e Telekom ist berechtigt, für die Kabelkanalkapazitäten eine 
Sicherheitsl istung zu verlangen. Die Höhe der Sicherheitsleistung entspricht den 
voraussicht ichen Kosten für die Bereitstellung und die Überlassung von 

Kabe'kanaIapaZltäten. 
Die Sicher eltsleistung ist von HanseNet durch eine unbefnstete, unwiderrufliche, 
unbedmgte schriftli che und selbstschuldnensche Bürgschaft eines m der 
Bundesrep bil l<. Deutschland als Steuer- oder Zollbürge zugelassenen 
Kredltlnslltyts unter VerZicht auf die Einrede der Anfechtbarkeit, der Aufre­
chenbarkelt und der Vorausklage zu erbnngen 

Die DeutSf he Telekom Ist berechhgt, die Sicherheitsleistung 

- je emz Iner Bereitstellung oder 

in Gesl alt einer fur mehrere - In engem zeitlichen Zusammenhang stehende -
Bereit teUungen zusammengefassten Gesamt-Sicherheitsleistung anzufordern. 

Die Deuts he Telekom wird die Sicherheilsleistung unverzüglich nach Bezahlung 
der mit ihr jeweils zu sichernden Bereitstellungsentgelle zurückgeben. 

5.2 Die Siche heitsleistung ist innerhalb von vier Wochen nach Zugang der schriftl ichen 
Aufforder ng zur Leistung der Sicherheit zu erbringen. 

~nde ren~~"s ist die Deutsche Telekom berechtigt, die Leistungsbeziehung über die 
uberlassl ng von Kabelkanalkapazitäten fristlos zu kündigen .~ 

4. Mindestvert agslaufzeit 

Ziffer 7. 1 Satz des Vertrags zur Überlassung von Kabelkanalkapazitäten für 
Glasfaserkabel Hauptteil wird wie folgt neu gefasst: 

HDie Kündi ung eines Einzelvertrages ist HanseNet jederzeit mit einer Frist von 
drei Mona en zum Monatsende möglich, erstmalig jedoch nach Ablauf von fünf 
Jahren na h Bereitstellung der jeweiligen Einzelleistung." 

öffenlliche Fassung für die Antragsgegnerin 
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5. Stornierungsentgelt 

Folgende Ziffer 4.2.6.!Wird im Vertrag zur Überlassung von Kabelkanalkapazitäten für 
Glasfaserkabel - Anl,ge 1 ergänzt 

.4.2.6.1 Bei Sto~C ierung einer Bestellung vor Benennung eines verbindlichen 
Bereilstellurgstermins zahlt HanseNel ein Stornierungsentgelt in Höhe der 
Kosten de, Angebotsphase gemäß den Preispositionen unter Ziffer 1 der 
Preisliste. 

4.2.6.2 HanseNet ahlt für die Stornierung einer Bestellung, die nach Benennung eines 
verbindlich n Bereitstellungstermin erfolgt, ein Stornierungsentgelt in Höhe der 
Kosten der Angebotsphase und den Kosten der Bereitstellungsphase gemäß 
den prejS~ositionen unter Ziffer 1und 2 der Preisliste. 

Nach BFreitsteliung der Kabelkanalanlage ist eine Stornierung 
ausgesch'fssen." 

6. Kosten des Nac~weisverfahrens 

Ziffer 7 wird im Ver~rag zur Überlassung von Kabelkanalkapazitäten für Glasfaserkabel -
Anlage 1 wie folgt 19änzt: 

"Der Aufwand der der Deutschen Telekom für das gesamte in Stufe 1 
beschriebene lerfahren entstanden ist, wird HanseNet entsprechend der Preisliste 
"Montage nac~ Aufwand" der Deutschen Telekom gemäß den Positionen 1 bis 3 
zuzüglich eines Bereitstellungsentgelts für die Auftragsabwicklung und 
Fakturierung i~ Rahmen der Angebotsphase gemäß der Ziffer 1.1 der Preisliste in 
Rechnung ges1ellt. 

Oie Kosten de Veriahrens der Stufe 2, d.h. den Aufwand der unabhängigen Stelle 
und der Deutsphen Telekom, trägt der vor der unabMngigen Stelle unterliegende 
Vertragspartn1r. 

Die Kosten de unabhängigen Stelle werden auf Basis der geltenden Kostensätze 
des Bundesmi isteriums des !nnern und des Bundesreisekostengesetzes ermittelt. 
Die Kosten er Deutschen Telekom werden auf Basis der in der Preisliste 
"Montage nac Aufwand" enthaltenen Aufwandsparameter ermittelt." 

Die Antragsgegneri} ist der Ansich t, dass die konkret bezifferten Entgelte tendenziell 
überhöht erscheine . Oie Antragstellerin habe das Eriordernis der Genehmigung von 
Entgelte nach Aufwa d nicht hinreichend nachgewiesen. Entgelte nach Aufwand würden die 
Kalkulierbarkeit für d n Nachfrager vere iteln . 

Gemäß § 132 Abs.1 TKG sind die übrigen Beschlusskammern und die Abteilungen über die 
beabsichtig te Entsc~ejdUng informiert worden und hatten Ge[egenheit zur Stellungnahme. 

Mit Schreiben vom 23.03.2010 ist dem Bundeskartellamt Gelegenheit zur Stellungnahme 
zum Beschlussent urf gegeben worden. Das Bundeskartellamt hat mit Schreiben vom 
26.03.2010 von einer Stellungnahme abgesehen. 

Wegen der weitere1 Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die schriftsätzlichen 
Äußerungen der P~rteien im Verwaltungsveriahren, den sonstigen Inhalt der Verwa[tungs­
akten sowie die Au führungen unter Ziffer [I. verwiesen. 

öffentliche Fassung für die Antragsgegnerin 
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11 . Gründe 

Dem Antrag der Antrag tellerin ist im tenorierten Umfang stattzugeben. Im Übrigen sind der 
Antrag der Antragsteller n sowie der Antrag der Antragsgegnerin abzulehnen. 

Grundlage der Entsehei ung ist § 25 Abs. 1, 5 und 6 TKG. 

1 Zuständigkeit un~ Verfahren 

~ie Zuständigkeit der ,resChlusskammer für die Entscheidung ergibt sich aus § 116 TKG 
I.V.m. § 132 Abs. 1 S'l:KG und der Geschäftsverteitung der Bundesnetzagentur. 

Die VerfahrensvOrSchr\ften sind gewahrt worden. Insbesondere ergeht die Entscheidung 
nach Anhörung der B~teiligten (§ 135 Abs. 1 TKG). Die Durchführung einer öffentlichen 
mündlichen ve rhandlU~ war nicht erforderlich und die Beteiligten haben auf diese verzichtet 
(§ 135 Abs. 3 S. 1 2. H Ibsatz) . 

Gemäß § 132 Abs. 4 T G sind die übrigen Beschlusskammern und die Abteilungen über die 
beabsichtige Entschei ung inform iert worden und hatten Gelegenheit zur Stellungnahme. 

Weil es sich hier um e~ ne Entscheidung nach Teil 2 Abschnitt 3 des Gesetzes handelt, war 
gemäß § 123 Abs. 1 ~ . 2 TKG auch dem BundeskarteJlamt rechtzeitig vor Abschluss des 
Verfahrens Gel~.genh~jl zur Stellungnahme zu geben. Diesem Erfordernis wurde durch die 
fortlaufende Ubersendung der wesentlichen Verfahrensunterlagen, mündliche 
Unterrichtungen und dprch die Übermittlung des Entscheidungsentwurfs genügt. 

Der Antrag der Antra~stelle rin auf Ergänzung der Regelung in Ziffer 2 des Hauptteils des 
Vertrages über den Z gang zu Kabelkanalanlagen ist unzulässig, weil er schon mit der 1. 
Teilen ischeidung va 26.02.2010 abgelehnt wurde. Im Übrigen sind die Anträge der 
Antragste llerin zu lässi , weil sie der Ergänzung der 1. Teilentscheidung dienen. 

2 Voraussetzunge gemäß § 25 Abs. 1, 2 und 6 TKG 

Die Voraussetzungen für den Erlass einer Entgeltanordnung gemäß § 25 Abs. 1, 2 und 6 
TKG liegen vor. Z ischen den Parteien wurden die technischen und betrieblichen 
Zusammenschaltung~bedingungen mit Beschluss BK 3d-09/O?? vom 26.02.2010 
angeordnet. Die ang~ordnete Zugangsleistung der Antragste llerin unterfällt der in Ziffer 1.3 
der RegUlierUngSvr.rfügung BK 4a-07-002fR vom 27.06.2007 auferlegten 
Zugangsverpflichtung nach § 21 TKG. Für die einer 2. Teilentscheidung überlassene 
Festlegung der Entgd" e liegen weder eine Entgeltanordnung noch eine Entgeltvereinbarung 
vor. Die entsprechentn Verhand lungen zwischen den Parteien sind gescheitert. 

3 voraussetzung,n gemäß § 25 Abs. 5 S. 3 i. V. m. den §§ 35 Abs. 3, 31 Abs. 1 TKG 

Die Beschlusskammtr hat ihre Entscheidung in dem Parallelverfahren BK3c-10/003 auf 
Anordnung der Entgelte in dem Zugangsverhä ltnis zwischen der Antragstellerin und der 
Vodafone AG & co.) KG auf folgende Begründung gestützt, die auch für die im hiesigen 
Zugangsverhältnis alzuordnenden Entgelte maßgeblich ist: 

"Für die Regulierung der Entgelte gelten gemäß § 25 Abs. 5 S. 3 TKG auch im Rahmen des 
Anordnungsverfahre s die § 27 bis 38 TKG. Die angeordneten lugangs/eistungen wurden in 
Ziffer 1.3 und 2.5 der Regulierungsverfügung BK 4a-07-002lR vom 27.06.2007 der 
Regulierung nach M ßgabe des § 31 TKG unterworfen. 

Die Entgelte für die n der 1. Teilentscheidung angeordneten Zugangsleistungen unterliegen 
der Genehmigung ach § 31 TKG. Denn die in der 1. Teilentscheidung angeordneten 
Zugangsfeistungen ründen auf den lugangsverpflichtungen, die der AntragsteJlerin in liff. 
1.5 der Regulier ngsverfügung BK 4a-07-002lR auferlegt und in Ziff. 2.3 der 
Entgelfgenehmigun unterworfen worden sind. 

öffentliche Fassung für die Antragsgegnerin 
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3. 1 Vorliegen der An~rderungen nach § 31 TKG 

Die unter Ziffer 1 fenori rten Entgelte entsprechen den nach § 35 Abs. 3 S. 1 TKG rar die 
Erte/Jung der Anordnung zugrunde zu legenden Anforderungen des § 31 TKG. 

Nach § 31 Abs 1 S. 1 '!KG smd dIe Entgelte genehmigungsfahig, sofern dIese die Kosten 
der effizIenten Le/stungf,bereltsteIJung flicht Oberschreiten. Oie Kosten der effiZienten Lels­
tungsbereitsteJ/ung erge en sich aus den langfristigen zusatzlichen Kosten der Leistungsbe­
reitstef/ung und einem a gemessenen Zuschlag für leistungsmengenneutrale Gemeinkosten, 
einschließlich einer an emessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals, soweit diese 
Kosten jeweils für die L istungsbereitstellung notwendig sind, § 31 Abs. 2 S. 1 TKG. 

Die Bestimmung der K · sten der effizienten Leistungsbereitstellung ist dabei in erster Linie 
auf Basis der vom bea tragenden Unternehmen gemäß § 33 Abs. 1 TKG mit dem Entgelt­
antrag vorzulegenden tlr<ostenunterlagen, die im Übrigen auch auf Datenträger vorzulegen 
sind (§ 33 Abs. 1 Nr. 1 KG), vorzunehmen. 

Der Vorrang der Koste , prüfung anhand der vom Unternehmen vorzulegenden Kostenunter­
lagen ergibt sich aus §~5 Abs. 1 S. 1 TKG. Danach können die anderen in dieser Vorschrift 
enthaltenen Prüfmefho en zur Ermittlung der Kosten der effizienten Leistungsbereitstelfung 
- eine Vergleichsmark betrachtung (§ 35 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 TKG) und eine unabhtJngige 
Kostenrechung unter Ijeranziehung eines Kostenmodells (§ 35 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 TKG) -
grundsätzlich nur ~ne~ben" den vorliegenden Kosteninformationen, mithin einer Kostenprü­
fung anhand dieser In~ rmalionen, angestellt werden. 

Gemäß § 33 Abs. 4 T G müssen die Kostennachweise im Hinblick auf ihre Transparenz und 
die Aufbereitung der Daten eine Prüfung der Bundesnetzagentur sowie eine Quantifizierung 
der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung und eine Entscheidung innerhalb der Frist 
nach § 31 Abs. 6 TKG mithin von maximal zehn Wochen, ermöglichen. Die vorgelegten Ist­
Kostennachweise mü sen die Beschlusskammer in die Lage versetzen, durch geeignete 
Modifizierungen die K · sten der effizienten Leistungsbereitstellung zu ermitteln. Korrekturen 
der wesentlichen Eing ngsgrößen und eine Quantifizierung der Auswirkung dieser Korrektu­
ren im Hinblick auf di Kosten der effizienten Leislungsbereitstellung der Jeweiligen Dienst­
leistung müssen inner alb des Verwaltungsverfahrens durchführbar sein. 

Eine KostenkalkUlatiob, die den Anforderungen des § 33 TKG gerecht wird, muss deshalb 
eine transparente Da~egUng der Ermittfungsmethodik der Ist-Kosten beinhalten (§ 33 Abs. 2 
Nr. 2 TKG). In den K stenunterlagen ist auf eine verständliche Art und Weise zu erörtern, 
wie die Inputparamet r miteinander verknüpft werden und wie sich aus ihnen das Endergeb­
nis (die GesamtkostefJe Dienstfeistung) ableiten lässt. Die Lieferung einer sog. "Black-Box", 
die lediglich Datenein abe und Datenausgabe ohne Darlegung des Rechenweges erkennen 
lässt, reicht nicht aus. 

Das Mengengerüst ~mäß Bestandssystemen der Antragstelferin und das Preisgerüst, das 
der Kostenberechnu g zugrunde liegt, sowie die Kapazitätsauslastung sind offen zu legen. 
Dabei ist es erforderf ch, dass wesentliche Parameter des Mengen- und Preisgerüstes nicht 
nur als Einzelangab1n, sondern auch in aggregierter Form ausgewiesen sind und so eine 
Beurteilung anhand von Referenzwerten ermöglicht wird (§ 33 Abs. 2 Nr. 1 TKG). Darüber 
hinaus hat das beahtragende Unternehmen eine Gesamtschau der Kosten sowie deren 
Aufteilung auf Koste~stellen und die einzelnen Leistungen (Kostenträger) nach Einzel- und 
Gemeinkosten zu lie~rn (§ 33 Abs. 3 TKG). 

Nicht mit dem Antra vorgelegte Unterlagen müssen gemäß § 33 Abs. 5 TKG nur berück­
sichtigt werden, we · n dadurch die Einhaftung der Verfahrensfristen nicht gefährdet wird. 
Sofern von der Be chlusskammer während des Verfahrens zusätzliche Unterlagen oder 
Auskünfte angeford~rt werden, mussen diese nur dann berücksichtigt werden, wenn sie in­
nerhalb der gesetzte Frist vom beantragenden Unternehmen vorgelegt werden, 
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zur Präklusion{Swirkung nicht bzw. verspti tet eingereichter Kostenunterfagen 
siehe VG Kölrl. Beschluss 21 L 1845106 vom 18.06. 2007, S. 4f. des amt!. 
Umdrucks. 

Legt das beantragende ijJnternehmen die in § 33 TKG genannten Unterlagen nicht vollstän­
dig vor, kann eine Gene~"mjgung der Entgelte gemäß § 35 Abs. 3 S. 3 TKG versagt werden. 
Soweit die vorgelegten r-0steninformalionen für eine Prüfung der genehmigungspflichtigen 
Entgelte nicht ausreichen, kann die Genehmigungsentscheidung jedoch auch auf der 
Grundlage einer TarifveIt8iChSb8traChlung oder eines Kostenmodells beruhen, § 35 Abs. 1 
TKG. 

3.1.1 Bewertung der K stenunterlagen 

Spezielle Kostenunterlagen sind dem Antrag nur fü r bestimmte Entgeltpositionen beigefügt 
(Überlassungstarife für dbn Zugang zum MFG und zu Kabelkanalanlagen sowie "Verwal­
tungskosten" und Bereit!ellungsentgelt für die Kapazitätsprüfung beim Zugang zu Kabelka­
naianlagen). 

Hinsichtlich der Bereitst lIungsentgelte für die Auftragsabwicklung und Fakturierung in der 
Angebots-, Bereitstellun IS_ und Kündigungsphase (beim Zugang zum MFG und zu Kabelka­
naianlagen), der Entgel e für die laufende Bestandsführung und Fakturierung sowie den 
Stromverbrauch (beim ugang zum MFG) werden die gemäß der Entscheidung zur Bereit­
stellung und Überlassu g von Kollokationen und Raumlufttechnik im Zusammenhang mit 
dem Zugang zu Teilneh eranschlussleitung (BK 3a-09-064 vom 30. 11.2009) genehmigten 
Werte beantragt. Insow it verwe ist die Antragstellerin auf die mit dem betreffenden Entge lt­
antrag übersandten Ko tennachweise. Diese Bezugnahme ist nach Auffassung der Be­
schlusskammer in Anbe racht der grundsätzlichen Vergleichbarkeit bestimmter administrati­
ver Prozesse und des U standes, dass es sich bei dem Zugang zum MFG und zu Kabelka­
naianlagen um erstmali zu tarifierende Dienstleistungen handelt, vertretbar. Auch waren die 
Kostenunterlagen zuminöest als Basis für die Abschätzung von gebotenen Kürzungen ver­
wertbar. Denn aus dem IRüCkgriff auf die Kostenunterlagen des TAL-Kollokationsverfahrens 
folgt nicht, dass auch id ntische Prozesszeiten zu akzeptieren waren (siehe Ziffer 3. 1.3.7). 

Für weitere einmalig zu zahlende Tarifpositionen sieh t der Antrag eine aufwandsbezogene 
Abrechnung vor. Ein bweichen von pauschalen Entge lten auf Grundlage spezieller 
Kostenunterlagen wurde nur akzeptiert, wenn unter Beachtung der Rechtsprechung, 

vgl. BVerwG , rteil6 C 34.08 vom 25.1 1.2009, 

eine hinreichende Begrü dung für aufwandsbezogene Tari fe ersichtlich war. 

Den o. g. speziellen ostenkalkulationen für die Überlassungsentgelte liegen vorrangig 
linien- und übertragung technische Investilionen zugrunde. Das Entgelt für die Kapazitäts­
prüfung der Kabelkana anlagen basiert auf einer Prozesskostenkalku lalion. Oie "Verwal­
tungskosten" schließlic gehen auf Top-down-Ermittlungen einzelner admin istrativer Pro­
zesse (Beschwerdeman gemen!, Produktmanagement, Prebilling, Fakturie rung) und insbe­
sondere der Forderung ausfälle zurück. Sowohl die aus den Investitionen resultierenden 
Kapitalkosten als auch ie prozessbezogenen Kosten werden nach den Ka lku lationen der 
Antragsstellerin noch u weitere Kostenbestandteile - so durchweg um Ansätze für Ge­
meinkosten und AUfwenrUngen nach § 31 Abs. 3 TKG - erhöht. 

Der überwiegende Teil <;Iieser Kalkulationen entspricht den Vorgaben des § 33 TKG. Ausge­
nommen ist allerdings die Kapitalkostenkalkulation für die Kabelkanalan.lag,en, da die~e keine 
effizienzbezogenen Kor ekturen der Netzinfrastruktur zulässt und damit eine abschließende 
Bestimmung der Kosten der effizienten Leislungsbereitstellung nicht ermöglicht. 

Im Einzelnen: 
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3.1.1.1 Kalkulation der Investitions werte des MFG 
I 

Die Investitionen des M~G beinhalten Ansätze für Gehäuse und Sockel, Tiefbau, Stromver­
sorgun~, das Sicherheit~system SESYS und die kurzen linientechnischen Zuführungen zwi­
schen Uberbau-MFG und Nebenbau-MFG bzw. zusätzlichem NebensteIler. 

Vorrangig handelt es Si1h also um abgrenzbare Bestandteile der Netzinfrastruktur, für deren 
Kalkulation keine Optimlerung einer Trassenführung erforderlich ist. Die Unterlagen der An­
tragstellerin liefern für ~ese Komponenten eine nachvollziehbare, modifizierbare Darstellung 
der Eingangsparameter (Preise. Mengen) und ihrer Verknüpfungen. 

Zwar umfasst die Kalk lalion in Zusammenhang mit dem SESYS-Schließsystem auch eine 
Zuführung zu einem zentralen Baugruppenträger durch eine Kupferleitung im Hauptkabelbe­
reich, für die eine - aphand der Kostenunterlagen der Antragstellerin nicht abschließend 
mögliche Effizienzbetr~chtung der Trassenführung (siehe unten) - geboten isl. Jedoch 
konnte die Beschluss,kammer hier auf Ergebnisse der TAL-Entscheidung BK 3c-09-
005/E20.01 .09 vom 31.03.2009 zurückgreifen. 

Allerdings fehlt, wie in)mehreren vorausgegangenen Entgeltanträgen (siehe z. B. ICAs-Be­
schluss BK 3c-09-06S I E 21.09.2009 vom 30.11 .2009), eine nachvollziehbare Kalkulation zu 
den geringfügigen Investitionswerten der Anlagenklassen 65 18, 6519 und 68 10 ("sonstige 
technische Einrichtungen der Fernsprechvermittlungstechnik~ , "Rechner im Bereich der 
Vermittlungstechnik~ uj d "Rechnersysteme in der Technik") . 

3.1.1.2 Kalkulation der Investitionswerte der Kabelkanalanlagen 

Im Hinblick auf die ! Bewertung der Investitionskalkulation für den Zugang zu den 
Kabelkanalanlagen g~1ten im Wesentlichen die Ausführungen zur Qualität der Kalkulation 
des Anschlussnetzes remäß TAL-Beschluss vorn 31.03.2009: 

Die Antragstellerin berechnet die Investitionswerte über eine "boUorn-up-Kalkulation". Dazu 
verwendet sie das sogenannte "KZN (Kalkulation Zugangs Netz)-Tool". Im KZN-Tool werden 
insbesondere Struktu~daten des Netzes der Antragstellerin und Beschaltungsdaten aus den 
Bestandssystemen ~it den Preisen verknüpft und so Grundinvestitionswerte je Meter 
berechnet. 

Die Berechnungen w rden für sämtliche bundesweiten Kabelkanalanlagen durchgeführt. 

• Die Errnitllungsmethodik der Investitionswerte konnte anhand der von der 
Antragstelleri rl vorgelegten Unterlagen stichprobenweise i. S. v. § 33 Abs. 2 Nr. 2 
TKG nachvollzogen werden, wenn auch die enorme Komplexität der Darstellung 
nach wie v4r eine hinreichende Überprüfung innerhalb des Entgeltgenehmi­
gungsvertahrj nS erheblich erschwerte. 

Die von der Antragstellerin mitgelieferte POF-Datei ermöglicht für die einzelnen Kal­
kulationsobjeRte der Vorkalkulation - dazu gehören z. B. Investitionsbestandteile für 
zahlreiche u11terschiedliche Kabelkanalrohranlagen und Kabelschächte - die Auf­
schlüsselung von aggregierten Werten in detaillierte Beträge bis hin zu den soge­
nannten Grur")ddalen. Dabei werden die Rechenoperationen, mit denen die Daten der 
jeweils vorausgehenden Ebene zusammengefasst werden, verbal dargestellt. 

Die anschlie~enden mathematischen Verknüpfungen zur Berechnung der Invesliti­
onswerte innbrhalb des ~KZN-Tools" unter Rückgriff auf die "wertmäßigen~ Beträge 
und die Menbenangaben zur Struktur und Beschaltung aus den Bestandssystemen 
konnten von lder Fachabteilung ebenso nachvollzogen werden (zu Einschränkungen 
der PrüfbarKeit durch die hohe Komplexität der Kalkulation siehe wiederum TAL-, 
Beschluss vom 31.03.2009). 

• Oie Kostenuhterlagen sind allerdings dadurch unvollständig, dass die Antragstellerin 
keine spezj~lIe Kalkulation für den Zugang zu Kabelkanalanlagen im Hauptkabelbe­
reich des Anschlussnetzes vorgelegt hat. StatIdessen wird ein durchschnittlicher 
meterbezog~ner Investitionswert für Sämtliche bundesweiten Kabelkanalanlagen her-
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geleitet, in den uch Trassen einfließen , die nur das Verbindungsnetz oder aus­
schließlich den V~I rzweigerbereich betreffen. Gerade die Ergebnisse einer Kalkulation 
für Kabelkanalan agen können sich aber wegen divergierender nachgefragter Kapa­
zitäten in diesen ere iehen deutlich voneinander unterscheiden. 

Darüber hinaus I~ st eine abschließende Quantifizierung der Kosten der effizienten 
Leistungsbereitstellung der Kabelkanalanlagen gemäß § 33 Abs. 4 TKG an hand der 
Kostenunterlager der Antragstellerin nicht durchführbar. 

Denn anders als beim MFG ist für die Kalkulation der Kabelkanalanlagen auch die 
Trassenführung ~nd Nachfragebündelung von Bedeutung. Damit ein auf Grundlage 
von Wiederbeschaffungswerten kalkuliertes Netz bzw. Teile eines Netzes ~ hier die 
Kabelkanalanlagbn im Hauptkabelbereich - dem Maßstab der Kosten der effizienten 
Leislungsbereilsfe llung genügen, ist die konkrete Führung der Kabeltrassen und die 
Bündelung der ~achfrage auf den Trassensegmenten dergestalt vorzunehmen, dass 
unter Beachtung der von der AntragsteUerin angegebenen Hauptverteiler~ und End~ 
verzweigerstandprte sowie bestimmter netztechnisCher Nebenbedingungen Distan~ 
zen und Investi~ionen minimiert werden. Gerade Trassenlängen und BOndelungsef­
fekte haben signifikanten Einfluss auf die Höhe der gesamten NetZinfrastrUkturkos­
ten. Nur ihre kdstenminimierende Bestimmung entspricht dem gebotenen Maßstab 
der Kosten der ~I ffiz ienten Leistungsbereitstellung. 

Trassenführung und Nachfragebündelung sind an hand der Unterlagen der 
AntragsteJlerin j doch nicht variierbar. Kostenänderungen durch entsprechende 
Optimierungen f ind folglich auf Basis der Kalkulation nicht ermitleibar. 

Die AusfÜhrUng~n der Antragstellerin in ihrem Schreiben vom 09.02.2010, in dem sie 
auf Nachfrage er Beschlusskammer erläutert, warum im vorliegenden Fall über das 
KZN-Tool hina sgehende effizienzbezogene Korrekturen nicht erforderlich sein sol­
len, greifen zu Ikurz: Die Antragstellerin stützt ihre Argumentation im Wesentlichen 
darauf, dass fü t, den Zugang zu Kabelkanalanlagen ein meterabhängiger Preis - und 
nicht, wie bei der TAL, eine meterunabhängige Pauschale - beantragt wird. Zur Er­
mittlung des m+terabhängigen Entgelts werden die Gesamtinvestitionen für Kabelka~ 
nalanlagen durch die belegte Rohrlänge dividiert. Eine Optimierung, so die Antrag~ 
ste llerin, würdll zwar ggf. zu niedrigeren Gesamtinvestitionen, aber auch zu einer 
niedrigeren Ro rlänge führen und damit den Kostenwert je Meter nicht signifikant be~ 
einflussen. Au h würden vom Carrier Kabelkanalanlagen zwischen "genau definier~ 
ten, nicht zu Verändernden Endpunkten" nachgefragt, wodurch eine Optimierung 
aUSgeSChiossef sei. Eine einseitige Optimierung der Streckenführung zugunsten e!n~ 
zelner Nutzer ürde Synergieeffekte durch die Mehrfachnutzung von Kabeln vermm­
dem. 

Dem ist entgewenzuhalten, dass die von der AntragsteJlerin vorgenommene Division 
der auf dem I s t~Netz basierenden Gesamtinvestitionen durch die Summe der Ist~ 
Rohrmeter und eine spätere, bei der konkreten Abrechnung durchgeführte Multiplika~ 
tion mit den r~a len Rohrmetern nicht zu Entgelten führt, die den Kosten der effizien­
ten LeistungsJ:)ereitstellung entsprechen. Eine derartige Tarifbestimmung bleibt hin­
sichtlich der ymsetzung des Effizienzkriteriums unzureichend, da sowohl im Zähler 
(Investitionsbetrag) als auch im Nenner Ineffizienzen stecken können. Diese resultie­
ren aus in~ffizienten Investitionen in Überkapazitäten sowie ineffizienter 
Trassenführu~g insbesondere mit Blick auf das Erfordernis einer effjzienten 
Nachfragebü'1delung. Ejne Übernahme der Istwerte würde keinerlei An~ätz~ einer 
Netzoptimierung beinhalten. Wäre die Beschlusskammer der Argumentation In dem 
Schreiben vdm 09.02.2010 gefolgt, obläge es somit der Antragstellerin, durch 
Beantragung h,eterabhängiger Tarife netzbezogene Optimierungen zu umgehen. Im 
Ergebnis würde die Preisfindung auf Grundlage von Wiederbeschaffungswerten, nicht 
optimierten T~assenlängen und einer ggl. ineffizienten Nachfragebündelung erfolgen. 
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Auch die Nachfrage nach ganz bestimmten Endpunkten widerspricht einer Modifrzie· 
rung der Trasse~führung im Rahmen der Ermittlung der Kosten der effizienten Leis· 
lungsbereitstellung nicht. So ist die Beschlusskammer in allen bisherigen Entsehei· 
dungen zur Te ilnr hmeransch lussleitung davon ausgegangen, dass die Standorte von 
Hauplverteiler U~d Endverzweiger zwar nicht variierbar, das Netz zwischen diesen 
Punkten aber be" Verwendung von Wiederbeschaffungswerten sehr wohl effizienzori­
enliert zu modell eren ist. Dies gilt ebenso für die Kalkulation der Kosten der effizien­
ten Leistungsberrilstel1ung der Kabelkanalanlagen, die einen Teil des Anschlussnet­
zes abbildet. Entsprechend wurde auch der Investitionswert der KVz·TAL, zu der der 
Zugang vergleiC~ bar dem Multifunktionsgehäuse an konkreten realen Punkten erfolgt, 
in den bisherige~ Entscheidungen auf Grundlage des WIK·Modelis und damit einer 
optimierten Trassenstruktur kalkuliert. Diese Vorgehensweise ist nicht mit einer "ein· 
seitigen Optimierrung zugunsten einzelner Nachfrager" verbunden, sondern beinhaltet 
sinnvolle BOndelungen auf Basis der Gesamtnachfrage . 

Mit dem gesetzlichen Bewertungsmaßstab wäre es nicht vereinbar, wenn die Be· 
schlusskammer I,n die Ermittlung der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung 
einerseits Wied~rbeschaffungswerte und andererseits eine ohne jede Effizienzbe· 
trachtung Obernp mmene Isl·Struktur des vorhandenen Netzes der Antragstellerin 
einbeziehen würde 

siehe bereits /TAL.BesChlüsse BK 4b·07-001/E1 9.01 .07 vom 30.03.2007, S. 11f. 
des amt!. UmkdrUCks, und BK 3c-09-005/E20.01.09 vom 31.03.2009, S. 14 des 
amU. Umdruc s. 

3.1.1.3 Kalkulation der I Prozesskosten bei der Kapazitätsprüfung 

Zu den Prozesskosten aus Anlass der Kapazilätsprüfung für den Zugang zu den Kabelka­
naianlagen wurden mit dem Antrag sowie ergänzend mit Schreiben vom 11.02.2010 Preis­
und MengengerOste (~inzeltätigkeiten, Zeilen, Häufigkeiten und Stundensätze) offen gelegt, 
die Modifizierungen der Eingangsparameier und die Bezifferung ihrer Auswirkungen auf die 
Kosten der effizienten i eistungSbereitstellUng ermöglichen. 

3.1.1.4 Kalkulation d, r Einzelkosten weiterer Kostenbestandteile 

Auch hinsichtlich der Einzelkosten weiterer Kalkulationsbestandteile (Betriebs· und Mietkos· 
ten , Kosten für Vertrie~ und Fakturierung) waren die Unterlagen der Antragstellerin aussage· 
kräftig genug, dass die Beschlusskammer sie als Entscheidungsgrundlage heranziehen 
konnte. I 
Zu den Betriebs- und rnsbesondere Mietkosten, die als Zuschläge der Investitionswerte kal­
kuliert werden, umfa~sen die Kostenunterlagen hinreichende Preis-Mengengerüste (z. B. 
qm-Angaben zu den Insgesamt angemieteten Flächen), die eine Bewertung der ausgewie­
senen Beträge zUlassr n. 

Oie Kalkulationen der Vertriebskosten basiert vorrangig auf "Top-down"- Berechnungen, die 
im vorliegenden Fall , uch angesichts der geringen Höhe der meisten Komponenten in Rela­
tion zu den anderen Kostenbestandteilen, grundsätzlich akzeptiert wurden. Allerdings wurde 
die neue Allokat;onsfbrm der Produktmanagementkosten, die gegenüber früheren Entgelt­
anträgen zu einer aggregierteren Kostenzuteilung führen und einen erheblichen Anstieg die­
ser Kostenkomponenjte zur Folge haben soll, nicht anerkannt (siehe bereits ICAs~Entschei­
dung BK 3c·09-068/E21.09.2009 vom 30. 11 .2009; zu den Forderungsausfällen in Zusam~ 
menhang mit dem Zugang zu Kabelkanalanlagen siehe Ziffer 3.1.3.6). 

3.1.1.5 GemeinkostJn 

Oie Gemeinkostend~rsteliUng der Antragstellerin, ~ie ;n zahlreichen frOheren En.lgellge.ne~­
migungsverfahren wegen grundlegender Mängel nicht verwendbar war, wurde, wie bereLts 111 

der Entscheidungen zu den verbindungsabhängigen Zusammenschaltungsentgelten BK 3c 
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08-137 vom 28.11 .2008, zur Überlassung der TAL BK 3c-09-005/E20.D1 .09 vom 31.03.2009 
oder zu den ICAs-Entgelten BK3c-09-068/E 21.09,2009 vom 30.1 1.2009, als Basis für die 
Ermittlung eines angemessenen Zuschlags für le istungsmengenneutra le Gemeinkosten 
anerkannt. Die Antragstellerin hat insbesondere durch Vorlage einer umfassenden Kostenar­
!enrechnung den wesenttichen Kritikpunkl früherer Beschlüsse beseitigt. 

Gegenüber der Entscheidung zu den ICAs-Entgelten vom 30. 11 .2009 wurde nunmehr auch 
die Kalkulation der informalionstechnischen Kosten im Rahmen der 
Gemeinkostendarstellung grundsätzlich akzeptiert. Denn während die Antragstellerin in den 
Koslenunterlagen zu dem ICAs-Entgeltantrag auch die grundsätzlich als Einzelkosten 
ausweisbaren Beträge ohne jede weitere Aufschlüsselungen noch als ~T-Home­

GemeinkostenU eingeordnet hatte, ermöglichen die KostennaChweise nunmehr zumindest 
eine Differenzierung der betreffenden informalionstechnischen Ansätze nach 
Führungsbereichen. Dadurch wiederum können die nicht vorleistungsre levanten Kosten 
herausgerechnet und so eine verursachungsgerechte Belastung der Vorleistungsprodukle 
mit den Kosten der Informationstechnik sichergestellt werden. Gleichzeitig hat die 
Antragstellerin mehrere Kritikpunkte aus dem Beschluss zu den TAL-Überlassungsenlgelten 
vom 31.03.2009 aufgegriffen. Der Nachweis des im "Profitcenter ZIT" anfallenden 
Ausgangsbetrages für die Informationstechnik wurde durch Angabe der zugrunde liegenden 
Anlagenbestandteile mitsamt Anschaffungs-, Herstellungskosten und Abschreibungen 
verbessert . Die Allokation auf die Führungsbereiche wurde durch Angabe der 
Verteilungsschlüssel (z. B. Anzahl der IT-Nutzer, Nutzerverhalten) belegt. 

3.1.1.6 Aufwendungen gemäß § 31 Abs. 3 TKG 

Die Unterlagen zum Nachweis der Aufwendungen gemäß § 31 Abs. 3 TKG setzen sich nach 
der KalkulaHon der Antragstellerin aus "Vivento-Aufwendungen" sowie "Aufwendungen für 
Abfindungen bzw. Rückstellungen für Vorruhestandsregelungen für T-Com-Kräfteu zusam­
men und führen zu eihem Gesamtzuschlag von . %. Beide Komponenten werden in der 
Kostenka lkulation ebenfalls hinreichend nachgewiesen, 

siehe auch hierzu bereits Beschluss BK 3c 08-137 vom 28.1 1.2008, S. 28 des 
amt\. Umdrucks. 

3.1.2 Ermessensausübung gemäß § 35 Abs. 3 S.3 TKG 

Nach § 35 Abs. 3 Satz 3 TKG kann - wie oben bereits erwähnt - die Bundesnetzagentur ei­
nen Entgeltantrag ablehnen, wenn das anlragslellende Unternehmen die in § 33 TKG 
genannten Unlerlageh nicht vollständig vorgelegt hat. 

Die Entscheidung, ob und inwieweit ein Entgeltantrag ohne vollständige Kostenunterlagen 
abgelehnt wird, liegl danach im pflichtgemäßen Ermessen der Beschlusskammer. Die Eröff­
nung eines Ermessens für die Entscheidungsfindung soll der Behörde eine Lösung ermögli­
chen, die angesichts aller entscheidungserheblichen Umstände des konkreten Falles und 
nach Abwägung aller mit der jeweiligen Norm verfolgten Zwecke das Ziel des Gesetzes am 
besten verwirklicht, 

Kopp/Ramsauer, VwVfG, 9. Auflage 2005, § 40 Rdnr. 23 und 52. 

Hiervon ausgehend ist die Beschlusskammer nach pflichtgemäßer Abwägung aller ihr zum 
Zeitpunkt der Entscheidung bekannten Tatsachen und darauf gründenden maßgeblichen 
Gesichtspunkte zu dem Ergebnis gekommen, ihr durch § 35 Abs. 3 8 .3 TKG eröffnetes Er­
messen dahingehend auszuüben, den Entgeltantrag nicht insgesamt abzulehnen. Hierfür 
waren folgende Gründe maßgeblich: 

Für die Mehrzahl der beantragten Tarife (ÜberlassungsenigeIt für das MFG, Entgelt für die 
Kapazitätsprüfung, Entgelt für die Verwaltungskosten sowie Entgelte, die in Anlehnung an 
die Tarife für die TAL-Kollokation und damit unter Verwendung der betreffenden Kostenun­
terlagen genehmigt worden sind,) liegen Kostennachweise vor, die eine Ermittlung der 
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung ermöglichten. Für einige Leistungen ist eine 
aufwandsbezogene Tarifierung gerechtfertigt. 
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Die Mängel beziehen sich auf einzelne Entgeltpositionen bzw. abgrenzbare Kostenbestand­
teile: 

• Die Kalkulation der Inv8stitionswerte für die Kabelkanalanlagen, lässt, wie erörtert, 
keine abschließenden effizienzbezogenen Korrekturen der Netzinfrastruklur zu. Aller­
dings stand der Beschlusskammer eine alternative Ermittlungsmöglichkeit nach § 35 
Abs. 1 Nr. 2 TKG in Bezug auf die Investitionswerte in Gestalt des um eine spezielle 
Studie ergänzten WIK-Kostenmodells für das Anschlussnetz zur Verfügung. Dabei 
erfüllt das W IK-Modell genau die Voraussetzungen, denen die Koslennachweise der 
Antragstellerin nicht genügen: Anhand des WIK-Modells sind Variationen unter Be­
achtung von Effizienzkriterien auch in Bezug auf die Netzgestaltung durchführbar, so 
dass die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung abschließend ermittelbar sind 
(siehe Ziffer 3. 1.3.4.1). Die Überlassungsentgelte für die TAL hat die 
Beschlusskammer bislang regelmäßig auf der Grundlage der jeweils aktuellen 
Version des WIK-Kostenmodells für das Anschlussnetz genehmigt, 

zuletzt gemäß Beschluss BK 3c-09-005/E20.01.09 vom 31.03.2009. 

• Im Hinblick auf die Produktmanagementkosten (als Bestandteil der Verwaltungskos­
ten) war der Beschlusskammer eine Alternativberechnung anhand von Erkenntnissen 
aus vorausgegangenen Entgeltverfahren möglich. 

Die Beschlusskammer geht davon aus, dass dieses Vorgehen dem Verhältnismäßigkeits­
grundsatz in stärkerem Maße gerecht wird als eine Ablehnung des Entgeltantrags. 

Die Beschlusskammer hat bei ihrer Entscheidung auch berücksichtigt, dass im Falle einer 
Ablehnung des Entgeltantrages die Zugangsanordnung gemäß § 25 TKG unvollständig 
geblieben wäre und folglich für die Antragstellerin nach der Rechtsprechung des VG Köln 
keine Leistungspflicht bestanden hätte, 

VG Köln, Beschluss 1 L2921/4 vom 08.12.2004, Seite Sff .. 

Damit hätte es das zugangsverpflichtete Unternehmen durch die Vorlage unzureichender 
oder gar keiner Kostennachweise in der Hand , den Vollzug eines angeordneten Zugangs, 
hier des Zugangs zum MFG und zu den Kabelkanalanlagen, zu Lasten des begünstigten 
Unternehmens zu unterlaufen bzw. zu verzögern. Dabei ist zu beachten, dass nicht nur die 
Antragsgegnerin, sondern auch andere Wettbewerber einen derartigen Zugang bereits 
beantragt haben. Ebenso ist davon auszugehen, dass weitere Wettbewerber den Zugang in 
Erwägung ziehen und ihre diesbezüglichen Planungen vom Vorliegen einer ersten 
Entgeltentscheidung abhängig machen. Die Vorgehensweise der Beschlusskammer erfolgt 
somit auch im Sinne einer zügigen Realisierung der neuen Zugangsleistungen und der damit 
beabsichtigten Förderung von hochwertigen breitbandigen Angeboten. Denn mit der neuen 
Zugangsvariante werden Wettbewerber in die Lage versetzt, glasfaserbasierte 
Infrastrukturen für besonders bre itbandige Nutzungen, wie sie auch die AntragsteUerin im 
Rahmen ihres VOSL-Ausbaus bereits realisiert hat, zu verlegen, ohne die ansonsten dafür 
erforderli chen ze it- und kostenintensiven Aufbau- und Grabungsarbeiten vornehmen zu 
müssen. 

3.1.3 Bewertung der Entgelte im Hinblick auf die Kosten der effizienten Leistungsbe­
reitstellung 

Auf Basis der eingehenden Prüfungen der Beschlusskammer waren die gemäß Tenor aus­
gewiesenen Tarife anzuordnen. 

Diese beinhalten gegenüber den beantragten Werten erhebliche Senkungen. So wurde das 
monatliche Überlassungsentgelt für den Einbauplalz im MFG vor allem durch effizienzbezo­
gene Korrektu ren des Investilionswertes (u. a. durch eine Verringerung des Ansatzes für den 
zusätzlichen NebensteIler bei der virtuellen Kollokation), des kalkulatorischen Zinssatzes und 
der Abschreibungsdauer von 173,32 € monatlich um 34,3 % auf 113,94 € reduziert. Der 
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Preis bildet die Ausgangsgröße für die Aufteilung unter den Nulzern, so dass ein Carrier ma­
ximal die Hälfte des Betrages zu entrichten hat. 

Der monatliche Tarif je Meter für die Überlassung eines Viertels eines Kabelkanalrohres 
wurde sogar um 72,1 % von 0,43 €/m auf 0,12 €Im gekürzt. Ursache hierfür ist - neben der 
auch hier relevanten Anpassung des kalkulatorischen Zinssatzes - vorrangig eine effizienz­
bezogene Modellierung des Investitionswertes anhand des WIK-Modells im Hinblick auf 
Trassenführung und Nachfragebündelung. Derartige Optimierungen waren wegen der Ver­
wendung von Wiederbeschaffungspreisen geboten. Die Kalkulation auf Basis von Wiederbe­
schaffungswerten wiederum verh indert gegenüber einem ROckgriff auf historische Kosten 
einerseits die Entwertung von bereits getätigten Investitionen von Wettbewerbern in eigene 
Anschlussinfrastruktur und gewährleistet andererseits hinreichende Investitionsanreize, nicht 
zuletzt in neue innovative Technologien. 

Im Übrigen ermöglichen die angeordneten Entgelte für den Zugang zu Kabe lleerrohren -
trotz der erheblichen Kürzungen -der Antragstellerin eine auskömmliche Zweitverwendung 
freier Kapazitäten ihrer Netzinfrastruktur im Hauptkabelbereich. 

Die pauschalierten Einmalentgelte wurden, in erster Linie in Anlehnung an Effizienzbelrach­
tungen der zugrunde liegenden Prozesse, in den meisten Fällen um mindestens 50 % ge­
kürzt. Die signifikante Absenkung der "Verwaltungskosten" erklärt sich vor allem aus der Kor­
rektur der enthaltenen Ansätze für die Forderungsausfälle, die sich in Folge der deutlichen 
Reduzierung der beantragten Preise ebenfalls verringern. 

Die teilweise sehr umfangreichen Berechnungen, die den angeordneten Tarifen zugrunde 
liegen, lassen sich im Einzelnen der betreffenden Excel-Datei entnehmen, die Bestandteil 
der Verfahrensakte ist. 

3.1.3.1 Kalkulationsbasis 

3. 1.3.1.1 Beurteilungsspielraum 

Hinsichtlich der Ka lku lationsbasis, also der Ausfüllung des Begriffes der Kosten der 
effizienten Leistungsbereitstellung, steht der Beschlusskammer ein vollumfänglicher 
Beurteilungsspielraum zu, der auch die Ka lkulation und Genehmigung von ausschließlich auf 
der Grundlage von Wiederbeschaffungskosten ermittelten Entgelten ermöglicht, ausführlich 
Ziffer 4.1.3.1.1 der Begründung des Beschlusses BK 3c-09/005 vom 31.03.2009. 

3. 1.3. 1.2 Ausübung des Beurte ilungsspielraumes 

Ist somit eine Genehmigung auf der Basis reiner Wiederbeschaffungskosten nicht per se aus 
Rechtsgründen ausgeschlossen, kommt die Beschlusskammer unter Abwägung aller 
relevanten Gesichtspunkte zum Ergebnis, vorliegend auch auf Grundlage der 
Wiederbeschaffungskosten zu genehmigen. 

Bei der Abwägung war zu prüfen, ob die Berücksichtigung der historischen Kosten oder die 
der Wiederbeschaffungskosten besser geeignet ist, unter Berücksichtigung der Interessen 
der Antragstellerin die Regulierungsziele zu wahren bzw. zu erreichen. 

Einerseits hat die Antragstellerin ein berechtigtes Interesse, ihre Kosten zu decken und 
zugleich einen angemessenen Gewinn zu erzielen, 

vgl. EuGH, Urteil G·55/06 vom 24.04.2008, Rz. 103. 

Anderseits soll der Zugang zur Teilnehmeranschlussleitung, einsch ließlich ihrer 
Annexleistungen Kollokation im MFG und Zugang zu Kabelkanalanlagen, 

• erstens es den Wettbewerbern neben der Antragstellerin ermöglichen, sich auf dem 
nMarkt" zu betätigen, damit mittelfristig ein nachhaltiger, sich selbst tragender 
Wettbewerb entsteht (§§ 21 Abs. 1, 2 Abs. 2 Nr. 2 TKG, Art 8 Abs. 2 Ilt. b) 
Rahmenrichtlinie, 

EuGH, a.a.O., Rz. 108, 
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• zweitens eine Entwicklung verhindern , die den Interessen der Nutzer zuwiderläuft (§§ 
21 Abs. 1, 2 Abs. 2 Nr. 1 TKG, Art 8 Abs. 2 lil. a) Rahmenrichtlinie) sowie 

• drittens effiziente Infraslrukturinvestitionen fördern und Innovationen unterstützen (§§ 
21 Abs. 1,2 Abs. 2 Nr. 3 TKG, Art 8 Abs. 2lil. c) Rahmenrichtlinie). 

Oie Kalkulation auf Basis von Wiederbeschaffungswerten beeinträchtigt nicht die 
Wettbewerbschancen der Nachfrager und die Interessen der Nulzer, 

vgl. Ziffer 4.1.3.1.2.3 und 4.1 .3.1.2.2 des Beschlusses BK 3e-Og/DOS vom 
31.03.2009. 

Dagegen würde eine Kalkulation auf Basis von historischen Kosten bereits getätigte 
Infrastrukturinv8stitionen entwerten und weitere effiziente Investitionen und Innovationen 
gefährden. 

Bei der Erschließung der KVz würde es zu drastischen Kostendifferenzen zwischen 
Gebieten kommen, in denen auf die Kabelkanäle der Antragstellerin zur Erschließung 
zurückgegriffen werden kann, und solchen Regionen, in denen die Wettbewerber auf eigene 
In frastruktur zurückgreifen müssen. Darüber hinaus würden eigene Infrastrukturen der 
Wettbewerber entwertet. Die Planung der Wettbewerber würde erheblich erschwert, wodurch 
die Investitionsbereitschaft erheblich gesenkt würde. 

Darüber hinaus würden eigene Infrastrukturen der Wettbewerber, inklusive der 
Kabelnetzbetreiber, die aktuell über etwa 10 % der realisierten Breitbandanschlüsse 
verfügen, 

siehe Jahresbericht 2009 der Bundesnetzagentur, S. 80, 

entwertet und deren InvestitionSbereitschaft erheblich gesenkt. 

So benötigen rückkanalfähige Breitbandkabelnetze - derzeit die bedeutendste alternative 
Infrastruktur - keinen Zugang zur TAL. Es handelt sich grundsätzlich um durchgängig 
eigenständige Netze. Diese haben die Netzbetreiber selber auf- und ausgebaut oder 
angekauft. Die Investitionen in die Verlegung von Breitbandkabeln sind vergleichbar zu 
denen in die Verlegung von Kupferkabeln. Sie bestehen zum größten Teil aus 
Tiefbaukosten. Allerdings haben die großen Breitbandkabelnetzbetreiber (im erheblichen 
Umfang) im "Hauptkabelbereichu keine eigenen Kabelkanäle aufgebaut, sondern mieten 
diese bei der Antragstellerin. Wenn die Antragstellerin gegenüber den KVz-TAL-Kunden ihre 
Kabelkanäle lediglich zu historischen Kosten, gegenüber den Breitbandkabelnetzbetreibern 
jedoch zu Wiederbeschaffungskosten bewertet, würden die Investitionen der Beigeladenen 
erheblich gefährdet. 

Im Ergebnis ist also festzuhalten, dass in der derzeitigen Situation sowohl die berechtigten 
Interessen der Antragstellerin als auch das Regulierungsziel der Förderung eines 
nachhaltigen Wettbewerbs und effizienter Infrastrukturinvesti tionen für die Genehmigung der 
Entgelte auf Grundlage von Wiederbeschaffungskosten sprechen. Dagegen droht dem 
Wettbewerb auf Basis des Zugangs der TAL durch ein Beibehalten der Kostenmethode kein 
Nachteil. 

3.1 .3.2 Überlassungsentgelt für den Einbauplatz im MFG 

3.1 .3.2.1 Kostenbestandteile und Kalkulationsmethodik 

In die Kalkulation des MFG fließen nach der Vorgehensweise der Antragstellerin 
ausschließlich anlagenspezifische Kosten ein. Die relevanten Investitionswerte werden zur 
Ermittlung der Kapitalkosten mit Annuitätenfaktoren multipliziert. Die so ermittelten Kapital­
kosten werden um Gemeinkosten und Aufwendungen nach § 31 Abs. 3 TKG erhöht. 

Die Investitionswerte setzen sich zusammen aus gewichteten Ansätzen für 

• die Ausführungsvariante, bei denen das MFG über den KVz gebaut ist (Überbau­
MFG), 
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• die Ausfüh rungsvariante, bei denen das MFG neben den KVz gebaut ist (Neben bau­
MFG), und 

• die sogenannte virtuelle Kollokation, bei der darüber hinaus ein zusätzliches 
Nebensteller-MFG errichtet wird, 

• die Zuführungen zwischen Überbau-MFG und Nebenbau-MFG bzw. zusätzlichem 
NebensteIler . 

Die Investitionen des Überbau-MFG bestehen im Einzelnen vorrangig aus folgenden Positio­
nen: 

MFG 18 Gehäuse (Material einschließlich Erdsocket), 

• Tiefbau, 
• Energieanschluss (HMFG-Invest EVU" fü r die Heranführung und den Anschluss des 

Stromversorgungskabels an die Stromversorgungseinheil der Antragstellerin, HMFG­
Inves! SVE" für Montage und Material der Energieanschlusssäule zz91. Sockel und 
Anbindung an das MFG), 

• Netzgerät (NTG) für die Spannungswandlung von 230 V auf 48 V, 
• SESYS-Schließsyslem zur Überwachung und Zugriffskonlrolle (umfasst Material, 

Montage und Kupferleitung zur Realisierung des Anschlusses an einen zentralen 
Baugruppenträger). 

Die Investitionen werden um einen Investitionszuschlagsfaktor (IZF) für Planungsleistungen 
und Disposition (_ ) sowie, sofern es sich um Materialpositionen handelt, um einen Mate­
rialzuschlagsfaklor erhöht. 

Abschließend werden in der Kalkulation für die Überbau-Variante die Ansätze für das 
MFG1 8-Gehäuse und den Tiefbau durchweg um einen "KVz-Anteil" verringert. Dies erfolgt 
durch Multipl ikation mit dem Faktor • . Die damit verbundene Reduzierung der Investition 
soll Einsparungen berücksichtigen, die dadurch zu verzeichnen sind, dass vor Installation 
des Überbau-MFG bereits an gleicher Stelle ein KVz gestanden hat. Der konkrete Wert 
ergibt sich nach der Berechnung der Antragstellerin aus dem Verhältnis des Volumens eines 
KVz zu einem MFG 18 (~, siehe Schreiben vom 18.02.201 0, Antwort zu Fragenkatalog 
111, S. 2). Daraus folgt ein Volumenanteil für den MFG18-Überbau von " . 

Die Kalkulation des Nebenbau-MFG unterscheidet sich von der Berechnung des Überbau­
MFG insbesondere dadurch, dass hier der Abzug eines KVz-Anteiis unterbleibt. Darüber 
hinaus ist der Preis des erforderlichen MFG geringfügig niedriger als bei der Überbau-Vari­
ante und das NGT wird nicht in die Berechnung einbezogen, da die Wettbewerber im Ne­
benbau-MFG - wie auch in einem etwaigen zusätzlichen Nebensteller - ein eigenes Gerät 
zur Spannungswandlung installieren können. 

Beim zusätzlichen NebensteIler schließlich entfällt im Vergleich zur Nebenbauvarianle dar­
über hinaus der Invest für das EVU. Der Gehäusetyp ist gemäß Kalkulation der Antragstelle­
rin derselbe wie beim Nebenbau-MFG. 

Die Investitionen für den Überbau-MFG und den Nebenbau-MFG werden an hand aktueller 
Stückzahlen der im Netz der Antragstellerin vorhandenen MF~wichtet (JII bzw. " ). 
Ein zusä tzlicher NebensteIler bei virtueller Kollokation wird in _ aller Fälle unterstellt. 

Die Investitionen für die Zuführung zum Nebenbau-MFG und zum NebensteIler setzen sich 
zusammen aus Kabelrohren, Kupferkabeln und Endverschlüssen. Sie werden ebenfalls mit 
.. bzw. " in die Kalkulation einbezogen. 

3.1.3.2.2 Bewertung und Reduzierungen der Investitionswerte 

Die einzelnen von der Antragstellerin geltend gemachten Komponenten des MFG sind dem 
Grunde nach erforderlich. Ihre Einkaufspreise haben sich bei der Preisprüfung durch die 
Fachabteilung bestätigt und beruhen auf aktuellen Verträgen. Die Zuschlagsfaktoren für die 
Investitionswerte sind in den Kostenunterlagen hinreichend nachgewiesen. Durch den "KVz-
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Anteil" werden aus vorhandenen KVz resultierende Einsparungen der Antragstellerin (z. B. 
bzg l. T iefbau oder Gestell) ausreichend erfasst. 

Demgegenüber waren folgende Korrekturen vorzunehmen: 

Skontierung der Einkaufspreise 

Soweit es die Zahlungskondilionen der Rahmenverträge gestatteten, wurden die KeL 2009· 
Preise der Antragstellerin um einen möglichen Skontoabzug gekürzt. 

Ansatz fOr die Kupferleitung des SESYS-Schließsystems 

Die Investitionen für die Zuführung des SESYS-Schließsystem mittels einer Kupferleitung 
(zwischen MFG und HVt) waren von insgesamt _ € auf 263,68 E zu kürzen. 

Der von der Antragstellerin ausgewiesene Investitionswert für die Kupferleitung im Hauptka­
belbereich basiert auf einer Bewertung von Teilen des nicht optimierten Anschlussnetzes zu 
Wiederbeschaffungspreisen. Wie unter Ziffer 3.1. 1.2 sowie im TAL~Beschluss vom 
31.03.2009, S. 14 des amt!. Umdrucks, ausgeführt, ist dies wegen der gebotenen effizienz~ 
orientierten Optimierungen mit dem Maßstab der Kosten der effizienten Leistungsbereitste l ~ 
lung nicht vereinbar. Stattdessen war auf die Ergebnisse des WIK~Modelis gemäß TAL~ 
Beschluss zurückzugreifen, der diese Optimierungen berücksichtigt. Von dem dort für die 
gesamte TAL ausgewiesenen Investitionswert (928,26 €, siehe S. 38 des amt!. Umdrucks) 
war nur der auf den Hauptkabelbereich entfaltende Anteil heranzuziehen. Dieser lässt sich 
durch Subtraktion der anlagenklassenbezogenen Investitionswerte gemäß WIK~Modell für 
die KVz~TAL von den entsprechenden Beträgen der HVT~TAL ermitteln und beläuft sich in 
Summe auf 263,68 €. 

Zusätzli cher Nebenste iler 

Anstelle einer undifferenzierten • %igen Erfassung eines zusätzlichen NebensteIlers des 
Typs "MFG 18" war lediglich an Standorten mit Überbau~MFG von einer virtuellen Kollokation 
auszugehen. Der Investitionswert des zusätzlichen NebensteIlers war dabei auf Grundlage 
des kleineren KMFG 08u zu bestimmen. 

Die Antragsteller;n berücksichtigt be i der Berechnung des durchschnittlichen Tarifs für die 
Überlassung eines MFG, dass nach ihrer Auffassung in einigen Fällen die Kapazitäten eines 
vorhandenen Übe rbau~ oder Nebenbau-MFG nicht ausreichen werden, um die Nachfrage 
der Carrier abzudecken. Infolgedessen wird mit einer prognostizierten Häufigkeit von . % 
die Errichtung eines zusätzlichen NebensteIlers MFG 18 in Ansatz gebracht. Auf Nachfrage 
der Beschlusskammer hat die Antragstellerin mit Schreiben vom 18.02.2010, Antwort zu 
Frage 3.3, zur Herleitung dieses Prozentsatzes ausgeführt, dass es .. MFG-Standorte 
gäbe, für die davon auszugehen sei, dass mehr als drei Carrier einen Zugang anstreben 
würden. Diese Angabe folge aus der Anzahl der Unternehmen, die eine Zugangsanordnung 
zum MFG gestellt haben und deren heutiger, mit TAL erschlossener Versorgungsgebiete. 
Damit verbunden ist die Annahme, dass die betreffenden Carrier an alten MFG-Standorten in 
den von ihnen erschlossenen Gebieten einen Zugang zum MFG nachfragen werden. 
Darüber hinaus wird nach Einschätzung der Antragstellerin an .. HYTAS-Outdoor~ 
LOkationen (von insgesamt .. ) ein zusätzlicher NebensteIler erforderlich, weil dort die 
DTAG-eigenen DSLAM oft in KVZ der Bauweise 82/83 untergebracht seien und dieser KVz-
Typ einen Einbau nicht zulasse. Aus der Division der derart prognostizierten 
Nebenstellerzahl durch die Gesamtmenge aller vorhandenen MFG und 
HYTAS-Standorte folgt näherungsweise der o. g. Prozentsatz. 

Nach Auffassung der Beschlusskammer sind die Annahmen der Antragstellerin nicht plausi­
bel : 

Zum einen sind durchschnittlich je MFG lediglich. Kunden erreichbar (siehe Schreiben 
VBV21-6 vom 02.03.2010, Antwort zu Frage 2.5). Dabei ist zu beachten, dass die tatsächli ~ 
che Zah l von VDSL-Kunden zumindest im Genehmigungszeitraum deutlich niedriger sein 
dürfte als die Zahl erreichbarer Endnutzer. Daher ist es nicht gerechtfertigt, bei der Kalkula­
tion des Investitionswertes zu unterstellen, dass die Wettbewerber, die eine Zugangsanord-
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nung erstrebt haben, Zugang zu alten MFG in den betreffenden Anschlussbereichen begeh­
ren . Zum anderen kann in einem Nebenbau-MFG 18 - nach Aussage der Antragstellerin - die 
aktive Technik von insgesamt 4 weiteren Nulzern aufgenommen werden (siehe Schreiben 
VBV21-6 vom 02.03.2010, Antwort zu Frage 2.4, und Ausführungen unter Ziffer 3.1.3.2.9). 

Daraus folgt, dass unter BerOcksichtigung der potentiellen Kundenzahl und der möglichen 
Nutzer je MFG es jedenfalls bei Vorl iegen der NebenbauNariante nicht realistisch ist, über­
haupt von der Notwendigkeit eines zusätzlichen NebensteIlers auszugehen. 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist allenfalls in seltenen Fällen an Standorten mit einem 
Überbau-MFG zu erwarten, dass die vorhandenen Höheneinheiten (Service Units (SU)) nicht 
ausreichen werden. Denn in einem Überbau-MFG stehen im Vergleich zum Nebenbau-MFG 
weniger SU zur Verfügung, weil bei dieser Variante die Endverschlüsse des bisherigen KVz 
im MFG untergebracht sind und dadurch nur eine Seite für den Einbau aktiver Technik frei 
ist. In der Regel können hier unter Beachtung der vorhandenen SU und der Abwärmele is­
tungen sowie in Abhängigkeit von der Lage der Spleißbox neben der Antragstellerin 2 und 
nur in wenigen Fällen maximal 3 weitere Nutzer untergebracht werden (siehe auch Ausfüh­
rungen unter Ziffer 3.1.3.2.9). 

Die Beschlusskammer geht deshalb davon aus, dass nur bei der Überbau-Variante die virtu­
elle Kollokation erforderlich werden kann und hat daher den von der Antragstellerin prog­
nostizierten .. Prozentsatz ausschließlich auf die Stückzahl der Überbau-MFG b~en. Da der 
Anteil der Uberbau-MFG an allen MFG nach den Daten der Antragstellerin.% beträgt, 
wurde dadurch der in den Kostenunterlagen ausgewiesene Prozentsatz für die virtuelle 
Kollokation von • % auf _% verringert. Gleichzeitig hat die Beschlusskammer als 
zusä tzlichen NebensteIler kein MFG 18, sondern das kleinere MFG 08 in die Berechnung 
einbezogen. Diese MFG-Variante wurde in der ersten Teilentscheidung vom 04. 12.2009 
feslgelegt (siehe Ziffer 2.2 der Anlage 1 des Vertrages Ober die Kollokation im MFG - Anlage 
1 des Beschlusses BK 3d-09/051 vom 04.12.2009). 

Da das Überbau-MFG bereits die Geräte der Antragstellerin und von zwei bis drei darüber 
hinausgehenden Nutzern aufnehmen kann, geht die Beschlusskammer davon aus, dass ein 
NebensteIler dieser Größe ausreichend ist, um die Nachfrage an einem Standort zu erfüllen 
- und zwar selbst dann, wenn in dem MFG-08, wie von der Antragstellerin in ihrem 
Schreiben vom 02.02.2010 dargelegt, nur die aktive Technik von einem Carrier installierbar 
ist. Dabei ist die Beschlusskammer der Auffassung, dass eine größere Dimensionierung des 
NebensteIlers auch nicht durch etwaige weitere Kollokanten in der Zukunft zu rechtfertigen 
ist. Dies folgt bereits aus der dargelegten Beschränkung der potentiellen VDSL-Kundenzahl 
je MFG. Darüber hinaus ist nicht auszuschließen, dass angesichts fortschreitender techni­
scher Entwicklung der Platzbedarf für die Übertragungstechnik im MFG noch abnehmen 
wird. 

Nach den Kürzungen durch die Beschlusskammer entfällt auf den zusätzlichen Nebenstelter 
nur noch ein vergle ichswei~eringer Anleil der Kosten der effizienten Leistungsbereitslel­
lung des gesamten MFG ~ €). Daher hält es die Beschlusskammer für vertretbar, ent­
gegen den Ausführungen der Antragsgegnerin und der Beigeladenen zu 14. die antragsge­
mäß vorgesehene Mischkalkulation aus physischer und virtue ller Kollokation zu akzeptieren . 
Die Mischkalkulation erfolgt im Sinne eines einheitlichen Preises unabhängig von der jeweili­
gen Kollokationsform, einer gleichzeitig einfachen Abrechnungssystematik und darüber hin ­
aus der Planungssicherheit der Carrier, die - im Gegensatz zu der von der Antragsgegnerin 
erstrebten Tarifierungssystematik (Anlage 4 zur Stellungnahme vom 03.02.2010) - nicht mit 
etwaigen Nachzahlungen bei einem später notwendigen Aufbau eines zusätzlichen Neben­
steIlers rechnen müssen. 

Streichung der Positionen einze lner Anlagenklassen 

Die Kosten der Anlagenklassen 6810, 6518 und 6519 wurden wegen unzureichendem 
Nachweis (siehe Ziffer 3. 1.1 .1) gestrichen. Die durch die Streichung bedingten Kostenredu­
zierungen haben einen vergleichsweise geringen Umfang. 
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Ergebnis der Ermittlungen zum Investitionswert 

Die ~n Reduzj.~run~ zu einem berücksichtigungsfähigen Inv8slilionswert 
von ~ (gegenuber ~ laut Kostenunterlagen der Antragstellerin). 

3.1.3.2.3 Umrechnung des Investitionswertes in Kapitalkosten 

Die Besch lusskammer hat - in Anwendung eines anerkannten betriebswirtschaftlichen Ver­
fahrens und entsprechend der Methodik der Antragstellerin - zur Ermittlung der Kapitalkosten 
die Investitionswerte mit Annuitätenfaktoren multipliziert, deren Höhe durch den kalkulatori­
schen Zinssatz und ferner durch die Abschreibungsdauern bestimmt wird . 

Der unter Ziffer 3.1 .3.2.2 dargelegte Investitionswert und der nachstehend angegebene kal­
kulatorische Zinssatz sowie die erläuterten Abschreibungsdauern führen zu Kapitalkosten in 
Höhe von _ ährlich (gegenüber ~ laut Antrag). 

Von der Genehmigung eines Einmalentgells für den MFG, den die Antragsgegnerin und die 
Beigeladene zu 12. präferie ren, hat die Beschlusskammer schon deshalb abgesehen, weil 
die Annualisierung von Investitionswerten einer gängigen und betriebswirtschaftlich üblichen 
Praxis entsprich t und insoweit keine hinreichende Grundlage für ein Abweichen von der Ent­
gellstruktur des Antrages ersichtlich ist. 

Kalkulatorischer Zinssatz 

Die Beschlusskammer hat sich in Ausübung des ihr zustehenden Beurteilungsspielraumes, 
welcher Wert im Rahmen der Ermittlung der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung 
als angemessene Kapitalverzinsung 1. S. v. § 31 Abs. 4 TKG anzusetzen ist 

• Zur FesUegung des kalkulatori schen Zinssatzes nach den Regelungen des TKG 
1996 und der TEntgV siehe VG Köln, Urteil 1 K 8003198 vom 06.02.2003 -

nach sorgsamer Abwägung aller maßgeblichen Gesichtspunkte dazu entsch ieden , bei der 
Umrechnung der Investi tionswerte in Kapi talkosten einen kalkulatorischen Zinssatz von real 
7,19 % anzusetzen. 

Der von der Antragstellerin angesetzte nominale Zinssatz von _ %, der über unter­
schiedliche Preisanpassungsfaktoren in anlagenklassenspezifische reale Zinssätze überführt 
wird, konnte demgegenüber nicht anerkannt werden. 

Auf die ausführli che Begründung zur Höhe des ka lku latorischen Zinssatzes im Beschluss 
zur TAL-Überlassung BK 3c-09-005/E 20.01.09 vom 31.03.2009. S. 39 - 47 des amtl. Um­
drucks, wird verwiesen. 

Abschreibungsdauer 

Die von der Antragstellerin angegebene Nutzungsdauer für das MFG (. Jahre) war auf 20 
Jahre zu erhöhen. Nur bzgl. des Spannungswandlers (NGT) wurde antragsgemäß eine . 
jährige Abschreibungsdauer angenommen. 

Damit wurde für das MFG weitgehend derselbe Abschreibungszeitraum wie für den KVz im 
Rahmen der Bestimmung der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung der TAL festge­
legt. Gründe für eine gegenüber dem KVz niedrigere Nutzungsdauer sind der Beschluss­
kammer nicht ersichtlich und wurden auch von der Antragstellerin nicht vorgetragen. Weder 
die in der Stellungnahme vom 22.02.2010 erwähnten zusätzlichen technischen Komponen­
ten (Stromversorgung, Luft-Lufl-Wärmetauscher) noch eine "aufwendigere'" Bauweise des 
MFG rechtfertigen es, für das gesamte MFG von einer weniger als 20-jährigen technischen 
Nutzung auszugehen. Etwaige Defekte der betreffenden Komponenten füh ren in der Regel 
nicht zu einem kompletten Austausch des MFG. Da das MFG Bestandteil einer gerade neu 
entwicke lten Technik ist, sieht die Beschlusskammer auch keinen Grund, auf Grundlage ei­
nes zu erwartenden technischen Fortschritts eine geringere ökonomische Nutzungsdauer 
anzunehmen. 

Die kürzere Abschreibungsdauer von . Jahren wurde ausschließlich für das NGT (Gerät 
zur Spannungsumwandlung) akzeptiert. Denn bei dieser Komponente handelt es sich ein-
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deutig um aktive Technik, die einer Verstärkerwirkung des Nutzsignals oder der Steuerung 
bzw. Überwachung dient und tendenziell einem schnelleren Verschleiß unterliegt. 

3.1.3.2.4 Betriebskosten 

In Bezug auf die Betriebskosten waren Korrekturen durch Anpassung des in die Berechung 
eingeflossenen Stundensatzes des Führungsbereichs DT NP vorzunehmen (siehe Ziffer 
3.1.3.5.3 und ICAs-Beschluss BK3c-09-06B/E 21.09.2009 vom 30.1 1.2009, S. 32-34 des 
amt!. Umdrucks). Im Vergleich zu dem ICAs-Verfahren BK3c-09-068/E 21.09.2009 ergeben 
sich durch die weitergehende Akzeptanz der informationstechnischen Kosten (siehe Ziffern 
3.1. 1.5 und 3.1 .3.2.6) geringfügig höhere Faktoren. 

Grundsätzlich haben preisbezogene Reduzierungen des Investilionswertes ke ine Auswir­
kungen auf die Höhe der Betriebskosten, während mengenbezogene Kürzungen eine Ver­
ringerung der Betriebskosten zur Folge haben. Soweit die o. g. Kürzungen der Investitions­
beträge auf Preiskorrekturen zurückgehen, wurden die korrigierten Betriebskostenfaktoren 
folglich auf die von der Antragstellerin ausgewiesenen Investitionswerte bezogen. Soweit sie 
demgegenüber in Zusammenhang slehen mit einer Reduzierung des Mengengerüstes, wur­
den die korrigierten Betriebskostenfakloren mit den korrigierten Investitionswerten multipli­
ziert (siehe im Einzelnen Prüfgutachten der Fachabteilung). 

3.1.3.2.5 Mietkosten 

Die von der Antragstellerin angegebene Mielkostensumme war um 21,62 % zu verringern . 
Die anlagen klassen bezogenen Mietkoslenfaktoren, die aus dieser Reduzierung nach 
Berücksichtigung der Verrechnungen des elektronischen Kostennachweises folgen, liegen in 
den meisten Fällen um 17,8% unter den Angaben der Antragstellerin (zur Begründung der 
Kürzungen an hand eines Vergleichs der Zahlungen der Antragstellerin an die Generalmiet­
gesellschaft und den von der Bundesnetzagentur bestimmten effizienten Mietkoslen siehe im 
Einzelnen ICAs-Beschluss vom 30.11.2009, S. 22 des amI!. Umdrucks; zur Multiplikation der 
mOdifizierten Mietkostenfaktoren mit den ausgewiesenen bzw. den korrigierten Investitions­
werten siehe Ziffer 3.1.3.2.4). 

3.1.3.2.6 Gemeinkosten 

Der von der Antragstellerin angegebene Gemeinkostenb~für die Überl assung des Ein­
richtungspla tzes im MFG war von jährlich _€ auf ~ zu verringern. Die Berech­
nung der angemessenen Gemeinkosten erfolgte anhand der Kostenunterlagen der Antrag­
stellerin. Sie wird tendenziell durch das ergänzend herangezogene Branchenprozessmodell 
bestätigt. 

Die kostenbasierten Korrekturen wurden auf Basis der von der Antragstellerin geltend ge­
machten Ist-Angaben für das Jahr 2008 vorgenommen. 

Auf dieser Grundlage waren zunächst diejenigen Kostenarten und KostensteIlen aus der 
Gemeinkostenermittlung herauszurechnen, die in keinem Zusammenhang zu Vorleistungen 
stehen, sondern den Endkundenproduklen der Antragstellerin zuzuordnen und deshalb auch 
allein von diesen zu tragen sind. 
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Neben den dargestellten ~~!2.!!!~!.'! 
und die ~Mietkosten" 
zu korrigieren: In die Be,rechn"n~len 
von 8,07 % (ansteUe des von der Antragstellerin angesetzten Wertes von .. % (KoN 
2008)) sowie die Mietkostenreduzierung um 21,62 % einzubeziehen (siehe Ziffer 3.1 .3 .. 2 .. 5). 
Der Zinssatz entspricht dem von der Beschlusskammer im Jahr 2008 akzeptierten Betrag 
(siehe TAL-Beschluss BK 4b-07·001/E19.01.07 vom 30.03.07, S. 26 des amtl. Umdrucks), 
der an dieser Stelle im Sinne einer zeitlichen Konsistenz aller Berechnungsgrundlagen der 
Gemeinkosten einbezogen worden isl . 

Nach ergab sich eine Gemeinkosten­
laut Antragstellerin). 

Gegenüber dem ICAs-Beschluss BK 3c-09-068/E21.09.2009 vom 30.1 1.2009 enthält dieser 
Wert - aufgrund der verbesserten Unterlagen (siehe Ziffer 3.1.1.5) • einen weitergehenden 
Ansatz für informationstechnische Kosten. Während in der ICAs·Entscheidung nur die infor· 
mationstechnischen Ansätze für die zentralen leistungsbereiche (wie Personal, Finanzen, 
Controlling) berücksichtigt werden konnten, wurden nunmehr auch darüber hinausgehende 
Beträge erfasst, soweit sie sich auf die Vorleistungsprodukte beziehen. Denn auf Basis der 
jetzt übersandten Nachweise war es möglich, nicht vorle istungsrelevante informationstechni­
sche Kosten der Führungsbereiche VC, ZMD und DTGK, entsprechend dem Vorgehen bzgl. 
der anderen Gemeinkostenbestandteile, herauszurechnen. Hierbei waren auch Anpassun­
gen an der Allokation der Kostenbeträge vorzunehmen. Daneben war für die IT-Kosten eine 
Neuberechnung der Kapitalkosten (Zinsen und Abschreibungen) auf Basis der hier ersatz­
weise als Wiederbeschaffungswerte heranzuziehenden Anschaffungs- und Herstellungs­
kosten mit dem kalkulatorischen ~äß Ziffe r 3. 1.3.2.3 vorzunehmen. Die Kapita l­
kosten haben sich hierdurch um __ € verringert (zur genauen Berechnung siehe 
Prüfbericht der Fachabteilung). 

Zur Verteilung der korrigierten Gemeinkosten auf Produkte wurde, wie beispielsweise bereits 
in den Beschlüssen zu den verbindungsabhängigen Zusammenschaltungsentgelten BK 3e-
08-0137/E19.09.09 vom 28.11.2008 und zu den TAL·Überlassungsentgelten BK 3c 09-005 
vom 31.03.2009 sowie in mehreren Entscheidungen, die eine Anwendung des Branchenpro· 
zessmodells beinhalteten, auf eine Umsatzschlüsselung zurückgegriffen. 

Da allerdings über die Entgelte für den Zugang zum MFG (ebenso wie für den Zugang zu 
Kabelkanalanlagen) erstmalig zu entscheiden war und deshalb für das - für die Um­
satzschlüsselung maßgebliche· Jahr 2008 keine Umsätze vorliegen, wurden die produkt­
bezogenen Gemeinkosten hilfsweise unter Verwendung der gemäß Ziffern 3.1.3.2.2 bis 
3.1.3.2.5 bestimmten effizienten Einzelkoslen hergeleitet: Der von der Beschlusskammer 
ermittelte KeL-Wert für die Einzelkosten (~) wurde zunächst durch den Gesamtum­
satz des Unternehmens abzüglich der ungekürzten Gemeinkosten und der Aufwendungen 
nach § 31 Abs. 3 TKG geteilt. Die Subtraktion der Gemeinkosten und der Aufwendungen 
nach § 31 Abs. 3 TKG gewährleistet dabei die Verg leichbarkeit von Zähler und Nenner. Das 
Ergebnis wurde mit der berucksichtigungsfähigen Gemeinkostensumme multipliziert. Der 
Gesamtumsatz 2008 wurde dem Jahresabschluss der Antragstellerin 
(http://www.te lekom .com/dtag/cms/content/dt/de/8820). die Summe der 
Gemeinkosten und der Aufwendungen nach § 31 3 TKG den 

Die ermittelten produktbezogenen Werte liegen deutlich unter den Angaben der Antragstelle­
rin. Die Differenz zwischen beiden Beträgen resultiert in erster Unie aus den erörterten 
gebotenen Kürzungen der vorleistungsrelevanten Gesamtgemeinkostensumme. 
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Die o. g. berücksichtigungsfähige Gemeinkostengesamlsumme bildet grundsätzlich für die 
Dauer des Release 08/09 den Ausgangswert der Ermittlung angemessener Gemeinkosten 
für sämtliche regulierte Vorleistungen. 

Zur Berechtigung der dargelegten Vorgehensweise - Ermittlung einer angemessenen Ge­
meinkostensumme und ihre anschließende Verteilung auf Produkte über einen Umsatz­
schlüssel - wird auch auf die Ausführungen im Beschluss BK 3c-08-01 37/E19.09.09 vom 
28.11.2008, S. 43 des amtl. Umdrucks velWiesen. 

3.1.3.2.7 Aufwendungen für das Viventodefizit sowie tUr Abfindungszahlungen und 
Rückstellungen für Vorruhestandsbeamte 

Die Aufwendungen für das Viventodefizit sowie für Abfindungszahlungen und Rückstellun­
gen für Vorruhestandsbeamte wurden auf Grundlage der Kostennachweise der Antragstelle­
rin grundsätzlich anerkannt . 

Allerdings waren die Aufwendungen nach § 31 Abs. 3 TKG nicht, wie in den Unterlagen der 
Antragstellerin, prozentual zu den Einzelkosten, sondern wiederum anhand einer Um­
satzschlüsselung zu verteilen. Im Ergebnis errechnete sich im vorliegenden Fall so ein 
vergleichbarer Wert zu den Kostenunterlagen (~ gegenüber ~ jährlich). 

Die Antragstellerin verrechnet die Summen des Viventodefizits und die Aufwendungen für 
Personalrestrukturierungsmaßnehmen in Abhängigkeit von den kalkulierten Einzel- und Ge­
meinkosten. Überhöhte Gesamtkosten können damit auch zu einer nicht angemessenen Be­
lastung der jeweiligen Dienstleistung mit den Aufwendungen nach § 31 Abs. 3 TKG führen. 

Die Beschlusskammer hat daher die für Abfin-
dungszahlungen I an sowie für 
das Viventodefizit entsprechend der Vorgehensweise zur Allokation der 
Gemeinkosten unter Rückgriff auf die aktuellsten verfügbaren Umsatzdaten des Jahres 2008 
und der ermittelten Einzelkosten verteilt. Aufgrund der Bereinigung der Kostenbasis um nicht 
vo rleistungsrelevante Kostenarten, der Anpassung der Mietkosten und des kalkulatori schen 
Zinssatzes sowie der ausschließlichen Berücksichligungsfähigkeit von konzerninternen 
Kräften des Profitcenters Vivento (und nicht von Bediensteten der ausgegliederten Tochter­
gesellschaft Vivento Customer SelVice - siehe im Einzelnen Prüfberichl der Fachabteilung) 
liegen die o. g. zu verteitenden Gesamtansätze geringfügig unter den Angaben der Antrag­
stellerin. 

Der von der Beschlusskammer akzeptierte Betrag für die Abfindungszahlungen und Rück­
stellungen an Vorruhestandsbeamte resulti ert entsprechend der Berechnungsweise der An­
tragstellerin aus der von der Bundesnetzagentur defin ierten Obergrenze. Er deckt im vorlie­
genden Fall also nicht die tatsächlich für Abfindungszahlungen und Rückstellungen entstan­
denen Aufwendungen ab, sondern folgt aus den hier niedrigeren Aufwendungen, die ent­
standen wären, wenn die Antragstellerin die freigesetzten Kräfte weiterbeschäfl igt hä tte. 

3.1.3.2.8 Gesamtkosten 

Die Addition der Kapitalkosten, der Miet- und Betriebskosten, der Gemeinkosten und der 
Aufwendungen nach § 31 Abs.3 TKG gemäß den Ziffern 3. 1.3.2.3 bis 3.1.3.2.7 führt zu ei­
nem monatlichen Gesamtbetrag für die Überlassung des Einbauplatzes im MFG in Höhe von 
113,94 €. In der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen, von der Beschlusskammer nach 
Effizienzmaßstäben ermittelten Beträge (Spalte 1) den jeweiligen Angaben der 
Antragstellerin (Spalte 2) gegenübergestellt: 

(Berechnung der Be­
schlusskammer) 

(Angaben der Anlragstellerin 
- .KeL 2009") 
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173,32 € 

Hinweis: Die ausgewiesenen Gesamtsummen entsprechen den Ergebnissen laut Excel-Berechnungen. 

3.1.3.2.9 Aufteilmaßstab 

Das monatliche Entgelt für die Überlassung des Einbauplatzes war antragsgemäß nach Car­
riern und nicht, wie von der Antragsgegnerin und auch der Beigeladenen zu 14. gefordert, 
nach belegten Höheneinheiten (SU) und 99f. zusätzlich nach Fernmeldbuchten auf die Nut­
zer zu verteilen. 

Im Falle einer Mehriachnutzung des MFG ist demzufolge der monatlich von den jeweiligen 
Nutzern zu entrichtende Preis nach der Nutzerzahl zu bestimmen. Die Anzahl der Nutzer 
bestimmt sich nach Anzahl der Kollokationsplätze bzw. eingebauten DSLAM. Bei zwei Nul­
zern trägt jeder Carrier 50 %, bei 3 Nulzern 33,3 %, bei vier Nutzern 25 % usw. des Preises . 

Sofern allerdings der DSLAM eines Carriers die maximale Abwärmeleistung für einen Kollo~ 
kationsplatz von 250 W (Ziffer 1.1.2 der Anjage 1 des Vertrages über die Kollokation im 
MFG) überschreitet, hat dies - ergänzend zu dem Antrag ~ zur Folge, dass er bei der 
AufteiJung doppelt gezählt wird und einen entsprechend höheren Ante il des Preises zu 
tragen hat. Diese Regelung trägt der Bedeutung der Abwärmeleistung als limitierendem 
Faktor Rechung (siehe unten). 

Die Beschlusskammer hat auch in Erwägung gezogen, einen Aufteilmaßstab in Anlehnung 
an den Platzbedarf der Carrier im MFG, insbesondere den für die aktive Technik erforderli· 
ehen SU, anzuordnen. Nach eingehender Prüfung ist sie jedoch zu der Auffassung gelangt, 
dass ein Abweichen von dem Antrag nicht hinreichend begründbar wäre, weil eine Aufteilung 
der Kosten an hand der im MFG belegten SU keine höhere Verursachungsgerechtigkeit zur 
Folge hätte: 

• Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass in der Reget nicht der Platzbedarf, 
sondern . unter Berücksichtung der engen Anordnung der im MFG eingebauten 
Techn ik und der damit verbundenen inhomogenen Wärmeverteilung . die Abwär­
meleistung den limitierenden Faktor bei der Belegung der MFG darstellt. Das MFG 18 
ist in der Überbau- und Nebenbau-Variante unter Beachtung der "Technischen 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm" (TA-Lärm) theoretisch in der Lage, eine 
Abwärmeleistung von maximal 1000 W abzuführen. In der 1. Teilentscheidung wurde 
die Abwärmeleistung eines DSLAM auf max. 250 W begrenzt. Im Resu ltat würde 
daraus für beide Varianten folgen, dass auf Basis der Abwärmeleistung die Technik 
von bis zu vier Carriern in einem MFG untergebracht werden kann. In der Realität 
kommt es allerdings in Abhängigkeit von den charakteristischen 
Systemeigenschaften, wie Verlustle istung, Wärmequelle, Größe, Position und Lüfter, 
zu maßgeblichen Systembeeinflussungen. Die Herstellerfirma der MFG (Firma 
Sichert) hat der Beschlusskammer auf Nachfrage mitgeteilt, dass sie in diesen Fällen 
von einer Reduzierung der maximal abführbaren Abwärmeleistung um 20% (system­
spezifischer Faktor) ausgeht. Dadurch wird die maximal abführbare Abwärmeleistung 
auf 800 W verringert. 

Im Hinblick auf den vertügbaren Platz ergibt sich für die Überbau-Variante folgende 
Carrierzahl: Insgesamt stehen 38 SU zur Vertügung. Davon benötigt die Antragstelle-
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rin 18 SU zum Einbau der eigenen Technik. Die restlichen 20 SU stünden danach 
weiteren Carriern zur Verfügung. Der DSLAM eines Carriers darf maximal sechs SU 
belegen. Danach wäre in der Überbau -Variante somit neben der Antragstellerin der 
Zugang von drei weiteren Carriern möglich. 

Unter Beachtung des von der Firma Sichert angeführten "systemspezifischen Fak­
tors" k~.nnen wegen der Abwärmeteistung jedoch nur zwei weitere Carrier Zugang in 
einem Uberbau-MFG erhalten. 

Auch in der Nebenbau-Variante des MFG 18 ist die maximal abführbare Abwärme­
leistung und nicht die Anzahl der verfügbaren SU der limitierende Faktor. Vom Platz­
angebot stehen in der Nebenbau-Variante 76 SU und damit 38 SU je ETSt-Rahmen 
zur Verfügung. Die Antragstellerin beansprucht davon 18 SU für ihre eigene Technik. 
Die restlichen 20 SU könnten in diesem ETSI-Rahmen durch einen weiteren Carrier 
mit den maximal vorgegebenen 13 SU belegt werden. In dem zweiten freien ETSI­
Rahmen (38 SU) könnte die Technik von bis zu drei weiteren Carriern untergebracht 
werden. Die theoretische Zahl von insgesamt fünf Carriern kann jedoch aufgrund der 
maximal abführbaren Abwärmeleistung von 1000 W auch hier nicht erreicht werden. 
In der Nebenbau-Variante ist mithin Platz für insgesamt vier Carrier. 

Für das MFG 8 bzw. 12 benennt die Firma Sichert eine maximale Kühl1eistung von 
350 W bzw. 450 W. Aufgrund dieser Vorgaben erfolgt bei diesen Gehäusetypen die 
Limitierung ebenfalls durch die Abwärmeleistung. 

• Zum anderen steht ein erheblicher Teil der Investitionen erkennbar in keinem Zusam­
menhang zu dem von den Carriern benötigten Platzbedarf. Dies gilt vor allem für die 
Komponenten der Stromversorgung (Energieanschluss, Energieanschlusssäule und 
NGT, siehe Ziffer 3.1.3.2.1) sowie für das SESYS-Schließsyslem einschließlich der 
Anbindung an den zentralen Baugruppenträger. 

Entgegen der Forderung der Antragsgegnerin sind auch Leerkapazitäten entsprechend der 
Nutzerzahl auf Antragstellerin und Wettbewerber zu verteilen. Eine Berücksichtigung von 
Leerkapazitäten zur Gewährleistung einer Nachfragereserve, einer technischen Reserve 
oder wegen Unteilbarkeiten ist bei der Kalkulation von Netzinfrastruklurinvestitionen grund­
sätzlich sachgerecht und üblich. Planungsfehler in der Vergangenheit, die laut Antragsgeg­
nerin Ursache für die Leerstände in MFG sein sollen, sind nach Auffassung der Beschluss­
kammer hier nicht nachweisbar und deshalb als Begründung für eine alleinige Kostenüber­
nahme durch die An tragstellerin nicht ausreichend. Auch ermöglichen es gerade die Leer­
stände, dass in vielen Fällen ein Zugang der Wettbewerber ohne Errichtung eines zusätzli­
chen NebensteIlers erfolgen kann. Entgegen der Darlegung der Antragsgegnerin in der 
öffentlichen mündlichen Verhandlung am 08.02.2010 und in ihrer Stellungnahme vom 
22.02.2010 hat eine Betei ligung an den Leerstandskosten im Übrigen nicht zur Folge, dass 
die Flächen vom Carrier "zur eigenen Verwendung/Untervermietung genutzt werden können 
und eine ständige Rückverrechnung" stattfinden muss. Das ergibt sich bereits aus den o. g. 
Gründen von Leerkapazitäten. Eine Anpassung der Verrechnung bei Änderungen des 
Leerstandes ist, wie oben gezeigt, durch den von der Beschlusskammer akzeptierten 
Allokationsmechanismus sichergestellt . 

Im Gegensatz zu dem angeordneten Tarif für die Überlassung von Einbauplatz im MFG 
(113,94 € monatlich) fordert die Antragsgegnerin in ihrer Stellungnahme vom 22.02.2010 -
fOr den Fall einer Tarifierung ausschließlich in Anlehnung an die Höheneinhei ten - in Abhän­
gigkeit von der Mietzeit separate Tarife je SU ror die Nebenbau/Überbau-Varian le bzw. die 
virtue lle Kollokation zwischen 1,02 € und 4,61 € monatlich. Die Ursache für die vermeintlich 
hohe Differenz liegt zunächst darin , dass der angeordnete Wert kein Entgelt fü r eine einzelne 
Höheneinheit darstellt, sondern den Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung für das 
gesamte MFG entspricht, die den Ausgangswert für die Aufteilung unter den Nutzern bilden . 
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Ein weiterer Unterschied folgt aus der Behandlung des Leerstandes (s iehe oben). Nach der 
Systematik der Antragsgegnerin ergibt sich das vom Carrier zu zahlende Entgelt immer nur 
aus den Kosten, die auf die tatsächlich genutzten Höheneinheiten entfallen, während Leer­
kapazitäten regelmäßig allein der Antragstellerin anzulasten sind. Auch bei einer schwachen 
Ausnutzung des MFG soll also der Carrier nur die Kosten tragen, die sich aus dem Verhält­
nis der genutzten SU und den insgesamt im MFG vorhandenen SU ergeben. Nach der Be­
rechnung der Antragsgegnerin weist der zu entriChtende Preis deshalb unabhängig von der 
Belegung des MFG von Anfang an eine vergleichsweise niedrige Höhe auf, während er nach 
dem sachgerechten Aufteilmaßstab der Beschlusskammer mit zunehmender Nutzung sinkt. 

3.1.3.3 Jährliches Entgelt für die laufende Bestandsführung und Fakturierung und 
Entgelt für den Stromverbrauch 

Das jährliche Entgelt für die laufende Bestandsführung und Fakturierung wird in An lehnung 
an die Entscheidungen zur TAL-Kollokation BK 3a-09/064 bzw. zum Kollokationsstrom BK 
3a-09/065 vom 30.11.2009 genehmigt. Aus Vereinfachungsgründen gilt im Hinblick auf den 
Stromverbrauch das jeweils für die TAL-Kollokation genehmigte Entgelt. 

3.1.3.4 Entgelt je Meter für die Überlassung eines Viertels ei nes Kabelkanalrohres in 
einem Mehrfachrohr 

3.1.3.4.1 Kostenbestandteile und Kalkulationsmethodik 

In die Kalkulation der Kabelkanalrohre fließen nach der Vorgehensweise der Antragstellerin 
wie beim MFG ausschließlich anlagenspezifische Kosten ein. Die aus den Investitionswerten 
mittels Annuitätenfaktoren bestimmten Kapitalkosten werden wiederum um Gemeinkosten 
und Aufwendungen nach § 31 Abs. 3 TKG erhöht. 

3.1.3.4.2 Ermittlung des Investitionswertes anhand des "WIK-Modells" 

Da die Kostenunterlagen der Antragstellerin die abschließende Bestimmung der für die 
Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung berücksichtigungsfähigen Investitionen nicht 
zulassen, wurde der Investitionswert für die Kabelkanalanlagen mittels einer ergänzten Ver­
sion des vom WIK im Auftrag der Bundesnetzagenlur für die Teilnehmeranschlussleitung 
entwickelten "Analytischen Kostenmodells- Anschtussnetz, Version 2.1 " berechnet. 

Abgrenzung des Kalkulati onsobjektes 

Die über das "WIK-Modetr zu ermittelnde Größe war im vorliegenden Fall die durchschnittli­
che Investition je Viertetrohrmeter im Hauptkabelbereich des Anschlussnetzes. 

In den Entgeltgenehmigungsverfahren zur Teilnehmeranschlussleitung, in denen das HWIK­
Modell" bislang regelmäßig angewendet worden ist, war der durchschnittliche Investitions­
wert für eine entbündel te Teilnehmeranschlussleitung in der Bundesrepublik Deutschland, d. 
h. für die Netzinfrastruktur zwischen dem Abschlusspunkt der Linientechnik am Gebäude des 
Teilnehmers (Endverzweiger) bis zum HVt zu quantifizieren. In den betreffenden Berech­
nungen wurde anteilmäßig eine Verlegung der Kupferdoppelader als Erdkabel und auch als 
Röhrenkabel berücksichtig t. Der Investitionswert für den Zugang zu Kabelkanalanlagen stell t 
eine Teilmenge der Investition für die Teilnehmeranschlussleitung dar, die sich 
ausschließlich auf die Kabelkanalanlagen im Hauptkabelbere ich bezieht . 

Berechnungsmethodik und Eingangsparameter 

Die Berechnungen des WIK wurden im Wesentlichen nach der gleichen Vorgehensweise wie 
in den vorausgegangenen TAL-Verfahren durchgeführt, 

siehe zu letzt Beschluss BK3c-09-005/E20.01.09 vom 31.03.2009, S. 30 - 38. des amt!. 
Umdrucks) . 

Sofern die dort festgelegten Eingangsparameter auch für die Kalkulation der KabelkanaIan­
lagen relevant sind, wurde auf sie zurückgegriffen. 
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Allerdings waren auch einzelne Modifizierungen notwendig. 

Ergänzung der Berechnungssoftware 

Um das Modell zur Ermittlung des Investitionswertes für das Teilnehmeranschlussnetz in 
Bezug auf die Kabelkanalanlagen verwenden zu können, wurde die Software um eine auf die 
Trassensegmente bezogene Ausgabe der Nachfrage sowie der zugehörigen Investitions­
werte ergänzt. So war es möglich, Informationen zu Rohrbedarf und Rohrkapazität auf jedem 
einzelnen Trassensegment zu bestimmen. Die Ausgabe wurde dabei auf die Trassen be­
schränkt, in denen ein Hauptkabel geführt wird. 

Daten zur Netztopologie 

Die netztopologischen Daten wurden sämtlichen bundesweiten Anschlussbereichen ent­
nommen, für die verwertbare Angaben zur Verfügung standen. In die Ermittlung waren zwar 
grundsätzlich nur solche Anschlussbereiche einzubeziehen, in denen das Netz der Antrag­
stellerin überhaupt Kabelkana lanlagen aufweist. Eine entsprechende Datenlieferung der An­
tragstellerin (Schre iben vom 27.01.2010) hat allerdings gezeigt, dass dies für alle 7546 be­
trachteten Anschlussbereiche zutrifft. Die Standorte der für die WIK-Berechnungen 
benötigten Netzabschlusspunkte, d. h. der Endverzweiger und hier insbesondere der 
Hauptverteiler, basieren auf den von der Antragstellerin mit Schreiben vom 15.10.2008 im 
Vorfeld des letzten TAL-Verfahrens zur Verfügung gestellten Geokoordinaten. 

Die Standorte der KVz - und die damit in Zusammenhang stehenden konkreten Längen der 
Trassen im Hauptkabelbereich - wurden wie bei der TAL-Modellierung über Rechenalgorith­
men unter Beachtung von Effizienzkriterien ermittelt. 

Nachfragedaten, Rohrbefüllung und Dimensionierung 

Eine ganz erhebliche Bedeutung für den Investitionswert je belegtem Viertelrohrmeter haben 
die Nachfrage nach Rohrzugmetern bzw. Viertelrohrmetern, die Regeln zur RohrbefülJung 
und die daraus resultierende Dimensionierung der Kabelkanalanlagen. Je mehr Kabelrohre 
benötigt und deshalb gleichzeitig in einem Graben verlegt werden, umso geringer ist die In­
vestition je Rohrmeter. Dies ist darauf zurückzuführen, dass mit zunehmender Zahl an Ka­
belrohren die Tiefbauaufwendungen nur unterproportional steigen, weil größere Gräben zwar 
mehr Aushub erfordern, die Arbeiten zum Aufnehmen, Lagern, Entsorgen und Wiederher­
stellen der Oberfläche aber nur geringfügig zunehmen. Das Ergebnis der Berechnungen ist 
ebenso abhängig von der Auslastung der verlegten Rohre. Je geringer etwaige Überkapazi­
täten ausfallen, desto niedriger ist der Investitionswert je belegtem Vierte lrohrmeter. 

Da die konkrete Nachfrage nach dem Zugang zu Kabelkanalanlagen derzeit nicht absehbar 
ist, war der durchschnittliche Investitionswert je Meter für den Zugang zu einem Viertelrohr 
auf Grundlage aktuell belegter Kapazitäten je Abschnitt der Hauptkabettrassen zu bestim­
men. Diese wurden unter Rückgriff auf die Nachfrage nach Kupferdoppeladern, die bereits in 
das WIK-Modell für das Anschlussnetz im TAL-Entgeltgenehmigungsverfahren BK 3c-09-
005/E20.01.09 eingeflossen ist, abgeschätzt. Entsprechend der TAL-Modellierung wurde 
neben der Kupferdoppeladernachfrage der interne Beilauf berücksichtigt und hier zur Be­
stimmung der benötigten Kabelkanalkapazitäten herangezogen. Der externe BeHauf wurde 
ebenfalls wie in der TAL-Kostenstudie 2009 angesetzt und wirkt sich auch bei den Investitio­
nen für Kabelkanalanlagen wertmindernd aus. 

Im Hinblick auf die Regelungen zur Befüllung der Kabelrohre wurde bei der WIK-Modellie­
rung weitgehend dem Vorgehen der Antragstellerin gefolgt. Entsprechend der Belegungsre­
geln der Antragstelierin wird grundsätzlich nur ein Kabel pro Zug eingezogen, um im 
Havariefall ein störungsfreies Ausziehen zu ermöglichen . Hauptkabel und Verzweigerkabel 
werden also in separaten Rohren verlegt. Mehrere Kabel werden nur in Mehrfachrohre ein­
gezogen. Dabei handelt es sich in der Regel um Glasfaserkabel (siehe Erläuterungen der 
Antragstellerin in ihrem Schreiben VBV 21-6 vom 12.03.2010). 

Auf Grundlage der Nachfrage und unter Einbezug der Regelungen zur Rohrbefüllung wurde 
die Größe der Kabelrohrverbünde und der Gräben festgelegt. Der Beilauf (Glasfaserkabel) 
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wurde bei der Modellierung in befüllten (Viertel-) Rohren abgebildet. Zusätzlich zu den mit­
tels Nachfragedaten bestimmten Kabelrohren wurde ein Leerrohr in die Modellierung einbe­
zogen, das die Antragstellerin gemäß der ersten Teilentscheidung BK 3d-09/061 vom 
04.12.2009 als Betriebsreserve (für alle Dienste) vorhallen darf. Überkapazitäten ergeben 
sich nach der WIK-Modell ierung im Unterschied zum Ist-Netz der Antragstellerin nur auf­
grund von Untei lbarkeiten . 

Weitere Parameter 

Die auf Basis von Angaben der Antragstellerin und einer Marktabfrage aus An lass des TAL­
Vertahrens BK3c-09-005 festgelegten Preis- und Strukturdalen, die in dem TAL-Beschluss 
vom 31.03.2009 und in der betreffenden Kostenstudie im Einzelnen aufgeführt sind, wurden, 
sofern sie hier eine Bedeutung haben, in die Berechnungen eingestellt. Dabei handelt es 
sich insbesondere um die Preisangaben für Tiefbau, Material und Installation der Kabe lräh­
ren, Material und Einbau von Kabelschächten, um Strukturdaten zur Oberflächengewichtung, 
zu Graben- und Grubenmaßen und zum Abstand der Kabelschächte. 

Ergebnis 

Zur Bestimmung des bundesdurchschnittlichen Investitionswertes je Meter Viertel rohr wur­
den zunächst die Investitionswerte für Tiefbau, Rohre und Schächte Sämtlicher in die Be­
rechnung einbezogener Anschlussbereiche addiert, sofern sie sich auf Hauptkabeltrassen 
beziehen. Das Resultat wurde dann durch die Summe der belegten Rohrviertelmeter divi­
diert. Wenn ein Rohr gemäß den o. g. Regeln zur Rohrbefüllung belegt ist, wurde die Länge 
dieses Rohres dabei mit dem Faktor 4 (für 4 belegte Rohrviertel) multipliziert. Denn die sepa­
rat verlegten Kabe l beanspruchen 100% (d.h. 4/4) des jeweiligen Rohres. 

Hier unterscheidet sich die WIK-Berechnung im Übrigen von der Berechnungsweise der 
Antragste llerin. Diese dividiert den Gesamtbetrag des Investitionswertes zunächst durch die 
belegten Rohrmeter und dann - ebenso wie das WIK - zur Umrechnung auf RohrvierteIme­
ter, durch 4. In einem weiteren Schritt wird das Ergebnis jedoch noch durch den Beschal­
tungsgrad (. %) der Mehrfachrohre geteilt. Indem die Antragstellerin sämtliche Investitio­
nen durch den nur für die Mehrfachrohre geltenden Beschaltungsgrad dividiert, bezieht sie 
diesen Beschaltungsgrad auch auf die Rohre, die nach ihrer eigenen BefüUungsregel als voll 
gelten. 

Im Rahmen des WIK-Modells wird davon ausgegangen, dass Rohre, die nur ein Kabel auf­
nehmen und deshalb keine weitere (Mehrfach-)Ausnutzung zulassen, als mit vier Viertel roh­
ren belegt gelten . Diese Methodik ist deshalb sachgerecht, weil aufgrund der Blockierung 
eines ganzen Rohrzugs der Invest für vier Rohrviertel zuzurechnen ist. 

Der modellierte Gesamtinvestitionswert der Kabelkanalanlagen beträgt 4.151 .150.568,10 €. 
Die Summe der belegten Rohrviertelmeter beläuft sich auf 256.464 .863,72. Der Quotient in 
Höhe von 16,19 €/m (Investitionswert je Rohrviertelmeter) bildet den Ausgangspunkt für die 
Berechnung der Kapitalkosten gemäß Ziffer 3.1.3.4.3. 

Die Abweichung von dem betreffenden Wert der Antragstellerin (41,56 €/m) erklärt sich vor­
rangig durch 

• die bereits gemäß TAL-Entscheidung BK 3c-09-005/E20.01.09 vom 31.03.2009 
durchgeführten Korrekturen der Eingangsparameter, 

• die effizienzorientierte Vorgehensweise bei der Bündelung der Nachfrage und der 
Festlegung der Rohrverbünde und Grabengräßen, die ein geringeres Maß an Über­
kapazitäten und damit eine gegenüber dem Ist-Netz der Antragstellerin hähere Aus­
lastung zur Folge haben, 

• die effzienzbezogenen ModelIierungen des Investitionswertes im Hinblick auf 
Trassenlängen, die bei der Berechnung des meterbezogenen Betrages entgegen 
dem Vortrag der Antragstellerin nicht zwingend vollumfäng lich durch eine reduzierte 
RohrmeterJänge ausgeglichen werden, 
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• die oben dargelegte, von den Kostenunterlagen der Antragstellerin abweichende 
Vorgehensweise zur Berechnung des Investitionswertes je Viertelrohrmeter. 

3.1.3.4.3 Umrechnung des Investitionswertes in Kapitalkosten 

Entsprechend der Vorgehensweise be im MFG wurde auch der Investitionswert für die Ka­
belkanalanlagen zur Ermittlung der Kapilalkosten mit einem Annuitätenfaktor multipliziert. 

Dabei war wiederum anstelle der von der Antragstellerin angesetzten, über unterschiedliche 
Preisanpassungsfakloren ermittelten anlagenklassenspezifischen Realzinssätze ein realer 
Zinssatz von 7,19 % zu berücksichtigen (siehe Ziffer 3.1.3.2.3). Unter Einbezug der nachste­
hend erörterten Abschreib~dauer ergaben sich so Kapitalkosten je Meter in Höhe von 
1,28 € jährlich (gegenüber _ € laut Antrag). 

Abschreibungsdauer 

Die Beschlusskammer hat bei der Berechnung der Kapitalkosten für die Kabe lkanalanlagen 
und die Kabelschächte, wie in den bisherigen Entscheidungen zur TAL, eine Nutzungsdauer 
von 35 Jahren zugrunde gelegt (siehe zuletzt TAL-Beschluss vom 31.03.2009, S. 47f. des 
amtl. Umdrucks). 

Während die Antragstellerin für Kabelkana lanlagen dieselbe Abschreibungsdauer verwendet, 
geht sie - wie in den Entgellanträgen zur TAL - in Bezug auf die Kabelschächte lediglich von 
einer _jährigen Nutzung aus. Dieser geringere Abschreibungszeitraum wurde jedoch in 
den Kostenunlerlagen nichl belegt und isl nach Auffassung der Beschlusskammer nach wie 
vor nicht gerechtfertigt. Die von der Antragstellerin erst auf Nachfrage der Beschlusskammer 
mit Schreiben vom 11.02.2010, Antwort zu Frage 2.2, aufgeführten Gründe überzeugen 
nicht. Der Hinweis der Antragstellerin auf die Festlegung der Abschreibungszeiträume in 
Anlehnung an die AfA-Tabellen der Finanzverwaltung ist schon deshalb als Rechtfertigung 
kürzerer Nutzungsdauern ungeeignet, weil diese Tabellen nicht nach den Kriterien erstellt 
werden, die für den Maßstab der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung tragend sind. 
Auch ist ein "Verschleiß durch Fremdeinwirkung" bei KabeJschächten - im Gegensatz zu den 
komplett unterirdisch verlegten Kabelkanalanlagen - kein Grund für eine niedrigere Ab­
schreibungsdauer. Zum einen dürfte sich ein höherer Verschleiß allenfalls auf die Schacht­
deckel beziehen und zumindest beim Einbau in Gehwegen nur in einem geringen Ausmaß 
zu verzeichnen sein. Zum anderen müssen bei etwaigen Beschädigungen der Kabel­
schächte in der Regel keine vollständigen Reinveslitionen, sondern nur Reparaturen erfol­
gen. 

3.1.3.4.4 Betriebs- und Mietkosten 

Hinsichtlich der Ermittlung der berücksichtigungsfähigen Betriebs- und Mietkostenfakloren 
wird auf die Ausführungen unter den Ziffern 3. 1.3.2.4 und 3.1.3.2.5 und auf das Prüfgutach­
ten der Fachableilung verwiesen. 

3.1.3.4.5 Gemeinkosten 

Anstelle des von der Antragstellerin angesetzten Gemeinkostenbetrages (~ pro Jahr 
und Meter) war ein Betrag von ~ pro Jahr und Meter in die I der Kosten der 
effizienten Leistungsbereitstellung einzubeziehen. Zur i I 

3.1.3.4.6 Aufwend ungen nach § 31 Abs 3 TKG 

Die Aufwendungen für das Viventodefizit und fü r Abfindungszahlungen und Rückstellungen 
für Vorruhestandsbeamte (_ € jährlich) waren trotz der hinreichenden Kostennachweise 
im Rahmen der Kalkulation der Kabelkanalanlagen nicht zu berücksichtigen. 

Eine Akzeptanz als Kosten der effizienten Leistungsbereitsteltung scheidet aus, da die 
betreffenden Ansätze keine langfristigen zusätzlichen Kosten der Leistungsbereitstellung 
darstellen. Denn weder die Kräfte der Personalauffanggesellschaft Vivento noch die über 
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das Personalrestruklurierungsprogramm freigesetzten Mitarbeiter werden zur Leistungser­
stellung benötigt. 

Eine grundsätzlich mögliche Anerkennung als Aufwendungen nach § 31 Abs. 3 TKG kommt 
im vorl iegenden Fall ebenfalls nicht in Frage: 

Nach § 31 Abs. 3 TKG werden über die Kosten der effizienten Leistungsbereitste llung hi­
nausgehende Aufwendungen berücksichtigt, soweit und solange hierfür eine rechtliche Ver­
pflichtung besteht oder das die Genehmigung beantragende Unternehmen eine sonstige 
sachliche Rechtfertigung nachweist. 

Eine Anerkennung gemäß § 31 Abs. 3 TKG ist demnach ausgeschlossen, soweit die realen 
Aufwendungen (Ist-Kosten) niedriger sind als die Kosten der effizienten Leistungsbereitstel­
lung (siehe dazu ausführli ch Beschlüsse zur TAL BK4b-07-001/E19.01.07 vom 30.03.2007, 
S. 43f. des amll. Umdrucks, und BK 3c-09- 05/E20.01 .09 vom 31.03.2009, S. 56 - 58 des 
amtl. Umdrucks). 

Zwar hat die Antragstellerin keinen ~ lst-Kosten-NachweisM für das Jahr 2008 (KoN 2008) 
übersandt, der einen entsprechenden Vergleich ermöglichen würde. Dies begründet sie 
damit. dass der .. Zugang zu Kabelleerrohren" eine neue Dienstleistung darstellt , die im Jahr 
201 0 erstmalig Gegenstand eines Entgeltverfahrens ist, und daher ein Nachweis "KoN 2008" 
auf Grundlage der üblichen Systematisie rung ihrer Kostenunterlagen ausscheidet. Das darf 
allerdings nicht zu einer ungerechtfertigten Akzeptanz von Aufwendungen nach § 31 Abs. 3 
TKG führen. Zurückliegende Entgeltgenehmigungsverfahren haben regelmäßig gezeigt, 
dass die Netzinfrastrukturkosten des langjährig genutzten Anschlussnetzes, die anhand von 
Anschaffungspreisen und tatsächlichen Abschreibungen kalkuliert waren, zu einem niedrige­
ren Ergebnis führten als die auf Basis von Wiederbeschaffungspreisen ermittelten Kosten 
der effizienten Leistungsbereitstellung (siehe u. a. die be iden o. g. TAL-Entscheidungen). 
Deshalb geht die Beschlusskammer auch hinsichtlich der Kabelkanalanlagen davon aus, 
dass die realen Aufwendungen geringer sind als die Kosten der effizienten Leistungsbereit­
stellung. 

3.1.3.4.7 Gesamtkosten 

Die Addition der Kapitalkosten, der Miet- und Betriebskosten und der Gemeinkosten gemäß 
den Ziffern 3. 1.3.4.3 bis 3. 1.3.4.6 führt zu einem monatlichen Gesamtbetrag fü r die Überlas­
sung eines Viertels eines Kabe lkanalrohres in einem Mehrfachrohr in Höhe von 0,12 € I m. In 
der nachfolgenden Tabelle sind die einzelnen, von der Beschlusskammer nach Effizienz­
maßstäben ermi ttelten Beträge je Meter (Spalte 1) den jeweiligen Angaben der Antragstelle­
rin (Spalte 2) gegenübergestellt: 

(Berechnung der Be­

schlusskammer) 

0,12 € 

Hinweis: Die ausgewiesenen Gesamtsummen enlsprechen den Ergebnissen 
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Die von der Antragsgegnerin vorgelegte Studie der Salon Management Consulting GmbH ist 
nicht geeignet, eine noch weitergehende Absenkung des beantragten Tarifs zu rechtfertigen. 
Die Studie beinhaltet vorrangig eine Inveslilionswertberechnung für Kabelleerrohre. Nach 
Umrechnung in Kapita lkosten und Erhöhung um weitere Kostenpositionen (Wartungskosten, 
Betriebs- und Gemeinkosten, Vertriebs- und VelWaltungskosten sowie IT-Kosten in Höhe 
von insgesamt 8 %) sollen die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung 0,56 € pro Jahr 
und Vierteirohrmeter (bzw. 0,0467 €je Monat und Viertelrohrmeter) betragen. 

Die Eingangsparameter der Studie basieren u. a. auf nicht weiter be legten "Marktinformalio­
nen" und "Experteninterviews". Demgegenüber gehen die Eingangsgrößen der WIK-Berech­
nungen auf eine umfangreiche, von der Bundesnetzagentur durchgeführte Marktabfrage 
bzw. auf detaillierte Kostenunterlagen der Antragstellerin zurück. Das niedrigere Ergebnis 
der Solon-Studie erklärt sich, soweit ein Nachvollziehen der Berechnungen möglich war, u. 
a. dadurch, dass die Verteilung der Rohrsysleme und der Auslastungsgrad als wesentliche 
kosten bestimmende Faktoren hier offensichtlich modellexogen vorgegeben werden. Im 
Rahmen der WIK-Berechnungen werden diese Größen demgegenüber nicht einfach in das 
Modell eingestellt, sondern auf Grundlage der Nachfrage in sämllichen bundeswei ten An­
schlussbereichen modellendogen bestimmt. Ein weiterer signifikanter Unterschied folgt aus 
den Schachtinvestitionen (Abstände, Preise und Grubenmaße), die in der WIK-Modellierung 
den Angaben aus der TAL-Entscheidung BK 3c 09-005 vom 31.03.2009 entsprechen. 
Schließlich wurden die über die Kapitalkosten hinausgehenden Kostenkomponenten in der 
Solon-Studie durch den o. g. pauschalen Zuschlag quantifiziert, während die Beschluss­
kammer die betreffenden Positionen anhand der detaillierten Kostunterlagen der Antragstel­
lerin festgelegt hat. 

3.1 .3.5 Entgelt für die Kapazitätsprüfung 

Der Entgeltan trag enthält bezüglich des Zugangs zu Kabelkanalan lagen ein einmaliges Ent­
gelt für die Kapazitätsprüfung. 

Der beantragte Tarif basiert auf Tätigkeiten zur Vorbere itung und Durchführung einer 
Auskundung der Kabelkanalstrecke vor Ort. admin istrativen Arbeiten zur Vorbereitung der 
Kalibrierung sowie Kosten für die Rohrkalibrierung selbst, die ausschließlich durch Fremdfir­
men erledigt wird. Der Tarif wird streckenabhängig pro Meter beantragt. 

Die Auskundung dient der Überprüfung, ob die vorgesehenen Rohre tatsäch lich frei sind und 
eine Kabelführung wie geplant möglich ist. Sie ist auch Arbeitsgrundlage für den Ka librierer. 
Im Rahmen der Kalibrierung werden die Rohre auf Durchgängigkeit geprüft und gereinigt. 

Entgegen der Ansicht der Antragsgegnerin und einiger Beigeladener hat die Antragstellerin 
die Kapazitätsprüfung, soweit sie überhaupt erforderlich ist (s .u.), auch vor der Bereitstellung 
auszuführen . Denn die Antragstellerin ist verpfli cht, der Antragsgegnerin eine durchgängige 
Kabelkanalkapazität bereitzustellen, Ziffer 5 der Anlage 1 des Vertrages über die 
Überlassung von Kabelkanalkapazität (Anlage 2 der 1. Teilenischeidung vom 04.1 2.2009). 

3.1.3.5.1 Kostenbestandteile und Kalkulationsmethodik 

Die Kosten der Kapazitätsprüfung ergeben sich, soweit sie auf Eigenleistungen der Antrag­
stellerin beruhen, durch Multiplikation von Prozesszeiten und Stundensätzen sowie durch 
anschließende Erhöhung um Gemeinkostenzuschläge und Aufwendungen nach § 31 Abs. 3 
TKG. Speziell die Kalibrierung basiert auf den Preisen, die von der Antragstellerin an die 
ausführenden Fremdfirmen gezahlt werden. 

Die Prozesszeiten für die Eigenleistungen beziehen sich auf die Vorbereitung der Auskun­
dung, Wegeze iten, Untersuchung und ggf. Auspumpen der Kabelschächte und administra­
tive Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Ka librierung. Die Antragstellerin geht offensicht­
lich davon aus, dass in einem Arbeitsgang (an einem Tag) vier Schächte untersucht werden 
können. Die Tätigkeiten vor Ort werden jeweils durch zwei Personen ausgeführt. 
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3.1.3.5.2 Prozesszeiten und Ansatz tür die Kalibrierung 

Die administrativen Tätigkeiten, die Auskundung der Kabelschächte und die Kalibrierung 
wurden im Rahmen von zwei Vor-Ort Terminen am 24. und 26.02.2010 von der Beschluss­
kammer beobachtet. 

Dabei zeigten sich hinsichtlich der Vorbereitung der Auskundung zwar Möglichkeiten zur 
Effizienzsteigerung. Daraus ergaben sich jedoch keine unmitte lbar umsetzbaren Kürzungen 
der Zeitansätze, da die beobachteten und gemessenen Werte in Teilbereichen deutlich über 
den Angaben in der Kostenkalkulalion lagen. 

Die für die Kalibrierung in Ansatz gebrachten Fremdvergabekosten von . € pro Meter 
ste llen einen Durchschnitt vergangener Jahre dar und wurden auf Basis von 
Rahmenverträgen nachgewiesen. 

Allerdings waren folgende Reduzierungen vorzunehmen: 
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• Bezüglich der fremd vergebenen Ka librierung geht die Antragstellerin davon aus, 
dass Kalibrierungen nicht nur an einem kompletten Rohr, sondern "mehrheitlich" auch 
an einem freien Viertelrohr erfolgen. Das bedeutet, dass ein weiterer Carrier, der 
möglicherweise kurze Zeit nach dem ersten Carrier die gleiche Kabelkanalstrecke 
nutzen möchte, erneut mit den vollständigen Kosten belastet wird (siehe hierzu Stel­
lungnahmen der Antragstellerin vom 02.03.2010, Antwort zu Frage 1. 7, und vom 
05.03.2010, Antwort zu Frage 1). 

Nach Einschätzung der Beschlusskammer ist eine erstmalige Kalibrierung vor Einzug 
eines Rohrteilers sinnvoll und notwendig. Allerdings ist eine weitere Kalibrierung des 
Viertel rohres , jedenfalls wenn die Kalibrierung des gesamten Leerrohres zeitnah er­
folgte, nicht effizient. Gestützt wird dies durch Ausführungen in den ,,Zusätzlichen 
Technischen Vertragsbedingungen der Deutschen Telekom AG fü r Bauleistungen am 
Telekommunikations-Nelz, Te il 40" unter Punkt 5 im Abschnitt 4.2. Danach ist es 
grundsätzlich nicht erforderlich, durchgängige MR4 zu kalibrieren. Ein Defekt in den 
Rohrleitungen nach relativ kurzer Zeit erscheint eher unwahrscheinlich. Sollte tat­
sächlich ein Schaden vorliegen, wäre in den meisten Fällen auch der Carrier betrof­
fen, der bereits ein Viertel rohr des betreffenden Mehrfachrohres nutzt. Somit wäre 
der Defekt ohne weitere Kalibrierung schon bekannt und dokumentiert. 

Die Investitionskalkulation (KZN-Tool) der Antragsstellerin weist eine Ist-Belegung 
der Mehrfachrohranlagen von _ aus. Das Mehrfachrohr ist also im Durchschnitt 
mit knapp zwei Leitungen belegt. Dies spräche dafür, die Kalibrierarbeiten auf zwei 
Nulzer zu verteilen. Die Beschlusskammer geht jedoch davon aus, dass bei einer 
Folgebestellung, insbesondere bei einem größeren zeitlichen Abstand zur ersten 
Ka librierung, erneute Kalibrie rungsarbeiten erforderli ch sein können. Deshalb wurden 

der und der F",m(lvergabe) 

Eine meterbezogene Tarifierung der Kapazitätsprüfung hält die Beschlusskammer im Übri­
gen für vertretbar, da der Aufwand für Auskundung und Kalibrierung in erkennbarem Zu­
sammenhang zur Länge der nachgefragten Strecke steht. 

3.1.3.5.3 Stundensatz 

Der von der Antragstellerin angegebene Stundensatz für den Führungsbereich DT NP ("KeL 
2009~ ) war aufgrund von Korrekturen der in ihre Ermittlung eingeflossenen Miet- und Zins­
kosten zu reduzieren. Im Ergebnis wurden ~ (statt beantragten~) anerkannt. Zur 
Begründung im Deta il wird auf den ICAs-Entgellbeschluss BK3c-09-068/E 21.09.2009 vom 
30.11.2009, S. 32-34 des amtlichen Umdrucks verwiesen. 

3.1.3.5.4 Gesamtkosten 

Aus der Multiplikation der Zeitansätze gemäß Ziffer 3.1.3.5.2 mit dem Stundensatz gemäß 
Ziffer 3. 1.3.5.3 und der Addit ion der Fremdvergabekosten für die Kalibrierung gemäß Ziffer 
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chend I und der i Aufwen-
dungen nach § 31 Abs. 3 TKG ergeben sich folgende Gesamtbeträge je m: 

(Berechnung der (Angaben der 

~~-

3.1.3.6 Entgeltposition "Verwaltungskosten" 

Die Einzelkosten bzgl. der Entgeltposition ~Verwaltungskosten" setzen sich nach der 
Kalkulation der Antragstellerin zusammen aus Ansätzen für den Vertrieb (in Summe _ 
€ jährlich) sowie für die Fakturierung (_ ährlich). 

3.1.3.6.1 Vertriebseinzelkosten 

Die Einzelkosten für den Vertrieb umfassen nach der Terminologie der Antragstellerin Kos­
ten für Beschwerdemanagement, Produktmanagement, Prebilling und Forderungsausfä lle. 

Beschwerdemanagement und Prebilling 

Die Vertriebskosten für Beschwerdemanagemenl (laut Antrag IIII€ jährl ich) und Prebilling 
(laut Antrag IIIIE jährlich)) wurden im vorliegenden Fall ausschließlich durch Verwendung 
des korrig ierten Stunden satzes für den Führungsbereich ZW verringert ((_ € - siehe 
ICAs-Entscheidung BK3c-09-068/E 21.09.2009 vom 30. 11 .2009, S. 23 des amtl. Umdrucks). 

Zwar ist eine effizienzorientierte Prüfung an hand der Top-down-Berechnungen nur bedingt 
möglich, weil eine Darlegung von Tätigkeiten und Prozesszeiten fehl t. Jedoch weisen die 
bet reffenden Kosten eine vergleichsweise geringe Höhe auf und lassen sich durch Effi­
zienzmaßnahmen nur eingeschränkt verringern, so dass die Berechnungsweise hier vertret­
bar ist. 

Durch die Reduzierung des Stunden satz für den Führungsbereich ZW, der in die Kostener­
mittlungen für Beschwerdemanagement und Prebilling einfließt, verringern sich die EinzeI­
kosten geringfügig auf ~ bzw.~. 

Produktmanagement 

Oie Einzelkosten für das Produktmanagement waren von ~ jährlich auf ~ zu re­
duzieren. 
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In dem vorausgegangenen Entgeltgenehmigungsverfahren für ICAs hatte sich gezeigt, dass 
die derart hergeleiteten Produktmanagementkosten gegenüber früheren Koslen·Re­
leaseständen ganz erheblich gestiegen sein sollen (s iehe dazu Beschluss BK3c-09-068 I E 
21 .09.2009 vom 30. 11 .2009. S. 23f des amt. Umdrucks). Die deutliche Zunahme begründete 
die Antragstellerin damit, dass in den früheren Koslennachweisen nur der für das jeweilige 
Produkt zuständ ige Produktmanagementbereich verrechnet worden se i, während nun "a lle 
Produktmanagement-Organisalionseinheiten in einer KostensteIle zusammengefasst" und 
die Gesamlkosten dann auf alle "ZW-Produkte" verteilt würden (siehe IGAs-Verfahren BK3c-
09-068, Schreiben vom 12.11.2009, S.6). Letztlich wird also eine erhebliche Kostensteige­
rung mit einer ungenaueren Kostenschlüsselung gerechtfertigt. 

In der ICAs-EntgeJtentscheidung hatte die Beschlusskammer daher auf den niedrigeren 
zuvor akzeptierten Wert zurückgegriffen. Da im vorlieg enden Fall ein bislang anerkannter 
Betrag nicht verfügbar war, hat die Beschlusskammer die im Verfahren BK3c-09-068 
ermittelte Kürzung (von ~ auf IIII€, d. h. um .. %) auf den aktuell geltend 
gemachten Stückkostensatz bez~ und somit bei der Berechnung der Kosten der 
effizienten Leistungsbereitstellung ~ berücksichtigt . 

Forderungsverluste 

Der Ansatz für Forderungsausfä lle und Zinsen auf Forderungen war von ~ jährlich auf 
_ € zu verringern . 

Die Antragstellerin wurde von der Beschlusskammer am 09.02.2010 aufgefordert, we iterge­
hende Nachweise zu den Forderungsausfällen und den Zinsen auf Forderungen vorzulegen . 
Mit Schreiben vom 18.02.2010 erklärte sie in der Antwort zu Frage 2, Unter-
I ,da es sich um i I 

OhriTICher Anteil für For'der'unllsv,,,luste 
M~!lell:veria ~"en (Beschluss BK3e·09·044 I E 

06.07.2009 vom angesetzt worden. i Bezugnahme auf Werte bei der TAL 
sei nicht statthaft, da die Forderungsausfälle nur in den Überlassungsentgelten berücksich­
tigt würden und das Bereitstellungsentgelt im Vergleich zum Überlassungsentgell bei der 
TAL wesentlich geringer ausfalle als beim Zugang zu Kabelkanalanlagen. 

Das Ergebnis der Ermittlungen der Antragstellerin entspricht schon deshalb nicht dem Maß­
stab der Kosten der effizienten Leistungsbere itsteilung, wei l die o. g. Budgetbeträge für das 
Produkt ~Zugang zu Kabelkanalanlagen" anhand der überhöhten beantragten Entgelte ka lku­
liert worden sind. Eine Anpassung des in die Berechnung eingeflossenen Umsatzes unter 
Beachtung aller genehmigten Tarife war der Beschlusskammer jedoch nicht möglich, weil in 
den Kostenunterlagen das zugrunde liegende Meng~erüst fehlt. Hilfsweise wurde daher 
der von der Antragstellerin angegebene Anteil von _% der "Forderungsausfälle am ge-
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samten Umsatz
U 

in die Ermittlungen der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung über­
nommen. In einzelnen zurückliegenden Verfahren waren vergleichbare prozentuale Ansätze 
akzeptiert worden. Die Berechnung eines durchschnittlichen jährlichen Umsatzes für die 
Überlassung eines Zugangs zu Kabelkanalanlagen unter Einbezug des angeordneten Tarifs 
(0,12 € monatlich je Viertelrohrmeter) und ~ von der Antragstellerin 
Kabelkanallänge führt zu einem Betrag von ~. Davon . /0 ergeben 
in die Kalkulation der effizienten Vertriebskosten übernommen wurden. 

3.1.3.6.2 Einzelkosten für die Fakturierung 

Der Ansatz der An tragstellerin für die Fakturierungseinzelkosten in Höhe von IIII€ jährlich 
(~ monatlich) wurde, wie bereits in der ICAs-Entscheidung vom 30.11 .2009, akzeptiert. 

Als Basis für die Quantifizierung der Fakturierungseinzelkosten dienen nach den Unterlagen 
der Antragste llerin die auf den Führungsbereich "BO" (Anteil Anschlüsse) entfallenden Kos­
ten. Diese werden durch die Stückzahl aller Anschlussprodukte geteilt (siehe paginierte Sei­
ten 239 und 2421.). 

3.1.3.6.3 Gesamtkosten 

Aus den Einzelkosten (Ziffer 3.1 .3.6. 1 und 3.1.3.6.2) und unter zusätzlicher Einberechnung 
der gemäß Ziffer 3.1.3.2.6 ermittelten Gemeinkosten und Aufwendungen nach § 31 Abs. 3 
TKG ergeben sich folgende jährliche bzw. monatliche Gesamtbeträge: 

Sp. 
(Berechnung der (Angaben der 

Baschlusskammer) Antragstellerin - .KeL 2009") 

~ii~~t= ~~ 

Einzelkosten 

pro 

pro 

3.1.3.6.4 Tarifierungssystematik 

Die Abrechnung der Verwa ltungskosten je MFG wurde für den vorliegenden Fall akzeptiert. 
Das Entgelt ist nur in Bezug auf diejenigen MFG zu erheben, die durch Kabe lkanalanlagen 
der Antragstellerin - und nicht durch Eigenrealisierung der Carrier - erschlossen werden . 
Denn nur diese MFG stehen in einem Zusammenhang mit der Anzahl der KabelkanaIüber­
lassungen, auf die sich die einzelnen Kostenbestandteile beziehen. 

3.1 .3.7 Bereitstellungsentgelte für die Auftragsabwicklung und Fakturierung in der 
Angebotsphase, der Bereitstellungsphase und der Kündigungsphase (in Zusammen­
hang mit dem Zugang zum MFG und zu Kabelleerrohren) 

Die Bereitstellungsentgelte im Rahmen der Auftragsabwicklung und Fakturierung in der An­
gebots-, Bereitstellungs- und der Kündigungsphase waren um 50% zu reduzieren. 
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Diese Tarife decken insbesondere die Kosten ab für die Entgegennahme und Prüfung des 
Antrags durch eine zentrale Stelle, die Anfertigung der internen Aufträge für die Fachdienst­
stellen, die Systemdalenpflege, die Bearbeitung von Rückfragen, die Terminüberwachung, 
99f. die Angebotserslellung, die Übermittlung von Ergebnissen an den Carrier, die Rech­
nungserstellung und die Bearbeitung von diesbezüglichen Einwänden. 

Zwar ist es grundsätzlich nicht zu beanstanden, dass die Antragstellerin, zur Vermeidung 
einer zeitintensiven Implementierung komplett neuer Prozesse, zumindest in der Anfangs­
phase eines Produktes, auf bereits eingefahrene Arbeitsabläufe für vergleichbare Arbeiten 
bei bestehenden Leistungen, hier der TAL-Kollokation, zurückgreift und auf die betreffenden 
Kostennachunterlagen verweist (siehe bereits Beschluss BK 3c-09-032 vom 15.06.2009 zum 
Schaltverteiler). 

Diese Vorgehensweise darf aber nicht dazu führen, dass die Kosten der effizienten Leis­
tungsbereitstellung überschritten werden. 

Die Beschlusskammer hat im vorliegenden Fall erhebliche Zweifel, dass ein vollumfängliches 
Übertragen der Prozesse und Zeitans~itze von der TAL-Kollokation auf den Zugang zu MFG 
und Kabelkana lanlagen gerechtfertigt ist: 

Denn während im Rahmen der TAL-Kollokation neue Infrastruktur geplant und - ggf. unter 
Einbezug von Fremdfirmen wie der STRABAG oder den Rahmenvertragspartnern - gebaut 
wird und somit ein vergleichsweise hoher organisatorischer und administrativer Aufwand 
gerechtfertigt ist, wird bei den hier gegenständlichen Dienstleistungen ein Zugang zu bereits 
bestehender Infrastruktur gewährt (Kabelkanalanlagen und MFG). Eine Ausnahme bilden 
allein die se ltenen Fälle, in denen eine virtuelle Kollokation erforderlich ist, da dort nicht auf 
ein schon vorhandenes MFG zurückgegriffen werden kann. Dies sollte - jedenfalls bei einer 
effizienten Leistungsbereitstellung - dazu führen, dass der administrative Aufwand deutlich 
geringer ausfällt und weniger Stellen zu bete iligen sind als bei der TAL-Kollokation. Ein mög­
licher organisatorischer Einbezug externer Kräfte (h ier: Ka librierung der Rohrleitung beim 
Zugang zu Kabelkanalanlagen) wird bereits durch ein spezielles Entgelt (Kapazitätsprüfung) 
abgegolten. 

Die Fachabteilung der Bundesnetzagentur hat Sämtliche Aktivitäten, die in der Prozesskos­
tenkalkulation der TAL-Kollokation angesetzt werden, auf deren Notwendigkeit für den Zu­
gang zum MFG und zu Kabelkanalanlagen überprüft. Dabei konnten zahlreiche Arbeitspro­
zesse identifiziert werden, die nach einer ersten EinscMtzung hier nicht notwendig sind: 

• Ressort Technik (TI·PPS) 

Für die Angebotsphase im Ressort Technik sind insgesamt neun Tätigkeitsschritle nicht 
erforderlich, die u.a. die Anforderung und Bearbeitung von Zusatzdokumenten des Car­
riers betreffen. Außerdem handelt es sich um Prozesse, die dazu dienen, die Angebots­
termine zu koord inieren. Eine Streichung dieser Tätigkeiten ist sachgerecht, da der 
Leistungs- und Koordinationsumfang, der mit dem Zugang zu Kabelkana lanlagen und 
MFG verbunden ist, geringer und weniger variantenreich als bei der TAL-Kollokation 
ausfällt. 
In der Bereitstellungsphase entfa llen zahlreiche Tätigkeiten zur Nachkalkulation von 
Rechnungen und zur Prüfung von Rechnungseinwänden. Die Abrechnung dieser Leis­
tungen ist aufgrund des geringeren Leistungsumfangs deutlich einfacher als bei der TAL 
Kollokation. Des Weiteren sind hinsichtlich der Rechnungseinwände nur unberechtigte 
Einwände für die Ermittlung der Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung von Be­
deutung. Die Kosten berech tigter Einwände hat die Antragstellerin selbst zu tragen. Im 
Rahmen der Künd igungsphase sind noch weitere Kürzungen vorzunehmen, da mehrere 
Tätigkeiten - z. B. Steuerung der Realisierungstermine, wöchentliche Telefonkonferenz 
zur Steuerung der Aufträge oder Mitwirkungspnicht des Carriers bei Terminstörungen 
einfordern - in dieser Phase nicht mehr anfallen . 

• Auftragsbearbeitung (Ressort ZW-Auftragsmanagement) 
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Im Vertriebsressort sind im Hinblick auf die Angebotsphase insgesamt 13 Prozessschritte 
zu streichen. Für die Bereitstellungs- und KOndigungsphase sind zwar deutlich wen iger 
Prozesse als nicht notwendig einzustufen. Deren Prozesszeiten sind jedoch vergleichs­
weise hoch. Für die Bereitstellungsphase ist das "Auflösen der Vorgangsakte" 
entbehrlich, weil diese Tätigkeit erst in der Künd igungsphase erledigt wird. Dort 
wiederum entfallen Zuschläge für Vertriebs-/Beratungsgespräche und das ~Schwärzen 
der Unterlagen", da diese Arbeiten, sofern überhaupt notwendig, bereits in der 
Angebotsphase erfolgen . 

Ebenfalls werden erhebliche Zeiten für Nachkalkulationen angesetzt, deren Notwendig­
keit sich anhand der Unterlagen nicht erschließt. Weiterhin erscheinen die Aktiviti:iten zur 
Beschwerdebearbeitung in diesem Zusammenhang nicht mehr sachgerecht. 

Zu weiteren Details wird auf den Prüfbericht der Fachabteilung verwiesen. 

Eine summarische Betrachtung aller Streichungen und der daraus folgenden Senkung der 
Prozesszeiten bestätigt in der Tendenz die 50%ige Kürzung. Darüber hinaus ist davon 
auszugehen, dass einige Zeitansätze der dem Grunde nach gerechtfertigten Prozesse im 
Hinblick auf den Zugang zum MFG und zu Kabelkanalanlagen wegen der geringeren 
Komplexität im Vergleich zur TAL·Koliokation niedriger ausfallen. Auch werden etwaige 
Bündelungseffekte durch die gleichzeitige Bestellung mehrerer Zugänge zu MFG bzw. 
Kabelkanalanlagen eines Carriers durch die beantragten Entgelte nicht abgebildet. 

Sofern durch die prozentuale Kürzung die Kosten der effizienten Leistungsbereitstellung un· 
terschätzt werden sollten, hat dies die Antragstellerin zu vertreten, da sie keine speziellen 
Unterlagen zu den administrativen Arbeiten in Zusammenhang mit dem Zugang zum MFG 
und zu Kabelkanalanlagen vorgelegt hat. Es obliegt der Antragstellerin, mit zukünftigen An· 
trägen entsprechende Kostennachweise zu übersenden und dadurch der Beschlusskammer 
eine detaillierte Betrachtung zu ermöglichen. 

3,1.3.8 Aufwandsbezogene Entgeltposit ionen 

Den Anträgen auf Anordnung von Entgelten nach Aufwand wurde hinsichtlich der meisten 
Positionen stattgegeben. Das Bereitstellungsentgelt für "sonstige Montageleistungen" in 
Zusammenhang mit dem Zugang zum MFG war allerdings abzulehnen. Die Antragstellerin 
ist aufgefordert, für das nächste Verfahren eine weitestgehende Pauschalierung der Hnach 
Aufwand" angeordneten Entgelte vorzunehmen. 

Eine Entgeltanordnung nach Aufwand ist gemäß §§ 25 Abs. 5 S. 3, 31 TKG nur zulässig, 
wenn und soweit eine einheitliche standardisierte Festlegung der zur Leistungserbringung 
erforderlichen Tätigkeiten aufgrund fehlender Erfahrung oder von Fall zu Fall stark unter· 
schiedlicher Produktionsprozesse nicht möglich ist, 

BVerwG, Urteil 6 C 34.08 vom 25. 11 .2009, Rz. 17. 

Eine Genehmigung ist nur zulässig, wenn das regulierte Unternehmen überzeugend darge­
tan hat, dass und inwieweit ihm die Kalkulation standardisierter Entgelte bzw. Entgeltleile 
nicht möglich ist. 

BVerwG, a.a.O. , Rz. 28. 

3.1.8.1.1 Aufwandsbezogene Entgeltpositionenen In Zusammenhang mit dem Zugang 
zum MFG 

Bereitstellungsentgelt für die Projektierung (Angebots phase) 

Zwar hatte die Antragstellerin mit dem Antrag zunächst eine völlig unzureichende 
Leistungsbeschreibung vorgelegt. Mit Schreiben vom 19.02.2010 hat sie jedoch die 
erforderlichen Tätigkeiten aufgeschlüsselt. Demnach muss die Antragstellerin im Rahmen 
der Auftragsbearbeitung im ersten Schritt prüfen, ob die Kollokation hinsichtlich des zur 
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Verfügung stehenden Platzes, der vorhandenen Stromversorgung und Kühltechnik möglich 
ist. Soweit dies nicht zutri fft, muss sie prüfen, ob die Kollokation durch die 
Abhilfemaßnahmen nach Ziffer 1.1.1 der Anlage 1 des Vertrages über die Kollokation 
(Anlage 1 des Beschlusses BK 3d-09/051 vom 04.12.2009) ermöglicht werden kann. Das 
Ergebnis der Prüfungen ist jeweils zu dokumentieren. Ggf. muss eine Koordination mit 
Bestellungen von Kabelkanalkapazität erfolgen. 

Der erste Teil der Prüfung ist derzeit noch nicht einer Pauschalierung zugänglich. Oie Prü­
fung wird beim ersten KOllokanten in der Regel anhand der Dokumentation durchführbar 
sein. Ausnahmen können vor allem die MFG in den HYTAS-Regionen bi lden, in denen die 
MFG mit ADSL 2/2+·Technik beschaltet sind. Hier ist ein Platzmangel wahrscheinlich. 
Zudem wir die Prüfung bei mehreren Kollokanten schwieriger. Die Antragstellerin hat bisher 
nur im Rahmen des Pilotprojekts in Würzburg mit der Zugangsgewährung für nur einen 
Kollokanten Erfahrungen gesammelt. 

Für den zweiten Schritt der Prüfung scheidet nach Einschätzung der Beschlusskammer eine 
Pauschalierung wegen der Inhomogenit::!1 der Arbeiten aus. Die Antragstellerin muss je nach 
festgestelltem Problem prüfen, ob nicht benötigte Geräte, insbesondere unbeschaltele 
EndverschlOsse am KVz, zu entfernen, Geräte platzsparend anzuordnen und DSLAM, die 
mehr als 10 SU Platz in einem Überbau·MFG benötigen, durch platzsparendere DSLAM • 
soweit vorhanden ~ zu ersetzen sind. Ferner muss sie prüfen, ob die SOL·Struktur zu 
mitversorgten KVz aufzulösen, das Netzteil auszutauschen oder die Kapazität zu erhöhen, 
eine aktive Abwärmetechnik einzubauen bzw. vorhandene Abwärmetechnik zu erweitern 
bzw. das Schließsyslem auszuwechseln. Diese Prüfungen stellen unterSChiedliche 
Anforderungen an die Antragstellerin und dauern unterschiedlich lange. 

Soweit eine KOllokation nicht erfolgen kann, muss die Antragstel lerin noch die grundsätzliche 
Möglichkeit der virtuellen Kolloka tion prüfen und einen vorläufigen Standort fü r die Kolloka· 
lion festlegen, Ziffer 2.2 der Anlage 1 des Vertrages über die KOllokation (Anlage 1 des Be· 
schlusses BK 3d·09/051 vom 04. 12.2009). Entgegen dem Antragstext umfasst die Pi lotie· 
rung jedoch keine Einholung einer Genehmigung des Straßenbaulastträgers. 

Der Aufwand für die jeweils erforderliche Dokumentation ist abhängig vom Umfang und 
Ergebnis der Prüfung, so dass eine Pauschalierung ebenfalls nicht möglich ist. 

Bereitstellungsentgelt für den Zugang im MFG (Bereitstel lungsphase) 

Zwar ist die mit dem Antrag vorge leg te Leistungsbeschreibung auch hier unzureichend und 
die mit Schreiben vom 19.02.2010 vorgelegte Aufsch lüsselung unvollständig. 

Eine Anordnung ist aber gemäß § 35 Abs. 3 TKG möglich, wenn der Sachverhalt trotz der 
unvollständigen Kostenunterlagen ermittelt werden kann, ohne dass die materiellen Anforde· 
rungen an die Genehmigungserteilung herabgesetzt werden, 

BVerwG, Urteil 6 C 34.08 vom 25.11.2009, Rz. 29. 

Die nicht aufgeführten Tätigkeiten können unmittelbar aus der 1. Teilentscheidung ergänzt 
werden. Die Antragstellerin muss also für die Bereitste llung die Kollokation in ihren 
Systemen und für die Antragsgegnerin dokumentieren, den Transponder besorgen und 
konfigurieren sowie die für die Antragsgegnerin bestimmte Dokumentation und den 
Transponder übergeben. Hinzu kommen ggf. die gemäß Ziffer 1.1.1 der Anlage 1 des 
Vertrages über die Kollokation (Anlage 1 des Beschlusses BK 3d·09/051 vom 04. 12.2009) 
durchzuführenden Abhilfemaßnahmen und die Koordinierung mit der Bereitstellung der 
Kabelkanalkapazität. 

Der Aufwand fü r die Dokumentation und den Transponder wird sich zwar grundsätzlich pau· 
schalieren lassen. Doch erfolgt die Bestellung und Bereitstellung in der Regel pro An· 
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schlussbereich. Dadurch werden erhebliche Effizienzgewinne möglich sein. Diese werden 
aber voraussichtlich sehr unterschiedlich ausfallen, wail die Größe der Anschlussbereiche 
stark differiert. 

Die ggf. erforderlichen Abhil femaßnahmen können nicht pauschaliert werden. Die Antrag~ 
stellerin muss je nach Problem nicht benötigte Geräte, insbesondere unbeschaltete Endver­
schlüsse am KVz, entfernen, Geräte platzsparend anordnen, DSLAM, die mehr als 10 SU 
Platz in einem Überbau-MFG benötigen, durch platzsparendere DSLAM - soweit vorhanden 
- ersetzen, die SOL-Struktur zu mitversorgten KVz auflösen, das Netzteil austauschen oder 
die Kapazität erhöhen, eine aktive Abwärmelechnik einbauen bzw. vorhandene Abwärme­
technik erweitern, das Schließsystem auswechseln und die Strom- und Abwärmeleistung 
anpassen. Diese Arbeiten stellen unterschiedliche Anforderungen an die Antragstellerin und 
dauern unterschiedlich lange. Auch durch ihr Pilotprojekt in Würzburg hat die Antragstelle ri n 
für die einzelnen Tätigkeiten bisher keine hinreichende Erfahrung sammeln können. 

Soweit die Antragstellerin die Messung der Dämpfung als Tätigkeit angibt, ist darauf hinzu­
weisen, dass sie die Messwerte der Antragsgegnerin übermitteln muss. In der Regel aller­
dings werden entsprechende Messungen für die eigene Nutzung des MFG bereits vorliegen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass entsprechend dem Antrag der Antragstellerin der Aufwand 
für die konkrete Planung und Errichtung der virtuellen Kollokation nicht Teil der Bereitstel­
lungskosten ist, sondern über das Überlassungsentgelt abgegolten wird. 

Bereitstellungsentgelt für " sonstige Montageleistungen" (Bereits teilungs phase) 

Der Antrag auf Genehmigung von Entgelten nach Aufwand ..für sonstige Montageleistungen" 
war abzulehnen. Die Antragstellerin hat mit Ausnahme der Anpassung der Strom- und Ab­
wärmeleistung keine Tätigkeiten, die sie auf Grund der ersten Teilentscheidung erbringen 
muss, benannt, die über dieses Entgelt abgegolten werden sollen. Die Anpassung der 
Strom- und Abwärmeleistung nach Ziffer 8 des Hauptteils des Vertrages über die Kollokation 
(Anlage 1 des Beschlusses BK 3d-09/051 vom 04.12.2009) ist keine sonstige Montage, son­
dern Teil der "normalen" Bereitstellung. 

Kündigung des Zugangs im MFG (Kündigungsphase) 

Die Antragstellerin hat auch für diese Tätigke it mit dem An trag eine unzureichende Leis­
tungsbeschreibung vorgelegt, doch hat sie mit Schreiben vom 19.02.2010 die erforderlichen 
Arbeiten aufgeschlüsselt. Demnach muss die Antragstellerin im Rahmen der Kündigung die 
DOkumentation über die Kollokation in ihren Systemen löschen, den Transponder entgegen­
nehmen und umkonfigurieren sowie den Rückbau kontrollieren. Diese Arbeiten sind zwar 
grundsätzlich einer Pauschalierung zugänglich. Doch hat die Antragstellerin bisher noch 
keine Kündigung durchgeführt, so dass keine Erfahrungen für eine entsprechende Pauscha­
lierung vorliegen. 

3.1.8.1.2 Aufwandsbezogene Entgeltpositionen in Zusammenhang mit dem Zugang zu 
Kabelkanalanlagen 

Bere itstellungsentgelt für d ie Projektlerung (Angebotsphase) 

Eine Anordnung ist - trotz der wiederum unzureichenden Leistungsbeschreibung und einer 
unvo11ständigen Aufschlüsselung in dem Schreiben vom 19.02.2010 - möglich, weil die nicht 
aufgeführten Tätigkeiten unmittelbar aus der Anordnung vom 04.12.2009 ergänzt werden 
können. Die Antragstellerin muss für die Bereitstellung der Kabelkanalkapazität an Hand der 
DOkumentation prüfen, ob die erforderlichen Ressourcen frei sind. Daraufh in ist die Kapazi­
tätsprüfung zu beauftragen, ein Lageplan zu erste llen und schließlich Ressourcen zu 
reservieren und die Koordination mit den MFG-Bestellungen vorzunehmen. Angesichts der 
unterschiedlichen Ansch lussbere ichsgrößen sowie den stark differierenden 
Hauptkabellängen ist eine Pauschalierung nach derzeitigem Kenntnisstand nicht möglich. 
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Entgegen dem Antrag ist ein Durchreichen von Fremdrechnungen nicht möglich. Es wurde 
nicht vorgetragen, dass und 99f. welche Tätigkeiten bei Dritten einzukaufen sind. 

Bereitstellungsentgelt tür die Projektlerung (Bereilslellungsphase) 

Die Le istungsbeschreibung ist auch hier unzureichend. Anhand des Schreibens vom 
19.02.2010 sind jedoch die anfallenden Tätigkeiten ersichtlich. Demnach muss die Antrag­
stellerin im Rahmen der Bereitstellung 99f. inaktive Kabel ausziehen und ihre Dokumentation 
anpassen. Das Ausziehen der Kabel ist stark von den Gegebenheiten abMngig und kann 
deshalb nicht pauschaliert werden. Der Umfang der Dokumentation ist abhängig vom Um­
fang der Bestellung und lässt sich deshalb nach derzeitigem Kenntnisstand nicht 
pauscha lieren . 

Technischer Sicherheitsservice (Überlassungs- und Kündigungsphase) 

Da der Umfang des erforderlichen Sicherheitsservice (noch) nicht prognostiziert werden 
kann, scheidet derzeit eine Pauschalierung aus. Zwar hat die Antragstellerin mit den 
Kabelnetzbetreibern ausweislieh der vorgelegten Abrechnungen sowie eines vorgelegten 
älteren Vertrages die Kosten des Sicherheitsservices für den Zugang zu den 
Kabelkanalanlagen und anderen Einrichtungen der Antragstellerin pauschal vereinbart. Doch 
geht es in diesen Vertrags beziehungen vornehmlich um den Zugang für den laufenden 
Betrieb, bei dem eine Pauschalierung einfacher möglich erscheint. 

Die Beschlusskammer wir im nächsten Entgeltverfahren prüfen, ob unter Berücksichtigung 
der bis dahin gewonnenen Erkenntnisse - ähnlich wie mit den Kabelnetzbelreibern - die 
Anordnung pauschalierter Entgelte für den Begleitservice möglich ist. 

Entgegen dem Antrag ist ein Durchreichen von Fremdrechnungen nicht möglich. Es wurde 
nicht vorgetragen , dass und ggf. welche Tätigkeiten bei Dritten einzukaufen sind. 

Bereitste llungsentgelt für das Einziehen der Glasfaser zwischen Kollokationsfläche im 
HVt und letztem Kabelschacht auf öffentlichem Grund (Überlassungsphase) 

Zwar verfügt die Antragstellerin über hinreichende Erfahrung im Einziehen der Glasfasern, 
weil sie diese Tätigkeit auch im Rahmen der HVt-Koliokation anbietet. Doch sind die Verhält­
nisse in den Hauptverteilerstandorten so verschieden, dass eine Pauschalierung nicht mög­
lich ist. 

Kündigungsabwicklung (Kündigungsphase) 

Die erforderlichen Tätigkeiten lassen sich - anstelle der unzureichenden Leistungsbeschrei­
bung - wieder dem Schreiben der Antragstellerin vom sich vom 19.02.2010 entnehmen. 
Demnach muss die Antragstellerin im Rahmen der Kündigung die Dokumentation über den 
Zugang zu Kabelkanalkapazitäten in ihren Systemen löschen und den Rückbau kontrollieren . 
Diese Tätigkeiten sind grundsätzliCh einer Pauschalierung zugänglich. Doch hat die Antrag­
stellerin bisher noch keine Kündigung durchgeführt, so dass keine Erfahrungen fü r eine ent­
sprechende Pauschalierung vorliegen. 

3.2 Keine Versagungsgründe nach § 35 Abs. 3 Satz 2 TKG 

3.2.1 Kein Preishöhenmissbrauch 

Zwar waren die beantragten Entgelte in dem von der An tragstellerin geforderten Umfang te il­
weise überhöht, jedoch kann sie diese, soweit sie unangemessen sind, bereits aufgrund der 
vorliegenden Anordnung nicht 1. S. v. § 28 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TKG durchsetzen. Soweit die 
Entgelte angeordnet werden, beinhalten sie keine Aufschläge. 
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3.2.2 Keine erhebliche Beeinträchtigung der Wettbewerbs möglichkeiten anderer Un­
ternehmen 

Für die Entgelte in der angeordneten Höhe ist auch nicht davon auszugehen, dass sie die 
WeUbewerbsmöglichkeiten anderer Unternehmen auf einem Telekornmunikationsmarkt 
entgegen § 28 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 TKG LV.m. § 28 Abs. 2 TKG in erheblicher Weise beein­
trächtigen. Konkrete Anhaltspunkte für eine solche Beeinträchtigung liegen nicht vor. 

Die Vermutung des § 28 Abs. 2 Nr. 1 TKG ist tatbeslandlich nicht erfüllt, weil die dortige Kos­
tenunlergrenze, wie die Kostenprüfungen belegen, eingehalten ist. 

Der Beschlusskammer liegen derzeit keine Erkenntnisse Ober das Bestehen einer Preis­
Kosten-Schere (PKS) bzw. einer Kosten-Kasten-Schere (KKS) vor, 

Eine Preis-Kosten-Schere (PKS) wäre gegeben, wenn die Spanne zwischen dem Entgelt, 
welches die Antragstellerin den Wettbewerbern in Rechnung stellt, und dem entsprechenden 
Endnutzerpreis nicht ausreichend wäre, um einem effizienten Unternehmen die Erzielung 
einer angemessenen Verzinsung des eingesetzten Kapitals auf dem Endnutzermarkt zu er­
möglichen (§ 28 Abs. 2 Nr. 2 TKG). 

Eine Kosten-Kasten-Schere (KKS) läge vor, wenn die Spannen zwischen den Entgelten, die 
der Betreiber eines öffenllichen Telekommunikationsnetzes, der über beträchtliche Markt­
macht auf einem Zugangsmarkt verfügt, für auf verschiedenen Wertschöpfungsstufen er­
brachte Zugangsleistungen in Rechnung stellt, die Kosten der Wertschöpfungsdifferenz nicht 
angemessen widerspiegeln. 

Abschließende detaiJlierte PKS-und KKS-Betrachtungen, wie sie von der Beschlusskammer 
in anderen Entgeltverfahren vorgenommen werden, waren im vorliegenden Fall nicht 
durchführbar und im Übrigen auch nicht sinnvoll , weil sie in einer Markteinführungsphase 
nicht zu verwertbaren Ergebnissen führen : 

Bisher hat die Antragstellerin zur Realisierung von VOSL-Angeboten laut Kostenkalkulation 
_ MFG in den VDSL-Ausbaugebieten errichtet In diesem Zusammenhang hatte die 
Antragstellerin umfangreiche Investitionen, die sich aus Material , Montage und Tiefbau zu­
sammensetzen, zu tätigen. 

Gleichzeitig steigt die Anzahl der Kunden, welche die Antragstellerin für das neue VDSL­
Produkt gewinnen kann, nur schrittweise an. Zum Jahresende 2009 verfügten etwa _ 
Kunden über einen VDSL-Anschluss der Antragstellerin (gemäß einer unveröffentlichten 
Breitbandstatistik der Europäischen Kommission, Stand Januar 20 10). Daraus ergibt sich für 
die Antragstellerin eine durchschnittliche Kundenzahl von weniger als . Kunden je MFG. 
Die Kosten sind in der Markteinführungsphase folglich höher als die Erträge. Die Antragstel­
lerin hat durch die Erschließung der KVz für besonders breitbandige Dienste Investitionen 
getätigt, deren zugehörige Erträge langsam steigen (Kundengewinnung in der 
Markteinführungsphase) und erst in zukünftigen Perioden kostendeckend sein können. Einer 
entsprechenden Situation unterliegen die Wettbewerber. In der Startphase wird auch ihre 
Kundenzahl nur langsam zunehmen. Deshalb werden den Kosten der Wettbewerber 
zunächst ebenfalls lediglich in geringem Umfang Erlöse gegenüberstehen. 

Ursächlich hierfür ist jedoch nicht missbräuchliches Verhalten der Antragstellerin, sondern 
die besondere ökonomische Situation in der Markteinführungsphase eines neuen Produktes, 
das auf einer innovativen Anschlusstechnologie basiert. 

Darüber hinaus ist eine hinreichend fundierte Abschätzung der für eine PKS- und KKS­
Untersuchung relevanten Eingangsparameter zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht möglich. 
So fehlen verlässliche Prognosedaten zu der Anzahl der von den Wettbewerbern 
erschlossenen MFG, ihrer VDSL-Gesamtkundenzahl, der Entwicklung ihres Marklanteils und 
der Kosten ihrer elhernetbasierten Konzentralor- und Backbanenetze. Zudem liegen noch 
keine Erfahrungen über die Höhe der aufwandsbezogenen Entgelte auf der 
Vorleistungsebene vor. 
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Auch die von der Antragsgegnerin mit ihrer Stellungnahme vom 03.02.2010 übersandten 
PKS- und KKS-Belrachtungen liefern - jedenfalls bei Einstellung der angeordneten Entgelte 
in die Berechungen - keine gesicherten Hinweise auf einen Verstoß gegen § 28 TKG. 

In der PKS-Berechnung vergleicht die Antragsgegnerin einen gewichteten VDSL-Endkun­
den preis der Antragstellerin mit den eigenen Kosten für die Erstellung einer entsprechenden 
Leistung. Die KKS-Belrachlung enthält eine Gegenüberstellung des Preises eines VDSL­
BSA-Anschlusses der Antragstellerin mit den Kosten eines eigenen VDSL-BSA-Produktes 
mit inkludiertem Verkehr. 

Die Ermittlungen der Antragsgegnerin basieren auf einer Durchschnittsbetrachtung über ei­
nen 8-jährigen Nutzungszeitraum. Zunächst beinhalten die Darstellungen eine Vielzahl von 
nicht belegbaren Eingangsparametern (z.B. Anzahl MFG, Anzahl Carrier im MFG, Entfer­
nungen, Kundenzahlen). Dabei hat auch die Antragsgegnerin mangels verfügbarer Daten auf 
eine Quantifizie rung der aufwandsbezogenen Vorleistungsentgelte verzichtet. 

Selbst wenn den auf zahlreichen, nicht belegten Annahmen basierenden Eingangsgrößen 
und der Berechnungsweise der Antragsgegnerin gefolgt würde, ließe sich eine eindeutige 
PKS bzw. KKS nur bei Einbezug der beantragten Tarife herleiten. Bei Einselzen der gemäß 
Tenor angeordneten Entgelte in die von der Antragsgegnerin zur Verfügung gestellte Excel­
Tabelle löst sich die KKS eindeu tig auf, die PKS besteht nur noch im Cent-Bereich. 

3.2.3 Keine sonstigen VersagungsgrOnde 

Die Entscheidung steht entsprechend § 27 Abs. 2 S. 2 TKG auch in einem angemessenen 
Verhältnis zu den Zielen des § 2 Abs. 2 TKG. Das Preisniveau ist so bemessen, dass 
dadurch insbesondere die Nutzerinteressen gewahrt werden (§ 2 Abs. 2 Nr. 1 TKG), ein 
chancengleicher und nachhaltiger Wettbewerb sichergestellt bzw. gefördert wird (§ 2 Abs. 2 
Nr. 2 TKG) sowie effiziente Infrastrukturinvestitionen gefördert und Innovationen unterstützt 
werden (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 TKG). 

Schließlich ist eine Diskriminierung nach § 28 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 TKG, die dadurch eintreten 
könnte, dass die Konditionen für andere Produkte der Antragstellerin deren Nachfragern un­
gerechtfertigte Vorteile einräumen, nicht erkennbar. Auch sind Verstöße gegen andere 
Rechtsvorschriften nicht ersichtlich. 

4 Befri stung 

Die unter Ziffer 3. des Entscheidungstenors ausgesprochene Befristung der 
Entgeltanordnung "Abrechnung nach Aufwand" (Ziffer 1.1.1 , 1.2.1, 1.4.1, 2. 1.3, 2.2.2, 2.3.3, 
2.3.4 , 2.3.5, 2.4.2 und 2.4.3) bis zum 30.11.2010 und im Übrigen bis zum 30.06.2011 erfolgt 
auf der Grundlage von §§ 25 Abs. 6, 35 Abs. 4 TKG i. V. m. § 36 Abs. 2 Nr. 1 VwVfG. 

Bei der Festtegung des kurzen Zeitraums für die Befristung der Entgelte "Abrechnung nach 
Aufwand" hat die Beschlusskammer sich maßgeblich von der Überlegung leiten lassen, dass 
es sich vorliegend um eine neue Zugangsleistung handelt und es sich in der Praxis zeigen 
wi rd, ob die Prognose, dass die jeweiligen Tätigkeiten sehr heterogen sein werden, 
bestätigen wird . Für die übrigen Entgelte ist eine so rasche abermalige Überprüfung nicht 
geboten und würde dem Interesse beider Parteien an einer hinreichend langen 
Planungsgrundlage zuwider laufen. Weil es sich aber um eine neue Zugangsteistung 
handelt, ist eine zu lange Befristung der hierfür zu erhebenden Entgelte nicht gerechtfertigt. 
Bei Abwägung dieser Gesichtspunkte gegeneinander und unter Berücksichtigung der infolge 
der sonstigen Enlgeltbefristungen in Zukunft anstehenden (aufwändigen) 
Regu lierungsverfahren hält die Beschlusskammer eine Laufzeit bis zum 30.06.2011, mithin 
von 15 Monaten, für angemessen und vertretbar. 
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5 Antrag auf Ergänzung der ersten Teilanordnung 

5. 1 Preise, Ziffer 2 des Hauptteils 

Die von der Antragstellerin beantragte Ergänzung der Anordnung um eine Regelung für 
Entgelte, die nicht der Genehmigungspnicht unterliegen , wird abgelehnt. Unabhängig von der 
Genehmigungspflicht gelten, soweit die Parteien keine Vereinbarung treffen, die 
angeordneten Entgelte. 

Die beantragte Regelung in Ziffer 2.2. mit der die Antragsgegnerin zur Zahlung der 
genehmigten Entgelte verpflichtet und die von der Antragstellerin beantragten Entgelte für 
die Zwecke des § 35 Abs. 5 TKG angeordnet werden sollen, wird abgelehnt. Die 
Antragsgegnerin muss nicht das genehmigte Entgelt. sondern das hier angeordnete Entgelt 
zahlen, soweit die Parteien keine Vereinbarung treffen. § 35 Abs. 5 TKG ist im Rahmen einer 
Anordnung nicht anwendbar. 

Die beantragte Regelung in Ziffer 2.3 und 2.4, für den Fall der Beendigung der 
Genehmigungspflicht oder der Feststellung, dass keine Genehmigungspfticht besteht, wird 
abgelehnt. Die Antragsgegnerin wird zur Zahlung des angeordneten Entgeltes verpflichtet, 
auf die Genehmigungspflichtigkeit des Entgeltes kommt es insofern nicht an. 

5.2 Zahlungs bedingungen, Ziffer 3 des Hauptte ils 

Dem Antrag auf Anordnung zusätzlicher Zahlungsbedingungen wird nur zum Teil 
stattgegeben. Mit Ziffer 3.2 beantragt die Antragstellerin , dass die monatlichen und jährlichen 
Entgelte im Voraus und sonstige Entgelte nach Leistungserbringung zu zahlen sind. Dies 
entspricht der Praxis für den Zugang zur TAL und für die KoUokation und ist nicht zu 
beanstanden. 

Dagegen wird der Antrag zu den Folgen des Verzugs abgelehnt. Der Antrag der 
Antragstellerin im Rahmen des ersten Verfahrensabschnittes enthielt keine entsprechenden 
Regelungen. Solche Regelungen sind auch nicht zwingend erforderlich, weil die Folgen des 
Verzugs im BGB geregelt sind. 

5.3 Sicherheitsleistung, Ziffer 5 des Hauptteils 

Der Antrag auf Anordnung einer Regelung zur Sicherheitsleistung wird abgelehnt. Zwar 
wurde der Antragstellerin in der ersten Teilentscheidung gestattet, ihren An trag zu den 
Entgelten mit einem Antrag zur Regelung zur Sicherheitsle;slung zu verbinden, doch sind die 
beantragten Regelungen unangemessen. Die Antragstellerin beantragt ein Recht, eine 
Sicherheitsleistung in Höhe der voraussichtlichen Kosten für die Bereitstellung und die 
Überlassung von Kollokation im MFG bzw. von Kabelkanalkapazitäten, welche nach der 
Bereitstellung zu zahlen sind, zu verlangen. Die Überlassungsentgelte sind vorab zu zahlen. 
Warum gleich wohl ein Sicherungsbedürfnis besteht, hat die Antragstellerin nicht begründet. 

Das ATM-Standardangebot sieht lediglich für zwei Zusatzarbeiten eine Abrechnung nach 
Aufwand vor, also für die Regelbereilstellung keine Abrechnung nach Aufwand. Dagegen 
sind hier mehrere Entgelte nach Aufwand angeordnet worden und die Kapazitätsprüfung 
wird je Rohrmeter abgerechnet. Deshalb droht die unbestimmte Regelung zur Höhe der 
Sicherheitsleistung, Streit über die berechtigte Höhe der Sicherheitsleistung zu verursachen 
und damit die Bereitstellung zu verzögern. 

Soweit für die Sicherheitsleistung nur auf die angeordneten Bearbeitungspauschalen 
abgestellt würde , ist fraglich, ob diese Summen den. Aufwa.nd .einer Sicherheitsleistung 
rechtfertigen. Die Pauschalen alleine würde eine SIcherheitsleistung auch wegen der 
beantragten Einschränkung H.soweit er,~e~l iche V~rlejstungen der Deutschen Telekom zur 
Leistungserbringung notwendIg werden mcht begrunden. 

Nach Ziffer 5.3 könnte die Antragstellerin die Siche.rheitsteistung jede~eit anfor~ern u~.d 
damit das gemäß Ziffer 5.1 gewährte LeistungsverweLgerungsrecht auslosen. So konnte Le 
Antragstellerin die Bereitstellung verzögern. 
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5.4 Mindestüberlassungsdauer 

Der Antrag auf Anordnung einer Mindestüberlassungsdauer von zehn Jahren für die 
Kollokation im MFG und die Überlassung von Kabelkanalkapazitäten wird abgelehnt. Die 
Antragstellerin hat kein schutzwürd iges Interesse, das eine Minderstüberlassungsdauer von 
zehn Jahren rechtfertigen würde, geltend gemacht. Lediglich im Falle einer virtue llen 
Kollokation muss die Antragstellerin extra für die Überlassung Investitionen tätigen, 
ansonsten ist der Zugangsanspruch auf die bereits getätigten Investitionen beschränkt. Die 
virtuelle Kollokation macht aber nur einen geringen Teil der Kosten des 
Überlassungsentgelles aus, vg l. Ziffer 3.1 .3.2.2. Oie Antragstellerin hat also nicht dargelegt, 
dass die Deckung ihrer Investitionen ohne eine Mindestbindungsdauer gefährdet wäre. 

Auch zur Verhinderung von strategischen Blockaden ist die Mindestüberlassungsdauer nicht 
erforderlich. Denn einerseits erscheint die Gefahr einer entsprechenden Blockade gering. 
Anderseits wäre diese auch ohne die Mindestüberlassungsdauer mit erheblichen Kosten 
verbunden. Außerdem würde nicht die Antragstellerin durch eine solche Blockade 
geschädigt, weil sie bei einer Kündigung des Blockierenden durch eine entsprechende 
Information an den Blockierten für eine rasche Vermietung sorgen könnte. 

5.5 Stornierungsentgelt 

Dem Antrag auf Anordnung von Stornierungsentgelten wird teilweise stattgegeben. Der 
Anspruch der Antragstellerin auf ein Stornierungsentgelt ist auf ihr berechtigtes 
Erfüllungsinteresse begrenzt. Die Antragstellerin hat also keinen Anspruch, durch die 
Stornierung besser gestellt zu werden, als sie bei einer Erfüllung stünde. Die 
Antragsgegnerin hat einen Anspruch darauf, dass das Erfüllungsinteresse der Antragstellerin 
um ihre ersparten Aufwendungen gesenkt wird. 

Daraus folgt, dass die Antragstellerin je nach Stand der Bestellbearbeitung bei einer 
Stornierung die entsprechende Bearbeitungs pauschale sowie die tatsächlich erfolgten 
Aufwendungen für die Bearbeitung in Rechnung stellen darf. Dagegen kann die 
Antragste llerin keinen Anspruch auf die (anteilige) Zahlung des Überlassungsentgeltes 
geltend machen. Denn alleine im Falle einer vi rtuellen Kollokation tätigt die Antragstellerin im 
Rahmen der Bestellbearbeitung Aufwendungen, die Ober das Überlassungsentgelt entgolten 
werden. Die Kosten der virtuellen Kollokation werden aber über alle Kollokationsentgelte 
abgegollen. Das heißt der Investitionsrückfluss ist gerade nicht von der konkreten 
Überlassung abhängig. 

5.6 Kosten des Nachweisvelfahrens 

Dem Antrag der Antragstellerin sowie der Antragsgegnerin wird zum Teil stattgegeben. In 
der ersten Teilentscheidung vom 04.12.209 wurde nicht über die Kostentragung 
entschieden. Grundsätzlich hat die Antragstellerin einen Anspruch auf Erstattung ihrer 
Aufwendungen für das Nachweisverfahren. Beruht das Nachweisverfahren aber auf Fehlern 
bei der Bestellbearbeitung, ist ein Anspruch ausgeschlossen. 

Die beantrag te Regelung zu den Kosten der Bundesnetzagentur für die zweite Stufe des 
Nachweisverfahrens wird abgelehnt. Die Kosten sind durch Gesetz und Verordnung 
geregelt. 

6 Rücknahme 

Die Ziffer 1.3 der ersten Teilentscheidung wird zurückgenommen. Ein begünstigender 
Verwa ltungsakt kann gemäß § 48 Abs. 1 VwVfG zurückgenommen werden, wenn er 
rechtswidrig ist. Die erste Teilentscheidung ist hinsichtlich der Anordnung der Bedingungen 
für den Zugang zur unbeschalteten Glasfaser rechtswidrig, weit es insofern an der gemäß 
§ 25 TKG erforderlichen Zugangsverpfl ichtung fehlt. Der Beschluss vom 04.12.2009 stützt 
sich auf die Regulierungsverfügung BK 4a-07-002/R vom 27.06.2007. Diese hob das 
Bundesverwaltungsgericht mit Urteil 6 C 22.08 vom 27.0 1.2010 hinsichtlich der 
Verpflichtung, Zugang zur unbeschalteten Glasfaser zu gewähren, auf. 
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In Ziffer 3.2.4 Satz 2 der Anlage 1 des Vertrages über die Kollokation im MFG (Anlage 1 der 
1. Teilentscheidung) wird die Antragsteller;n verpflichtet, der Antragsgegnerin ein Angebot für 
die Vermietung zweier unbeschalteter Glasfasern zu unterbreiten und in Ziffer 7.4 des 
Hauptteils des Vertrages Ober den Zugang zu Kabelkanalkapazitäten (Anlage 2 der 1. 
Teilentscheidung) wird die Kündigung von dem Angebot der Bereitstellung zweier 
unbeschalteter Glasfasern abhängig gemacht. Seide Regelungen beruhen auf der 
aufgehoben Verpflichtung Zugang zu unbeschalteten Glasfasern zu gewähren, und sind 
deshalb rechtswidrig. Sie werden ebenfalls zurückgenommen. 

Die Antragsgegnerin hat auch kein berechtigtes Interesse an der Beibehaltung der 
rechtswidrigen Anordnung. Denn diese wird wegen der ausstehenden zweiten 
Teilentscheidungen Ober die Entgelte noch nicht umgesetzt. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gemäß § 25 Abs. 6 S. 3 TKG können der Beschluss BK 3d-09/051 vom 04.12.2009 und 
dieser Beschluss nur insgesamt angegriffen werden. 

Gegen beide Bescheide kann innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Beschlusses 
Klage bei dem VelWaltungsgericht Köln, Appellhofplalz , 50667 Köln, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage muss 
den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll 
einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben 

werden. Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass alle 
Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. 

Oie Klage hat keine aufschiebende Wirkung (§ 137 Abs. 1 TKG). 

Bonn, den 26.03.2010 

Vorsitzender 

Wilmsmann 

Beisitzer 

Wieners 

Beisitzer 

Schug 

öffentliche Fassung tOr die Antragsgegnerin 


